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         Stellungnahme 
 Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. 

 

 

 

Hamm, 10.03.2021 

 

zum 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen der  

Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen 

 

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. bedankt sich für die Möglichkeit zum 

Referentenentwurf Stellung nehmen zu können. Gleichzeitig kritisiert sie in aller Deutlichkeit die 

hierfür vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eingeräumte Zeitspanne 

von weniger als einer Woche (Freitagabend, 05.03.2021, bis Donnerstagmittag, 11.03.2021). Diese 

außergewöhnlich und unangemessen kurze Fristsetzung sowie die Tatsache, dass neben dem Refe-

rentenentwurf zu den Direktzahlungen zeitgleich auch die zur Konditionalität sowie zum InVekos zur 

Stellungnahme versandt wurden (Stellungnahme zu diesen Referentenentwürfen erfolgt aus genann-

ten Gründen ausschließlich mündlich auf der vorgesehenen Verbändeanhörung), macht eine solide 

Bewertung aus Sicht der AbL nahezu unmöglich. Auch eine Anreicherung der Referentenentwürfe 

durch eigene konstruktive Vorschläge wird durch das Vorgehen des BMEL massiv erschwert. Die AbL 

verweist überdies auf den vorgegebenen Entwicklungs-Prozess für die Aufstellung des Nationalen 

GAP-Strategieplans (Art. 95, 96 und 97 GAP SP-VO), welcher durch die jetzige Vorlage der Gesetz-

entwürfe konterkariert wird, da u.a. die vorgeschriebenen Folgenabschätzungen wie die Ex-ante-

Evaluierungen sowie die Strategische Umweltprüfung sich aktuell noch in Bearbeitung befinden. Ih-

ren Ergebnissen wird durch die Gesetzentwürfe unnötig vorgegriffen, was ein Präjudiz schafft. Das 

vom BMEL gewählte Vorgehen ist insbesondere vor dem Hintergrund der großen Tragweite der 

kommenden Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wenig verantwortungsvoll sowie 

gegenüber den beteiligten Interessengruppen, insbesondere gegenüber den Bäuerinnen und Bauern, 

respektlos. 

 

Die AbL verweist auf die noch laufenden Trilog-Verhandlungen zur GAP auf EU-Ebene und die damit 

verbundene Tatsache, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den vorgelegten Gesetzentwurf 

noch nicht vorliegen. Dies macht nicht nur eine seriöse Bewertung schwierig, sondern führt auch 

dazu, dass dem vorgelegten Gesetzentwurf eine solide Rechtsgrundlage fehlt. Kein Verständnis hat 

die AbL dafür, dass das BMEL sich bei den im Gesetzentwurf angenommenen europäischen Rahmen-

bedingungen einzig auf die allgemeine Ausrichtung des Europäischen Rates zurückzieht, die aus Sicht 

der AbL in weiten Teilen hinter dem Ambitionsniveau des EU-Parlaments und der EU-Kommission 

zurückfällt. 
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Dem vorgelegten Gesetzentwurf fehlt es aus Sicht der AbL im Grundsatz an Innovationskraft und 

Weitblick. Dem BMEL ist es nicht gelungen im Gesetzentwurf Antworten auf die drängenden Heraus-

forderungen einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu finden und die ökonomische Situation auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben sinnvoll mit den Herausforderungen des Umwelt- und Tierschutzes zu 

verbinden. Die AbL fordert das BMEL deswegen auf, den notwendigen Systemwechsel in der Agrar-

politik hin zur einkommenswirksamen Entlohnung von Gemeinwohlleistungen jetzt und anhand die-

ses Gesetzentwurfes einzuleiten und die kommende Förderperiode zu nutzen, um alle landwirt-

schaftlichen Betriebe auf diesem Weg mitzunehmen. Konkrete Vorschläge, wie ein solcher System-

wechsel gelingen kann, liegen vor und sind dem BMEL bekannt. 

 

Die AbL nimmt im Detail zum Entwurf wie folgt Stellung: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich und § 2 Anwendbarkeit des Marktorganisationsgesetzes 

Die AbL weist darauf hin, dass die hier genannten Verordnungen (z.B. EU Nr. 1307/2013) keine adä-

quaten Rechtsgrundlagen für den vorgelegten Gesetzentwurf darstellen, da diese zum Zeitpunkt der 

Umsetzung des Gesetzentwurfes voraussichtlich keine Gültigkeit mehr haben werden. Die AbL hält es 

für notwendig, die noch laufenden Verhandlungen des Triloges in der EU abzuwarten, um das vorge-

legte Gesetz an die anschließend rechtskräftigen, und vor allem bekannten, Gegebenheiten anschlie-

ßen zu können.  

 

§ 3 Übertragung von Mitteln 

Die vorgeschlagene Übertragung von Mitteln für Direktzahlungen in den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) in einem Umfang von 8 Prozent, reicht 

aus Sicht der AbL nicht aus, um den mit dem ELER verbundenen Finanzbedarf zu decken. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund der ab 2023 wegbrechenden Mittel des Corona-

Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Das Bundesumweltministerium (BMU) rechnet vor, dass 

alleine zur Aufrechterhaltung des Status quo (2020) für das Jahr 2023 eine Umschichtung von 10 

Prozent erforderlich wäre. Um den Einbruch nach Wegfall der Mittel des Corona-Wiederaufbaufonds 

Next Generation EU auszugleichen, wären laut BMU sogar 16 Prozent notwendig. Aus Sicht der AbL 

wird überdies die im Referentenentwurf getätigte Festschreibung des Umschichtungssatzes von 8 

Prozent für die Kalenderjahre von 2023 bis 2026 dem dynamisch ansteigenden Bedarf der mit dem 

ELER verbundenen Förderprogramme ebenfalls nicht gerecht. Alleine zur Erreichung des 20 Prozent-

Zieles des Ökologischen Landbaus bis 2030 ist laut BMU pro Jahr ein zusätzliches Finanzbudget von 

rund 40 Millionen Euro bereitzustellen. Viele weitere Bedarfe, z.B. der Ländlichen Entwicklung, der 

Wasserreinhaltung, Natura 2000 oder Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, bleiben an dieser Stelle 

sogar noch unerwähnt. Die AbL fordert das BMEL auf, den Umschichtungssatz so zu wählen, dass alle 

notwendigen Bedarfe in der 2. Säule gedeckt werden können und ein dynamischer Aufwuchs der 

Mittel je nach Bedarf, um z.B. jährlich 1 Prozent, möglich ist. Die AbL verweist überdies darauf, dass 

die an den ELER gerichteten Bedarfe offenkundig nicht nur aus Mittel der Umschichtung finanziert 

werden können, sondern weiterer, ggf. nicht EU-basierter, Finanzquellen bedürfen. 
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§ 4 Kürzung von Zahlungen 

Die AbL setzt sich seit jeher für eine gerechte Verteilung der Gelder der GAP ein und begrüßt die vor-

geschlagene Einführung einer Kürzung der Zahlung der Basisprämie im Grundsatz. Für eine gerechte 

Verteilung der GAP-Mittel an die ganze Breite des landwirtschaftlichen Berufsstandes sowie an land-

wirtschaftliche Betriebe mit einem tatsächlichen Bedarf an Einkommensstützung, sind aus Sicht der 

AbL gleichwohl noch erhebliche Nachbesserungen notwendig. 

 

Die in Absatz (1) beschriebenen Kürzungen der Basisprämie von 5 Prozent ab einer Höhe von 60.000 

€ und 10 Prozent ab einer Höhe von 100.000 €, müssen aus Sicht der AbL um eine vollständige Kap-

pung der Zahlungen ab einer Basisprämie in Höhe von 150.000 € erweitert werden. Berechnungen 

der AbL unter Annahme einer Basisprämie von 175 €/ha und ohne Berücksichtigung von Lohnkosten 

zeigen, dass Betriebe ab einer Flächenausstattung von rund 920 ha (Ergebnis unter Einbezug der 

vorheriger Degression nach Absatz (1)) von einer solchen Kappungsgrenze betroffen wären. Die Er-

gebnisse des Thünen Working Paper 961 wiederum zeigen, dass Betriebe mit einer Flächenausstat-

tung von mehr als 600 ha im Durchschnitt über einen Gewinn je nicht entlohnter Arbeitskraft von 

über 120.000 € verfügen1. Eine vollständige Kappung ab 150.000 € lässt sich alleine hieraus gut be-

gründen, da eine Einkommensstützung von landwirtschaftlichen Betrieben, die von einer solchen 

Kappungsgrenze betroffen wären, offenkundig nicht notwendig ist. Der Finanzbedarf in vielen ande-

ren Feldern der Agrarpolitik, wie z.B. dem Umbau der Tierhaltung, dem Klima- oder Biodiversitäts-

schutz oder der Reinhaltung von Luft und Wasser, ist gleichwohl so hoch, dass sich eine Verwendung 

der Gelder der GAP in diesen Bereichen geradezu aufdrängt. Gleiches gilt für eine Besserstellung von 

kleineren und mittleren Betrieben. Die neuesten Statistiken des BMEL zu den gewährten Direktzah-

lungen des Jahres 20192 machen zudem deutlich, dass von einer Kappung ab 150.000 € Basisprämie 

nur 0,6 Prozent (entspricht 1876 Begünstigten) aller begünstigten Antragssteller überhaupt betroffen 

wären. Die AbL weist darauf hin, dass die von der EU-Kommission in Art. 15 ihrer GAP SP-VO eine 

deutlich differenziertere sowie schärfere Kürzung der Zahlungen vorsieht, und fordert das BMEL auf, 

den Gesetzentwurf auch im Geiste dieser Vorschläge zu überarbeiten. 

 

Die in den Absätzen (2), (3) und (4) getroffenen Regelungen zur Kürzung von Zahlungen an verbun-

dene Unternehmen sowie einzelne Ausnahmen, stellen aus Sicht der AbL einen guten ersten Schritt 

dar, um außerlandwirtschaftliche Investoren, die offenkundig keinen Bedarf an einer Einkommens-

stützung haben, von den Zahlungen der Basisprämie auszuschließen bzw. deren Zahlungen zu kürzen. 

Dieser Schritt reicht aus Sicht der AbL gleichwohl bei weitem noch nicht aus. Die AbL fordert das 

BMEL auf, § 4 oder eine andere geeignete Stelle (z.B. § 5 Einkommensgrundstützung oder § 26 Hori-

zontale Begriffsbestimmung) um eine wirksame Definition des aktiven Landwirtes zu ergänzen und 

dadurch alle anderen Institutionen von den Zahlungen der Basisprämie auszuschließen. Die Tatsache, 

dass Konzerne wie z.B. Bayer, Südzucker, RWE oder BASF weiterhin große Summen der Zahlung der 

Basisprämie erhalten, ist weder zielführend, noch gesellschaftlich zu rechtfertigen. 

 

Die in Absatz (5) beschriebene Umverteilung der durch die Kürzung freiwerdenden Mittel in den 

ELER, wird von der AbL begrüßt. Es ist gleichwohl darauf zu achten, dass die Gelder auch nach ihrer 

Umwidmung in den ELER ausschließlich der Landwirtschaft zur Verfügung stehen sollten. Weiterhin 

                                                           
1
 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_96.pdf, 

Zugriff: 08.03.2021 (S. 30) 
2
 https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/DFT-0101013-2019.pdf (Tabelle 3) 

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_96.pdf
https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/DFT-0101013-2019.pdf
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regt die AbL an, Absatz (5) um die Möglichkeit einer Umwidmung der freiwerdenden Gelder in die 

Öko-Regelungen zu ergänzen, da dieses Instrument bei richtiger Ausgestaltung die große Innovati-

onskraft der kommenden GAP darstellt und die gegebenen Herausforderungen aus Sicht der AbL am 

zielgerichtetsten adressiert. Eine solide finanzielle Ausstattung, auch über freiwerdende Mittel aus 

einer Kappung und Degression, ist entsprechend sinnvoll und sollte vom BMEL genutzt werden. Auch 

die Option, die Mittel aus einer Kürzung der Zahlungen in die Umverteilungsprämie umzuverteilen, 

sollte sich das BMEL aus Sicht der AbL offen halten. 

 

§ 5, 6, 7 und 8 Einkommensgrundstützung 

Die AbL teilt die Einschätzungen der Wissenschaftlichen Beiräte des BMEL für Agrarpolitik, Ernährung 

und gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie für Biodiversität und Genetische Ressourcen, wonach 

das Instrument der Einkommensgrundstützung ungeeignet ist, um den gegebenen ökonomischen 

und ökologischen Herausforderungen in der Landwirtschaft angemessen zu begegnen. Die AbL 

spricht sich deswegen dafür aus, das Budget bzw. den Einheitsbetrag der Einkommensgrundstützung 

im Laufe der kommenden Förderperiode komplett abzuschmelzen und die freiwerdenden Mittel in 

das neue und nachweislich zielführende Instrument der einkommenswirksam Öko-Regelungen zu 

übertragen sowie diese anhand eines Punktesystems auszugestalten. 

 

Die in § 5 Absatz (2) verankerte Abschaffung der handelbaren Zahlungsansprüche wird von der AbL 

begrüßt, da dies einen konkreten Beitrag zum Abbau von Bürokratie bedeutet und in bestimmten 

Fällen zudem die Betriebsübernahme für Junglandwirte erleichtert. 

 

§ 9, 10, 11 und 12 Umverteilungseinkommensstützung: 

Die AbL unterstützt das Bestreben des BMEL, kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe stär-

ker zu fördern als bisher und begrüßt die Erweiterung der förderfähigen Hektare (ha) der Umvertei-

lungseinkommensstützung von aktuell maximal 46 ha auf die im Referentenentwurf in § 9 Absatz (2) 

vorgesehenen insgesamt 60 ha. 

 

Auch der sich in § 9 Absatz (1), (3) und (4) sowie in § 11 Absatz (8) widerspiegelnde Wille des BMEL 

sowohl größere Betriebe als auch verbundene Unternehmen von der Umverteilungseinkommens-

stützung auszuschließen, wird von der AbL im Grundsatz befürwortet. Die AbL schlägt gleichwohl vor, 

die sehr scharfe Grenze von 300 ha, die ein Betrieb unterschreiten muss, um an der Umverteilungs-

einkommensstützung teilnehmen zu können, zu staffeln, um starke Sprünge oder Brüche in der Prä-

mienhöhe aufgrund des Verlustes oder Zugewinns nur weniger Hektare Betriebsfläche zu vermeiden. 

Konkret schlägt die AbL vor, die Umverteilungseinkommensstützung ab einer Betriebsgröße von 200 

ha degressiv zu staffeln und ab einer Betriebsgröße von 350 ha (ca. der rechnerischer Beginn der 

Degressionsgrenze von 60.000 € Basisprämie bei einer angenommenen Basisprämie von 175 €/ha) 

komplett zu kappen.       

 

Die im Gesetzentwurf nicht enthaltenen, aber z.B. im Eckpunktepapier des BMEL für die kommende 

GAP3 genannten, Einheitsbeträge der Umverteilungsgrundstützung von 62 €/ha in Stufe 1 (bis 40 

Hektar) und 37 €/ha in Stufe 2 (41 bis 60 Hektar) spiegeln sich in § 10 Absatz (1) wieder, in welchem 

geregelt werden soll, dass 10 Prozent der jeweiligen jährlichen Mittelzuweisung für die Umvertei-

lungsgrundstützung genutzt werden sollen. Für einen Betrieb mit 60 ha ergibt sich somit eine maxi-

                                                           
3
 https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/29-gap.html (Zugriff: 09.03.2012) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/29-gap.html
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male Förderhöhe aus der Umverteilungsgrundstützung von 3.220 € im Vergleich zu bisher 1.981 €. 

Aus Sicht der AbL reicht diese Steigerung nicht aus. Die AbL fordert das BMEL auf, die genannte Mit-

telzuweisung von 10 Prozent so anzupassen, dass eine Verdreifachung der angestrebten Einheitsbe-

träge umgesetzt werden kann und diese somit auf 186 €/ha in Stufe 1 und 111 €/ha in Stufe 2 anstei-

gen. Hieraus würde sich eine neue mögliche einzelbetriebliche Gesamtförderhöhe von rund 10.000 € 

in der Umverteilungsgrundstützung ergeben. Eine solche Anpassung lässt sich aus Sicht der AbL, ana-

log zur Forderung nach einer Kappungsgrenze der Basisprämie bei 150.000 €, gut mit der Einkom-

menssituation der betroffenen Betriebe in den Größenklassen von 0 bis 99 ha begründen. So weisen 

die Ergebnisse des Thünen Working Paper 961 für Betriebe dieser Größenklassen im Durchschnitt 

einen Gewinn je nicht entlohnter Arbeitskraft zwischen 20.000 € und 30.000 € aus, was wiederum 

auch durch die aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen des Thünen-Instituts auf Basis der 

BMEL-Testbetriebe erneut bestätigt wurde. 

 

 

§ 14, 15, 16, 17, 18, Junglandwirte-Einkommensstützung 

Die AbL teilt die Einschätzungen und Analysen des Europäischen Rechnungshofes zur Einkommens-

stützung für Junglandwirte in der GAP aus dem Jahr 20174
 wie auch die Erkenntnisse des Leibniz-

Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO)5, wonach eine pauschale Ein-

kommensstützung für Junglandwirte nach dem Vorbild der allgemeinen Einkommensgrundstützung 

die ihr zugedachte Funktion nur unzureichend erfüllt und entsprechend überarbeitet werden muss. 

Die AbL fordert das BMEL auf, dem durch die Umsetzung einer bundesweiten Niederlassungsprämie 

nach dem Vorbild Sachsen-Anhalts nachzukommen und hierfür § 14 Absatz (1) und (2) entsprechend 

zu überarbeiten. Kernstück einer Förderung mittels einer Niederlassungsprämie muss die Vergabe 

der Fördergelder anhand eines qualitativen Geschäftsplanes sein, da nur dies eine differenzierte und 

damit zielgerichtete Förderung zulässt. 

 

Das BMEL beschränkt sich in § 15, also in der Frage wie hoch der Anteil der Direktzahlungen sein soll 

der in die Förderung von Junglandwirte investiert werden soll, auf das von der EU festzulegende Mi-

nimum. Dieses wird sich voraussichtlich auf 2 Prozent der Direktzahlungen beschränken. Aus Sicht 

der AbL wird dieses Vorgehen des BMEL den hohen ökonomischen Hürden junger Menschen, die sich 

eine Existenz in der Landwirtschaft aufbauen möchten, nicht gerecht und muss deswegen auf min-

destens 4 Prozent der Direktzahlungen erhöht werden. Zur Begründung im konkreten: Mit einem 

durchschnittlichen Kapitaleinsatz je Arbeitskraft (Kapitalintensität) von rund 610.000 € gehört die 

Landwirtschaft zu den kapitalintensivsten Branchen überhaupt6. Setzt man diese Kapitalintensität mit 

dem bei Neugründung oder Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes gängigen durchschnitt-

lichen Eigenkapitalanteil von 25 Prozent in Beziehung, so braucht ein junger Existenzgründer in der 

Landwirtschaft aktuell rund 150.000 € Eigenkapital für die Schaffung alleine des eigenen Arbeitsplat-

zes.  

                                                           
4
 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_10/SR_YOUNG_FARMERS_DE.pdf 

5
 https://www.surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/D3.9_Policy-brief-on-farm-demographics-

German.pdf 
6
 https://www.bauernverband.de/situationsbericht/3-agrarstruktur-1/31-kapiteleinsatz  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_10/SR_YOUNG_FARMERS_DE.pdf
https://www.surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/D3.9_Policy-brief-on-farm-demographics-German.pdf
https://www.surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/D3.9_Policy-brief-on-farm-demographics-German.pdf
https://www.bauernverband.de/situationsbericht/3-agrarstruktur-1/31-kapiteleinsatz
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§ 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25 Öko-Regelungen 

Die Öko-Regelungen sind bei richtiger Ausgestaltung hervorragend geeignet, um den konkreten öko-

nomischen und ökologischen sowie tierschutzbezogenen Herausforderungen zielgerichtet, effizient 

und wirksam zu begegnen, da landwirtschaftliche Betriebe durch die Öko-Regelungen die Möglich-

keit bekommen, Umwelt- und Tierschutz zum einkommenswirksamen Betriebszweig zu machen. Die 

von der AbL7 und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL)8 vorgeschlagenen Punktesys-

teme zur Honorierung von Gemeinwohlleistungen sind überdies in besonderer Form geeignet, die 

spezifischen Ziele a, d, e, und f der GAP9 zu erreichen und müssen entsprechend innerhalb der Öko-

Regelungen zur Anwendung kommen bzw. durch die Öko-Regelungen schrittweise in die GAP einge-

führt werden. Die hohe Umweltwirksamkeit sowie Flexibilität der Gemeinwohlprämie als Umset-

zungsmodell für die Öko-Regelungen wurde erst jüngst auch vom Thünen-Institut bestätigt10. Die AbL 

fordert das BMEL dahingehend zu einer grundlegenden Überarbeitung des vorgelegten Gesetzent-

wurfes auf, deren Kernstück die Umsetzung eines Punktesystems in den Öko-Regelungen darstellen 

muss. 

 

Die AbL stellt überdies fest, dass in den die Öko-Regelungen betreffenden Paragraphen, bislang we-

der eine besondere Honorierung für eine überjährige Umsetzung von Maßnahmen vorgesehen ist, 

noch eine besondere Honorierung für Betriebe, die besonders viele Maßnahmen der Öko-

Regelungen umsetzen. Beide Punkte sind sowohl naturschutzfachlich als auch ökonomisch und in 

Bezug auf die besondere Motivation von Bäuerinnen und Bauern von besonderer Bedeutung und 

müssen aus Sicht der AbL noch in den Gesetzentwurf eingearbeitet werden. Konkrete Umsetzungs-

vorschläge, wie z.B. das Konzept eines Bonus für Maßnahmenvielfalt des DVL, liegen bereits vor. Die 

AbL weist zudem darauf hin, dass die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Ausgestaltung der Öko-

Regelungen in Bezug auf ihren Effekt für den Klimaschutz als unzureichend bewertet werden. Zudem 

fehlt im Gesetzentwurf ein Bekenntnis bzw. eine Festlegung des BMEL, dass die Öko-Regelungen mit 

Anreizkomponente nach § 28 Absatz 6a der GAP SP-VO auszugestalten sind. 

 

Das in § 20 Absatz (1) festgelegte Mindestbudget für die Öko-Regelungen in Höhe von 20 Prozent, 

reicht aus Sicht der AbL bei weitem nicht aus, um die gegebenen Bedarfe zu decken und das Potenzi-

al der Öko-Regelungen angemessen auszuschöpfen und muss entsprechend bereits zu Beginn der 

neuen Förderperiode mindestens 30 Prozent betragen. Überdies ist eine Regelung zu ergänzen, die 

sicherstellt, dass das Budget der Öko-Regelungen jährlich dynamisch ansteigt, sodass die gleichzeitig 

abzuschmelzende Einkommensgrundstützung (§ 5, 6, 7 und 8) schrittweise durch die Öko-

Regelungen ersetzt wird. Für die AbL ist es nicht nachzuvollziehen, dass das BMEL mit seiner Auswahl 

eines Budgets für die Öko-Regelungen von nur 20 Prozent, sich für das absolute Minimum dessen 

entscheidet, was auf EU-Ebene aktuell verhandelt wird und hält dieses Vorgehen auch in Bezug auf 

seine Signalwirkung für falsch.  

 

Die in § 21 Absatz (1) genannten Maßnahmen für die Öko-Regelungen, reichen aus Sicht der AbL 

weder aus noch sind sie ausreichend beschrieben, um eine solide oder endgültige Bewertung vor-
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nehmen zu können. Um dem zum Teil massiven gesellschaftlichen Druck zur Einsparung von Pflan-

zenschutzmitteln und stickstoff- und z.T. phosphorhaltigen Düngemitteln in der Praxis besser begeg-

nen zu können, müssen in diesem Absatz mindestens Maßnahmen zur Reduktion von Pflanzen-

schutz- sowie Düngemitteln angeboten werden. Dies lässt sich auch vor dem Hintergrund der in der 

Farm to Fork-Strategie genannten Reduktionsziele für Pflanzenschutz- und Düngemittel gut begrün-

den. Um die landwirtschaftlichen Betriebe bei den rechtsverbindlichen Zielsetzungen zur Reinhaltung 

der Luft (NERC) und des Wassers (WRRL) stärker zu unterstützen, müssen zudem Maßnahmen zur 

Honorierung ausgeglichener Nährstoffbilanzen ergänzt werden. Da eine kleinstrukturierte Agrarland-

schaft mit geringen durchschnittlichen Schlaggrößen einen nachweislich großen Nutzen für den 

Schutz der biologischen Vielfalt besitzt11, muss eine Maßnahme zur kleinteiligen Ackerbewirtschaf-

tung ergänzt werden. Die Weideprämie in Punkt 5. ist auf Milchkühe auszuweiten. Weitere zielfüh-

rende Maßnahmen, die innerhalb der Öko-Regelungen umzusetzen sind sowie Vorschläge zur Defini-

tion der Maßnahmen, finden sich in den Punktesystemen von AbL und DVL sowie in den Stellung-

nahmen der Verbändeplattform zu Agrarpolitik. 

 

§ 21 Absatz (3) muss um die Punkte ergänzt werden, dass eine nachträgliche Überarbeitung oder 

Erweiterung der Öko-Regelungen durch das BMEL auch mit dem BMU abzustimmen ist. 

 

§ 24 Berechnung der tatsächlichen Einheitsbeträge 

Absatz (2) ist mindestens um die Möglichkeit zu ergänzen, dass die Mittel für Öko-Regelungen auch 

im ELER verwendet werden können, da eine Nutzung in den dortigen Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen (AUKM) ihrer eigentlichen Zweckbestimmung deutlich näher kommt als in den Direktzah-

lungen. 

 

§ 26 Horizontale Begriffsbestimmung 

Die AbL verweist auf die im Gesetzentwurf bisher fehlenden Definitionen, z.B. für den aktiven Land-

wirt sowie für Acker- und Grünland, und äußert ihr Erstaunen, dass bislang nur eine Definition für die 

Junglandwirte (§ 13) vorliegt. Dies macht eine solide Bewertung des Gesetzentwurfes schwierig und 

ist wenig zielführend. Die AbL verweist insbesondere auf die in ihren Augen wichtige Definition des 

aktiven Landwirtes, die so zu fassen ist, dass außerlandwirtschaftliche Investoren von Zahlungen, 

mindestens der Einkommensstützung, ausgeschlossen sind. Die für den Gesetzentwurf notwendigen 

Definitionen sind nachzureichen. 

 

§ 28 Verordnungsermächtigungen 

Absatz (2) ist ersatzlos zu streichen, da dieser eine konkrete Gefährdung des wichtigen Budgets für 

die Öko-Regelungen darstellt. 

 

Absatz (3) ist aus Sicht der AbL hoch problematisch, da er das BMEL ermächtigt, in Abstimmung mit 

dem Bundesrat „eigenmächtig“ Änderungen am Gesetz vorzunehmen, ohne die hierfür wichtige und 

in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vorgesehene Abstimmung zwischen den Ressorts ein-

zuhalten. Auch hier spricht sich die AbL für die Streichung des Absatzes aus.  
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Stellungnahme zum 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen 

GAPDZG 

 

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. nimmt wie folgt Stellung: 

Für uns ist die festgeschriebene Höhe der Umverteilung von Mitteln aus den Direktzahlungen 
in die geplanten Öko-Regelungen in Höhe von 20 % befremdlich. Nach unserem Wissen 
liegt innerhalb der noch laufenden Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-
Parlament und EU-Rat von den zwei erstgenannten Institutionen noch ein angestrebter 
Umverteilungssatz in Höhe von 30% vor. Die Vorwegnahme eines Satzes von 20 %, 
ausschließlich aufgrund der politischen Präferenz der Bundesregierung, in ein Bundesgesetz 
lehnen wir ab (§20).  

Die stärkere Förderung der ersten Hektare in der Form, dass die ersten 40 Hektar die volle 
Förderungssumme, die nächsten 20 Hektar mit 60 % der vollen Förderungssumme 
begünstigt werden, findet unsere Zustimmung (§9, Abs. 2). Die Stärkung von kleinen und 
mittelständischen Betrieben unterstützt eine vielfältige und krisenresiliente Agrarstruktur und 
stützt damit die Ländlichen Räume.  

Auch die Kappung der Umverteilungsprämie ab einer Grenze von 300 Hektar findet unsere 
Zustimmung (§9, Abs. 1). Durch den hektarbezogenen und bundeseinheitlichen Betrag der 
Einkommensgrundstützung (§5) findet eine Unterstützung von größeren Betrieben schon in 
ausreichendem Maße statt. Hierbei werben wir für einen Paradigmenwechsel in der 
Förderkulisse hin zu einer stärkeren Förderung von tierhaltenden Betrieben. Aufgrund des 
hohen Arbeitsumfangs, der hohen Kapitalintensität und der damit der verbundenen 
Schaffung von Arbeitsplätzen wäre eine solche Umstellung der Förderung angeraten.  

Die geplante Degression bei 60.000 € in Höhe von 5% bzw. ab 100.000 € in Höhe von 10% 
tragen wir grundsätzlich mit (§4). Allerdings sollte auch hier eine Unterscheidung zwischen 
tierhaltenden und nicht-tierhaltenden Betrieben erfolgen.  

Die Umschichtung von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule in Höhe von 8 % des 
Direktzahlungsvolumens ist sicherlich ambitioniert und nur darstellbar, wenn sich für die 
Empfänger der Direktzahlungen die Erlössituation auf ihren Produktmärkten schnell 
verbessert (§4). 

Der Junglandwirteförderung (§ 13) können wir wie im Referentenentwurf ausgeführt 
zustimmen. Es muss allerdings aus unserer Sicht betont werden, dass die beste Motivation 
für ein berufliches Engagement als Junglandwirt ein über den Markt selbständig generiertes 
Einkommen, welches unabhängig von staatlichen Transfers erworben wird, wäre.  

 

 



 

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. – Gutenbergstraße 7-9 – 85354 Freising 

Generell muss man sagen, dass die Gemeinsame Agrarpolitik an ihren Zielen gemessen, 
gescheitert ist. Die definierten Ziele waren:  

• Landwirtinnen und Landwirte unterstützen und die Produktivität in der Landwirtschaft 
verbessern, um eine sichere Versorgung mit bezahlbaren Nahrungsmitteln zu 
gewährleisten; 

• den Landwirten der Europäischen Union ein angemessenes Einkommen 
ermöglichen; 

• zur Bekämpfung des Klimawandels und zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen beitragen; 

• ländliche Gebiete und Landschaften in der EU erhalten; 
• die Wirtschaft im ländlichen Raum durch Förderung von Arbeitsplätzen in der 

Landwirtschaft, der Agrar- und Ernährungswirtschaft und in den damit verbundenen 
Branchen beleben. 
 

Sicherlich hat sich die Produktivität in der Landwirtschaft und damit auch die Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit bezahlbaren Lebensmitteln verbessert. Dies allerdings auf 
Kosten aller anderen angeführten Ziele der GAP. Ein angemessenes landwirtschaftliches 
Einkommen ist ebenso weit entfernt wie die Stärkung der ländlichen Gebiete. Die 
Bekämpfung des Klimawandels und die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen halten erst mit der aktuellen Reformdebatte ansatzweise Einzug in die 
Gemeinsame Agrarpolitik. 

Es bleibt somit festzustellen, dass die gesamte Förderungsarchitektur einer grundlegenden 
Revision bedarf, um die durch die Europäische Union definierten Ziele zu erreichen. Die 
Orientierung am Weltmarktpreisniveau hat viele landwirtschaftliche Betriebe in der EU aber 
auch in Schwellen- und Entwicklungsländern zerstört, zur Produktion von nicht 
nachgefragten Überschussmengen beigetragen und – auch dadurch – eine immer 
kontroverser geführte gesellschaftliche Debatte zwischen Landwirtschaft und Teilen der 
Gesellschaft herbeigeführt.  

Allgemein möchten wir unterstreichen, dass eine Punkteregelung im Gesamtsystem, die die 
Leistung der Tierhaltung für die erhöhte Arbeitsbelastung und Kapitalintensität berücksichtigt 
und somit den tierhaltenden Betrieben in Deutschland eine deutlich bessere Perspektive 
bietet, angestrebt werden sollte.  
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Kontakt: 

Fachverband Biogas e.V. 
Angerbrunnenstr. 12 
85356 Freising 
 
Telefon: 08161-984660 
Telefax: 08161-984670 
E-Mail: info@biogas.org 
Internet: www.biogas.org 
 
 
 

Der Fachverband Biogas e.V. hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 zu Deutschlands und Europas 
größter und führender Interessensvertretung der Biogas-Branche entwickelt. Er vertritt Hersteller, Anla-
genbauer, landwirtschaftliche wie auch industrielle Biogasanlagenbetreiber und Institutionen mit dem Ziel 
der Förderung des Umweltschutzes und der Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung. Satzungs-
gemäß verfolgt der Fachverband Biogas folgende Primärziele:  

• Förderung von technischen Entwicklungen im Biogasbereich, 
• Förderung, Auswertung und Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen 

Erfahrungen aus dem Bereich der Biogastechnik zum Wohle der Allgemeinheit und der Umwelt, 
• Durchführung von Schulungen für Praxis und Beratung, 
• Herausgabe von Publikationen in Schrift, Bild und Ton, 
• Förderung des Erfahrungsaustausches durch Beteiligungen und Durchführung von Ausstellungen, 

Tagungen und anderen Veranstaltungen, 
• Förderung des internationalen Erfahrungsaustausches durch Herstellung und Pflege von Kontak-

ten im In- und Ausland, 
• Förderung eines Beratungsnetzes durch Mitglieder in den verschiedenen Regionen, 
• Erarbeitung von Qualitätsstandards für Planung und Errichtung von Biogasanlagen und Anlagen-

komponenten. 
• Erarbeitung von Qualitätsstandards für Gärprodukte 
• Erarbeitung von Qualitätsstandards zum Betrieb von Biogasanlagen 

Auf europäischer Ebene wird der Fachverband Biogas von dem Europäischen Biogasverband (EBA) ver-
treten, der sich im Jahr 2009 gründete und nunmehr Mitglieder aus 25 EU-Mitgliedsstaaten umfasst. 

mailto:info@biogas.org
http://www.biogas.org/
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Vorbemerkung 
Die Biogaserzeugung ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Landwirtschaft. In den gut 9.000 
meist landwirtschaftlichen Biogasanlagen in Deutschland dienen Substrate wie Energiepflanzen oder 
Wirtschaftsdünger als Ausgangssubstrat für die Produktion von erneuerbarem Strom und erneuerbarer 
Wärme. In weiteren gut 200 Biogasaufbereitungsanlagen wird Biomethan erzeugt, das neben der Nut-
zung in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auch im Kraftstoffsektor in Form von CNG (Compressed Natural 
Gas) vermarktet wird. Auf der anderen Seite werden die resultierenden Gärprodukte als organischer 
Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Dadurch werden Kreisläufe geschlossen und der 
Einsatz fossiler Ressourcen vermindert, was wiederum einen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. 

Neben dem Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu nachhal-

tiger Energie kann die Biogaserzeugung zudem einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Ver-

besserung von Ökosystemdienstleistungen und Erhalt von Lebensräumen und Landschaften 
leisten.  

Damit die Biogaserzeugung diese Beiträge weiter und in Zukunft noch stärker leisten kann, gilt es bei 
der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die richtigen Weichen zu setzen. Die folgende 
Stellungnahme des Fachverband Biogas e.V. (FvB) fokussiert sich deshalb auf diese beiden Aspekte 
und geht nicht auf alle Regelungen des Gesetzpaketes ein. Aufgrund des noch laufenden Trilog-Pro-
zesses ist zudem zu erwarten, dass viele Regelungen noch überarbeitet und ergänzt werden müssen. 
Das jetzige Gesetzespaket bietet somit einen Grundstock für eine beginnende Diskussion zur nationa-
len Umsetzung. 

 

Fazit mit zentralen Forderungen der Biogasbranche 
Die Rahmenbedingungen der GAP sind wichtige Leitplanken für die deutsche Landwirtschaft. Aus Sicht 
des Fachverband Biogas e.V. (FvB) wird begrüßt, dass Umwelt- und Klimaschutz eine stärkere Bedeu-
tung erhalten. Die Biogasbranche kann auf vielfältige Weise zur Zielerreichung beitragen.  

Eine Ausweitung von Umwelt- und Klimaschutzleistungen ist in der Regel für die Landwirtschaft mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. Die Biogaserzeugung kann dazu beitragen, die volkswirtschaftlichen 
Kosten zu minimieren, indem die Energieproduktion als Koppelprodukt der Umwelt- bzw. Klimaschutz-
dienstleistung fungiert.  

Der Anbau von Alternativen Energiepflanzen für Biogasanlagen bietet die Chance, steigende Umwelt-
leistungen und produktive Landwirtschaft zu verbinden. Die breite Palette an Substraten bietet hervor-
ragende Vorrausetzungen für eine Ökologisierung im Sinne der Landwirtschaft und der Gemeinsamen 
Agrarpolitik. Als Substrate für die Energieerzeugung werden gewissermaßen Nebenprodukte von „Um-

welt- oder Biodiversitätsflächen“ genutzt, die zusammengefasst folgende Umweltleistungen mit sich 

bringen:  

• Erhöhung Biodiversität 
• Bodenschutz 
• Wasserschutz 
• Klimaschutz. 

Daraus leiten sich für die nationale Umsetzung zum jetzigen Verfahrensstand zwei Bereiche ab, die aus 
Sicht der Biogasbranche besonders Beachtung finden müssen: 
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Öko-Regelungen im GAPDZP 
Der Entwurf des GAPDZG regelt die grundlegende Verteilung der EU-Gelder für den Agrarbereich in 
Deutschland. Ein wesentliches Element der neuen GAP ist die Einführung der so genannten Öko-Re-
gelungen, wodurch Direktzahlungen vorgesehen sind, die für Klima- und Umweltmaßnahmen genutzt 
werden können. Diese können auf freiwilliger Basis von Landwirten beantragt werden. 

Die Biogasbranche ist ein wesentlicher Baustein aus der Landwirtschaft, der zur Verringerung der Treib-
hausgasemissionen (THG-Emissionen) maßgeblich beiträgt. Beim Anbau alternativer, ökologisch be-
sonders wertvoller Kulturen wird zudem die Artenvielfalt (insbesondere bei Insekten) erhöht und durch 
die verstärkte Durchwurzelung des Bodens zusätzliches CO2 gebunden. Die neu einzuführenden Öko-
Regelungen sind eine Chance, diese Aspekte zu sichern, positiv anzureizen und zu beschleunigen. 

Aufgrund der Tatsache, dass in Biogasanlagen nahezu jegliche Biomasse vergoren werden kann, eig-
nen sich Biogasanlagen hervorragend dafür, den Aufwuchs von Flächen mit dem Ziel einer Umwelt-
dienstleistung einer energetischen Nutzung zuzuführen. Dadurch erhöht sich auf der einen Seite die 
Attraktivität der Umweltmaßnahme und verringern sich auf der anderen Seite die volkswirtschaftlichen 
Kosten.  

Bereits in der aktuell geltenden GAP wurde dieser Aspekt in einem Punkt berücksichtigt. So wurde die 
Durchwachsene Silphie im Rahmen des Greenings nachträglich als ökologisch vorteilhaft anerkannt. 
Damit können Flächen mit Durchwachsener Silphie inklusive Nutzung in einer Biogasanlage auf den 
Anteil Ökologischer Vorrangflächen angerechnet werden. 

Mit der Neugestaltung der GAP und der stärkeren Ausrichtung auf Umweltdienstleistungen soll-

ten die Chancen dieser Kulturen und Anbausysteme stärkeren Eingang finden, insbesondere bei 

den vorgesehenen Öko-Regelungen. In der Stellungnahme ist näher dargelegt, welche Kulturen Be-
rücksichtigung finden sollten und welche Umweltleistung damit verbunden ist. 

 

Nichtproduktive Flächen im GAPKondG 
Das GAPKondG legt fest, welche Anforderungen an den Bezug von Direktzahlungen geknüpft werden. 
Das bisher bekannte „Cross-Compliance“ wird dabei durch die Konditionalität ersetzt, wobei zusätzliche 

Anforderungen aus dem „Greening“ integriert sind. Die Anforderungen für den Erhalt der Einkommens-

grundstützung (ehemals Basisprämie) sind daher vom Grundsatz höher als zuvor und haben direkten 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit insbesondere von aktiv wirtschaftenden Betrieben. 

Aus Sicht dieser Betriebe bedeutet die Ausweisung nichtproduktiver Flächen einen massiven Einschnitt. 
Dem FvB ist bewusst, dass Deutschland dabei Vorgaben aus der EU umsetzt. Von daher kann nach-
vollzogen werden, dass Deutschland mit 3 % den geringsten Anteil auswählt.  

Der FvB regt dennoch an, in den noch andauernden Verhandlungen des Trilogs, andere Optio-

nen zu prüfen. Ein Mindestanteil von 5 % der Fläche kann aus Sicht der Landwirtschaft vorteilhaft 

sein, wenn dadurch Nutzungsmöglichkeiten eröffnet werden. Für die Biogasbranche wäre diese 

Option vor allem dann begrüßenswert, wenn neben Zwischenfrüchten und Eiweißpflanzen wei-

tere Erfüllungsoptionen aufgenommen würden. Zu nennen sind die oben angeführten Energie-

pflanzen mit einem Beitrag zu mehr Biodiversität. Entscheidend ist hierbei, dass eine Nutzung 

zulässig bleibt. 

Solch ein Ansatz wäre attraktiv, da dieser sowohl eine positive Umweltwirkung als auch einen Beitrag 
zur Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebs ermöglicht, d.h. der Aufwuchs einer sinnvollen 
Nutzung zugeführt werden kann. Die Brache garantiert mit Sicherheit einen Mehrwert für die Biodiver-
sität, auch wenn klar ist, dass ebenfalls auf einer Brachfläche Aktivitäten durchgeführt werden, da der 
Aufwuchs gemulcht wird. Besser wäre jedoch, wenn der Aufwuchs einer Nutzung zugeführt werden 
kann, so dass keine Treibhausgasemissionen des Mulchmaterials in die Atmosphäre gelangen. Die 
Nutzung des Aufwuchses in der Biogasanlage ist damit ein Nebenprodukt der Umweltdienstleistung und 
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steht damit auch nicht in Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung. Gleichzeitig reduziert diese 
Kaskadennutzung die wirtschaftlichen Einbußen landwirtschaftlicher Betriebe. 
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GAP-Gesetze im Einzelnen 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzahlun-
gen-Gesetz – GAPDZG) 
Der Entwurf des GAPDZG regelt die grundlegende Verteilung der EU-Gelder für den Agrarbereich in 
Deutschland. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen mehrere Ziele erreicht werden. Neben der klassi-
schen Einkommensstützung landwirtschaftlicher Betriebe und ländlicher Räume sollen zudem die Her-
ausforderungen des Natur-, Klima- und Umweltschutzes sowie der Biodiversität bedient werden.  

Die Biogasbranche agiert überwiegend im landwirtschaftlichen Umfeld und wird meist von landwirt-
schaftlichen Betrieben getragen. Dementsprechend ist auch die Biogasbranche vom aktuellen Span-
nungsfeld zwischen dem, was die Landwirtschaft leisten kann und dem, was die Öffentlichkeit einfordert, 
betroffen. Umso wichtiger ist eine gut ausbalancierte Umsetzung der GAP in Deutschland. 

 

Zu § 3 Übertragung von Mitteln 
Der FvB erkennt vor diesem Hintergrund den Ansatz des BMEL an, über die Übertragung von 8 % der 
Mittel in den ELER-Topf Maßnahmen zu stärken, die der Umwelt und ländlichen Räumen zugutekom-
men.  

Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass dadurch in der Vergangenheit oft Programme und 
Maßnahmen finanziert wurden, die für einen aktiv wirtschaftenden Betrieb betriebswirtschaftlich nicht 
darstellbar waren. Die Gelder wandern damit in andere Bereiche (Gemeinden, NGOs, auslaufende Be-
triebe, ...) und führen letztlich zur Verknappung der Flächen und Erhöhung der Pacht- und Rohstoff-
preise für aktive Betriebe. 

 

Zu § 5 Einkommensgrundstützung  
Durch die neue grüne Architektur der neuen GAP werden die bisher gewährte Basisprämie sowie die 
ergänzende Greening-Prämie in der Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit (ca. 180 €/ha) zu-

sammengeführt. Die im Entwurf des GAPKondG definierten Konditionalitäten definieren, welche Vorga-
ben vom Landwirt einzuhalten sind, damit eine Direktzahlung ausgezahlt wird.  

Mit der neuen GAP werden die Anforderungen, schon wegen der Einbindung der Greening-Anforderun-
gen, steigen bei gleichzeitig sinkender Zahlung. Vor diesem Hintergrund gilt es gerade für zukunftsfä-
hige Betriebe Maßnahmen in der Konditionalität festzulegen, die Ökonomie und Ökologie bestmöglich 
vereinen (siehe auch Anmerkungen dazu weiter hinten im Dokument beim GAPKondG). 

 

Zu § 19 Öko-Regelungen und § 20 Mittel für Öko-Regelungen 
Ein wesentliches Element der neuen GAP ist die Einführung der so genannten Öko-Regelungen, 
wodurch Direktzahlungen vorgesehen sind, die für Klima- und Umweltmaßnahmen genutzt werden kön-
nen. Diese können auf freiwilliger Basis von Landwirten beantragt werden. 

Die Biogasbranche ist ein wesentlicher Baustein aus der Landwirtschaft, der zur Verringerung der Treib-
hausgasemissionen (THG-Emissionen) maßgeblich beiträgt. Biogasanlagen in Deutschland erzeugten 
im Jahr 2020 etwa 33 TWh nachhaltigen Strom und die Biogasbranche spart damit rund 20 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente jährlich ein. Oft vernachlässigt werden die knapp 13 TWh an Wärme, die im ländlichen 
Raum bereitgestellt werden. Der Klimanutzen wird aktuell größtenteils dem Energiesektor zugerechnet, 
ist aber trotzdem ein wichtiger Beitrag aus dem Bereich der Landwirtschaft. Insbesondere die Vergärung 
von Gülle und Mist spielt hierbei eine wichtige Rolle, weil dadurch die Emissionen aus der Lagerung der 
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Wirtschaftsdünger reduziert werden. Momentan wird rund ein Viertel der in Deutschland anfallenden 
Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen vergoren, was allein durch die Vermeidung der Methanemissionen 
jährlich über 2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente einspart. Diese Einsparung wird direkt dem Sektor Land-
wirtschaft zugeordnet. Der FvB unterstützt die Forderung von Bundesministerin Klöckner die Vergärung 
von Wirtschaftsdüngern zu steigern, so dass 60 % der anfallenden Menge in Biogasanlagen als Sub-
strat eingesetzt werden. Beim Anbau alternativer, ökologisch besonders wertvoller Kulturen wird zudem 
die Artenvielfalt (insbesondere bei Insekten) gestärkt und durch die verstärkte Durchwurzelung des Bo-
dens CO2 gebunden. 

Die neu einzuführenden Öko-Regelungen geben damit eine Chance, diese Aspekte zu sichern, positiv 
anzureizen oder zu verstärken. 

 

Zu § 21 Festlegung der Öko-Regelungen 
In § 21 ist festgelegt, welche Öko-Regelungen mindestens vorgesehen sein sollen. Dies sind Fol-
gende: 

1. eine Erhöhung des Umfangs der nichtproduktiven Flächen und Landschaftselemente über die 
im Rahmen der GAP geltende Konditionalität hinaus,  

2. eine qualitative Aufwertung von Flächen nach Nummer 1 mit Blüh- oder Altgrasstreifen oder -
inseln,  

3. ein Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit 
einem Mindestanteil von zehn Prozent,  

4. eine Extensivierung von Dauergrünland,  
5. eine extensive Beweidung von Dauergrünland mit Schafen, Ziegen oder Mutterkühen,  
6. die Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise.   

Inwieweit dieses Angebot für Landwirte insbesondere im Biogasbereich attraktiv ist und damit Chancen 
ergriffen werden, die beispielsweise Alternative Energiepflanzen bieten, entscheidet die Ausgestaltung 
der zugehörigen Rechtsverordnung. Sehr positiv ist in diesem Zusammenhang, dass weitere Öko-Re-
gelungen per Rechtsverordnung ergänzt werden können. 

 

Der FvB rät dringend an, dass bei der Ausgestaltung der Ökoregelungen folgende Aspekte be-

rücksichtigt werden: 

Aufgrund der Tatsache, dass in Biogasanlagen nahezu jegliche Biomasse vergoren werden kann, eig-
nen sich Biogasanlagen hervorragend dafür, den Aufwuchs von Flächen mit dem Ziel einer Umwelt-
dienstleistung einer energetischen Nutzung zuzuführen. Dadurch erhöht sich auf der einen Seite die 
Attraktivität der Umweltmaßnahme und verringern auf der anderen Seite die volkswirtschaftlichen Kos-
ten.  

Bereits in der aktuell geltenden GAP wurde das in einem Punkt berücksichtigt. So wurde die Durch-
wachsene Silphie im Rahmen des Greenings nachträglich als ökologisch vorteilhaft anerkannt. Damit 
dürfen Flächen mit Durchwachsener Silphie inklusive Nutzung in einer Biogasanlage auf den Anteil 
Ökologischer Vorrangflächen angerechnet werden. 

Leider wurde damit nur eine Kultur unter vielen von der EU-Kommission ausgewählt. Der FvB hatte 
bereits damals auf weitere ökologisch wertvolle Kulturen hingewiesen und deren Aufnahme ins Gree-
ning gefordert. 

Mit der Neugestaltung der GAP und der stärkeren Ausrichtung auf Umweltdienstleistungen sollten die 
Chancen dieser Kulturen und Anbausysteme stärker Eingang finden, insbesondere in den vorgesehe-
nen Öko-Regelungen. Im Folgenden wird näher dargelegt, welche Kulturen Berücksichtigung finden 
sollten und welche Umweltleistungen damit verbunden sind. Vertiefende Informationen zu den einzel-
nen Kulturen können auf folgender Homepage nachgelesen werden: https://www.bio-
gas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE-Projekt-Farbe-ins-Feld-  

 

https://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE-Projekt-Farbe-ins-Feld-
https://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE-Projekt-Farbe-ins-Feld-
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Mischkulturen ein- und mehrjährig (Wildpflanzenmischungen) 
Eine sehr gute ökologische Bewertung erhalten in diversen Untersuchungen so genannte Wildpflanzen-
mischungen, also ein- oder mehrjährigen Mischkulturen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Arten. 
Dadurch ist automatisch eine hohe Pflanzenvielfalt gegeben, die gleichzeitig als Nahrungsquelle und 
Lebensraum für Insekten und andere Tiere dient. Insbesondere bei mehrjährigem Anbau bilden Flächen 
mit Mischkulturen einen idealen Rückzugsraum im Winter bei gleichzeitigem Schutz vor Erosion und 
Nährstoffauswaschung. 

In der Regel sollten Pflanzenschutzmaßnahmen bei mehrjährigen Mischkulturen für Biogasanlagen 
nicht erforderlich sein, da sich eventuell auftretende Beikräuter ebenfalls gut vergären lassen und sogar 
zur Erhöhung der Biodiversität beitragen. Eine mineralische Düngung ist nach Meinung des FvB eben-
falls nicht erforderlich, allerdings muss eine Kreislaufführung der Nährstoffe möglich sein. Das anfal-
lende Gärprodukt sollte dementsprechend auf die Fläche zurückgefahren werden dürfen, um den Nähr-
stoffentzug der Pflanze zu decken. Nur so sind für die Landwirtschaft wirtschaftlich interessante Bio-
masseerträge erreichbar und eine Auszehrung des Bodens wird vermieden. Der ökologische Vorteil ist 
nicht nur durch den Lebensraum für die vielen Tiere und Insekten gegeben, auch das hohe Nährstoff-
aufnahmevermögen der Wildpflanzen leistet einen großen Beitrag zum Grundwasserschutz.  

Bei Wildpflanzenmischungen ist ein Mähen vom 01.04. – 30.06. nicht notwendig. Ein umfangreicher 
Schutz von Wildtieren, gerade während der Brut- und Aufzuchtzeiten, ist damit gewährleistet. Eine Nut-
zungsmöglichkeit dieser Flächen nach dem 30.06. würde jedoch einen ökonomischen Anreiz zu deren 
Anlage schaffen, was einen erheblichen Beitrag zur Biotopverbesserung leisten würde. Der erneute 
Aufwuchs dient vielen Wildtieren nicht nur als Äsung, sondern vor allem als Einstand und Sichtschutz 
im Winterhalbjahr. Eine Schnittnutzung hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Feldfauna, da der 
Aufwuchs anderer ökologischer Flächen mindestens einmal pro Jahr im Rahmen eines Pflegeschnitts 
zerkleinert werden muss. Dies bestätigen auch viele Deutsche Jagd- und Imkerverbände im Rahmen 
des Netzwerks Lebensraum Feldflur (http://lebensraum-brache.de/). 

 

Getreide-Mischkulturen und andere Energiepflanzen-Mischkulturen 
Eine weitere Option sind Mischungen von Getreide mit anderen, insbesondere zweikeimblättrigen, Kul-
turen. Auch hier sorgt die Mischung von Kulturen für biologische Vielfalt. Getreide in Kombination mit 
Wicken, Erbsen oder Bohnen (z. B. Wickroggen) bietet durch die Blüte der Leguminose eine Futter-
quelle für zahlreiche Insekten und damit auch für Feldvögel. Gleichzeitig fixieren Leguminosen Stickstoff 
im Boden und reduzieren damit den Bedarf an zusätzlichen Nährstoffen, so dass ausschließlich eine 
angepasste ergänzende Düngung durch Gärprodukte nötig ist. Sehr positiv werden von Seiten der For-
schung zudem Mischungen von Mais mit Stangenbohnen gesehen. 

Neben der Kombination von Getreide mit beispielsweise Leguminosen ist auch die Einsaat von im vor-
herigen Punkt angeführten Wildpflanzenmischungen denkbar und ebenfalls ökologisch positiv zu be-
werten. 

 

Mehrjährige Kulturen (Durchwachsene Silphie, Energiegräser, Sida, Miscanthus, etc.) 
Aus Sicht des FvB sollten mehrjährige Kulturen zukünftig stärker in der GAP berücksichtigt werden. 
Viele Forschungsvorhaben in Deutschland beschäftigen sich mit der Etablierung alternativer Energie-
pflanzen, wie der Durchwachsenen Silphie, Sida und mehrjährigen Energiegräsern (z. B. Riesenwei-
zengras, Rohrglanzgras, etc.). 

Der Vorteil mehrjähriger Kulturen aus ökologischer Sicht: Lediglich im Jahr der Etablierung wird in das 
Bodenleben eingegriffen und bei Bedarf eine Pflanzenschutzbehandlung durchgeführt. In den Folgejah-
ren führt dies zu Erosionsminderung. Durch die ganzjährige Bodenbedeckung wird Lebensraum für 
Wildtiere und Insekten geschaffen. Einen besonders wichtigen Beitrag leisten die genannten Dauerkul-
turen auch zum Wasserschutz, da diese Pflanzen, ein hohes Nährstoffaufnahmevermögen besitzen und 
damit die Auswaschung von Nährstoffen in das Grundwasser vermieden wird. Des Weiteren bilden Kul-
turen wie die Durchwachsene Silphie bunte Blüten aus und sind damit sowohl eine Bereicherung für 
Insekten als auch für das Landschaftsbild. 

http://lebensraum-brache.de/
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Nach Ansicht des FvB haben diese Kulturen einen positiven Einfluss auf Natur und Umwelt und erfahren 
oft keine ausreichende Wertschätzung. Insbesondere auf die Kategorien Feldvögel/Niederwild und Bo-
den-Wasser-Synergien hat ein etablierter Bestand positiven Einfluss. 

 

Extensives Grünland (ist im Gesetzesentwurf aufgeführt) 
Die Nutzung des Aufwuchses von Grünland in Biogasanlagen stellt eine der wenigen Nutzungsoptionen 
bei sinkenden Tierzahlen dar und beugt damit einer Verbuschung, Nichtnutzung oder sogar einem Um-
bruch vor. Je nach Intensität und Schnitthäufigkeit können Biogasanlagen auch zu einer Förderung 
extensiver, kräuterreicher Grünländer beitragen. Der im Vergleich zu mehreren Schnitten vorliegende 
Minderertrag müsste dann ausgeglichen werden. 

 

Insgesamt wäre es aus Sicht des FvB zielführend, eine kontinuierlich erweiterbare Liste von biodiversi-
tätsfördernden Kulturen zu etablieren. 

 

Entwurf eines Gesetzes über die im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik geltende Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Gesetz – GAP-
KondG) 
Das GAPKondG legt fest, welche Anforderungen an den Bezug von Direktzahlungen geknüpft werden. 
Das bisher bekannte „Cross-Compliance“ wird dabei durch die Konditionalität ersetzt, wobei zusätzliche 
Anforderungen aus dem „Greening“ integriert sind. Die Anforderungen für den Erhalt der Einkommens-
grundstützung (ehemals Basisprämie) sind daher vom Grundsatz höher als zuvor und haben direkten 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit insbesondere von aktiv wirtschaftenden Betrieben. Die Konditionalität 
besteht dabei aus den Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) sowie Standards für die Er-
haltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichem Zustand (GLÖZ). 

 

Zu § 3 Erhaltung von Dauergrünland 
Ein zentraler Teil der GLÖZ-Standards ist der Erhalt von Dauergrünland. Wie oben bereits dargestellt, 
ist die Nutzung des Aufwuchses in Biogasanlagen eine der wenigen Nutzungsoptionen bei sinkenden 
Tierzahlen. Das trägt dazu bei eine Verbuschung der Flächen zu vermeiden. 

 

Zu § 10 Mindestanteil an nichtproduktiven Flächen 
Aus Sicht aktiv landwirtschaftlicher Betriebe bedeutet die Ausweisung nichtproduktiver Flächen einen 
massiven Einschnitt. Dem FvB ist bewusst, dass Deutschland dabei Vorgaben aus der EU umsetzt. Von 
daher kann nachvollzogen werden, dass Deutschland mit 3 % den geringsten Anteil auswählt.  

Der FvB regt dennoch an, in den noch andauernden Verhandlungen des Trilogs, andere Optionen zu 
prüfen. Ein Mindestanteil von 5 % der Fläche kann aus Sicht der Landwirtschaft vorteilhaft sein, wenn 
dadurch Nutzungsmöglichkeiten eröffnet werden. Aus Sicht der Biogasbranche wäre diese Option vor 
allem dann begrüßenswert, wenn neben Zwischenfrüchten und Eiweißpflanzen weitere Erfüllungsopti-
onen aufgenommen würden. Zu nennen sind die oben angeführten Energiepflanzen mit einem Beitrag 
zu mehr Biodiversität. Entscheidend ist hierbei, dass eine Nutzung zulässig bleibt. 

Solch ein Ansatz wäre attraktiv, da er neben der positiven Umweltwirkung weiter einen Beitrag zur Be-
wirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebs ermöglicht, d.h. der Aufwuchs einer sinnvollen Nutzung 
zugeführt werden kann. Eine Brache garantiert zwar einen Mehrwert für die Biodiversität, es müssen 
aber auf Brachflächen ebenso Aktivitäten durchgeführt werden, da der Aufwuchs gemulcht und ggf. 
eingearbeitet werden muss. Besser wäre, wenn der Aufwuchs einer Nutzung zugeführt werden kann, 
so dass keine THG-Emissionen des Mulchmaterials in Form von Lachgas in die Atmosphäre 
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entweichen. Wenn keine Tiere zur Verfügung stehen oder der Aufwuchs nicht schmackhaft ist, können 
Biogasanlagen den Aufwuchs energetisch verwerten. Die Nutzung des Aufwuchses in der Biogasanlage 
ist damit ein Nebenprodukt der Umweltdienstleistung und steht damit auch nicht in Flächenkonkurrenz 
zur Nahrungsmittelerzeugung. Gleichzeitig reduziert Biogas durch diese Kaskadennutzung die wirt-
schaftlichen Einbußen landwirtschaftlicher Betriebe. 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung des im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik einzuführenden Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems (GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Ge-
setz – GAPInVeKoSG) 
Hierzu hat der FvB keine Anmerkungen. 

 

Kurzinfo Fachverband Biogas e.V. 
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit rund 4.800 Mitgliedern Europas größte Interessenvertretung der 
Biogas-Branche. Er vertritt bundesweit Hersteller, Anlagenbauer und landwirtschaftliche wie industrielle 
Biogasanlagenbetreiber. Die Biogas-Branche hat inzwischen über 45.000 Arbeitsplätze zumeist in länd-
lichen Regionen geschaffen. 
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Kommentierung des Bioland e.V. der vorläufigen Referentenentwürfe des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Gesetz – GAPDZG) 

Entwurf eines Gesetzes über die im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-politik geltende 

Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Gesetz – GAPKondG) 

Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung des im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik einzuführenden Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (GAP-

Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz – GAPInVeKoSG) 

Vorbemerkung 

Aus Sicht des Bioland e.V. kann die Einleitung des Gesetzgebungsprozesses sowie eine abschließende 

Ressort- und Verbandsbeteiligung zu den drei vorgelegten Gesetzentwürfen erst erfolgen, wenn: 

 die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind und die gesetzlichen Grundlagen seitens der EU 

bekannt sind. Zentrale in den nationalen Gesetzentwürfen festzulegende Punkte sind 

zwischen den Verhandlungspartner des Trilogs noch nicht festgelegt. 

 eine rechtsförmliche Prüfung u.a. durch das BMJV vorgenommen wurde. Dies ist aus unserer 

Sicht aktuell nicht möglich, da die gesetzlichen Grundlagen auf EU-Ebene noch nicht 

vorliegen. 

 die für Mitgliedsstaaten verpflichtende Ex-ante-Evaluierung und die Strategische 

Umweltprüfung (SUP) zu relevanten Prüfungspunkten für Deutschland vorliegen. Bisher sind 

weder in der Ex-ante-Evaluierung noch in der SUP die Gesetzentwürfe als Ganzes sowie die 

wesentlichen Bestandteile in die Prüfung einbezogen worden. Das betrifft insbesondere die 

Höhe der Einkommensgrundstützung (§ 5-8), die Höhe der Umverteilungseinkommens-

stützung (§ 9-12), die Höhe der Zuweisungen für die Eco-Schemes sowie die Auswahl und 

ihre Ausgestaltung (§ 19-22). Im Rahmen dieser Evaluation und Prüfung sind 

Änderungsbedarfe in Bestandteilen des Strategieplans zu erwarten, die wiederum zu 

wichtigen Änderungen der vorgelegten Gesetzentwürfe führen werden. Zudem könnte es 

durch enthaltene Regelungen der vorgelegten Gesetzentwürfe zu Änderungen in 

Bestandteilen des Strategieplans kommen, die wiederum in die Ex-ante-Evaluation und die 

SUP einbezogen werden müssen. 

 die notwendige Aufhebung von Regelungen des DirektZahlDurchG vorgenommen wurde. Im 

vorliegenden Entwurf des GAPDZG werden Regelungen des weiterhin bestehenden 

DirektZahlDurchG ausgeführt – eine entsprechende Aufhebung  im DirektZahlDurchG liegt 

nicht vor. 

 ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der Sektoralen Interventionskategorien (Obst & Gemüse, 

Bienen, Wein, Hopfen) vorliegt – dieser fehlt bisher. 

 die vollständige Beschreibung aller GLÖZ-Standards im GAPKondG vorliegt. 
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Forderungen:  

Nach Abschluss der Trilogverhandlungen und Vorlage der gesetzlichen EU-Grundlagen ist eine 

nochmalige Anhörung der Ressorts und Verbände durchzuführen. Grundlage wären neue 

Gesetzentwürfe, die auf Grundlage des beschlossenen EU Rechts, des aktuellen Bearbeitungsstandes 

des Strategieplans und unter Berücksichtigung der Ex-ante-Evaluierung und die Strategische 

Umweltprüfung entsprechend angepasst wären.  

Zudem muss aus Sicht von Bioland eine Beteiligung der Bundesländer über den Bundesrat zum 

GAPDZG erfolgen. Es liegt eine hohe Betroffenheit der Länder vor. Allein die Festlegung der Höhe 

und ein ggf. dynamisch ansteigender Umschichtungssatz von der ersten in die zweite Säule ist für die 

Bundesländer für die Planung ihrer Programme zur ländlichen Entwicklung (2. Säule) von zentraler 

Bedeutung. Denn davon hängt ab, welche EU-Fördersummen zusätzlich - ohne Kofinanzierung - für  

die Förderperiode 2023 bis 2027 zur Verfügung stehen. Zudem sind die Bundesländer auch durch die 

Auswahl der Eco-Schemes-Maßnahmen betroffen. Die (zunächst) vorgeschlagenen sechs Eco-

Schemes-Maßnahmen greifen direkt in die Förderhoheit der Bundesländer ein. So ist es geplant, 

bestimmte Agrarumweltmaßnahmen (AUM) der 2. Säule (GAK-MSL Maßnahmen) in die Eco-Schemes 

der 1. Säule zu überführen. Zudem führt die vielfältige Agrar- und Betriebsstruktur zu 

unterschiedlicher Attraktivität und Maßnahmenbeteiligung der Eco-Schemes-Angebote in den 

Ländern (Gewinner- Verlierer Diskussion). Insbesondere das GAPDZG berührt stark Länderinteressen 

und macht eine Beteiligung des Bundesrates erforderlich. 

 

Änderungsvorschläge zum vorläufigen Entwurf des GAP-

Direktzahlungen-Gesetz – GAPDZG 

Aus Sicht des Bioland e.V. kann die Einleitung des Gesetzgebungsprozesses sowie eine abschließende 

Ressort- und Verbandsbeteiligung zu den drei vorgelegten Gesetzentwürfen zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht abschließend erfolgen (siehe Vorbemerkungen). Ein Grund sind die fehlenden Regelungen der 

EU. In dem vorgelegten Gesetzentwurf ist daher an allen Textstellen von  einer zukünftigen 

Unionsregelung zu sprechen. 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich kann sich nicht auf eine „unmittelbar anschließende Unionsregelung“ 

beziehen, solange diese nicht vorliegt – siehe Hinweise unter Vorbemerkungen. 

 

Vorbemerkung zu § 3 Übertragung von Mitteln, § 20 Mittel für Öko-Regelungen und § 28 

Verordnungsermächtigungen (2) 

Verbindliche nationale und EU-Umweltziele, die Erreichung der Ziele des europäischen Green Deals 

mit der Farm to Fork Strategie und der Biodiversitätsstrategie sowie die Flächenziele von EU, Bund 

und Bundesländern zum Ausbau des Ökolandbaus erfordern einen deutlich erhöhten und dynamisch 
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ansteigenden Einsatz von Finanzmitteln im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes. Bioland fordert 

daher einen hohen und dynamisch weiter ansteigenden Umschichtungssatz von der ersten in die 

zweite Säule sowie ein dynamisch wachsendes Budget für die Eco-Schemes innerhalb der ersten 

Säule. Dafür müssen die Direktzahlungen (Einkommensgrundstützung, 

Umverteilungseinkommensstützung) von 2023 bis 2027 kontinuierlich abgeschmolzen werden. 

Grundlage des GAPDZG für den Finanzmitteleinsatz für Eco-Schemes als auch den Umschichtungssatz 

von der ersten in die zweite Säule muss eine konkrete Ziel- und Bedarfsplanung der Bereiche 

Umwelt-, Biodiversitäts-, Klima- und Tierschutz in der Landwirtschaft sein. Diese liegt bisher nicht 

vor. 

Weder eine Festschreibung von nur 20 Prozent der Gelder der 1. Säule für Eco-Schemes als ein 

Umschichtungssatz von 8 % von der ersten in die zweite Säule über die gesamte Förderperiode 2023 

bis 2027 werden den o.g. Bedarfen und Zielerreichungen gerecht.  

Mit § 28 Verordnungsermächtigungen (2) wird der Gesamtansatz geschwächt, mehr Mittel für den 

Umwelt- und Klimaschutz bereit zu stellen. Damit würde das neue Instrument der Eco-Schemes von 

Beginn an deutlich geschwächt. Daher muss diese Ermächtigung zur Regelung im Verordnungswege 

ersatzlos gestrichen werden.  

Geänderter Textvorschlag zu § 3 „Übertragung von Mitteln“  

(1) Von der in der zukünftigen Unionsregelung für Deutschland anfänglich festgesetzten 

Mittelzuweisung für Direktzahlungen für die Kalenderjahre 2023 bis 2026 werden auf die im Recht 

der Europäischen Union für Deutschland festgesetzte Zuweisung aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die Haushaltsjahre 2024 

bis 2027 folgende Anteile übertragen: 

16,0 Prozent im Kalenderjahr 2023, 

18,0 Prozent im Kalenderjahr 2024, 

20,0 Prozent im Kalenderjahr 2025, 

22,0 Prozent im Kalenderjahr 2026. 

(2) Wenn in der zukünftigen Unionsregelung eine Übertragung von Mitteln aus der für 

Deutschland festgesetzten Zuweisung für Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2027 ermöglicht 

wird, erfolgt diese in derselben Höhe um 24 Prozent. 

 

Begründung: 

Eine ambitionierte Umschichtung in die 2. Säule ist zentraler Baustein einer erhöhten 

Umweltwirksamkeit beim Einsatz der GAP-Mittel. Die Bedarfe in den Bereichen Umwelt- und 

Klimaschutz, Ausbau des Ökolandbaus sowie Entwicklung der Natura-2000 Gebiete erfordern 

deutlich erhöhte, dynamisch ansteigende Umschichtungsmittel. Eine Umschichtung von 8 % für den 

Zeitraum 2023 bis 2027 ist absolut ungenügend, um diese Bedarfe zu decken. Dies gilt insbesondere 

auch vor dem Hintergrund, dass die 2. Säule im Zuge der Beschlüsse zum MFR 2021 – 2027 viel zu 

gering ausgestattet wurde.  

Durch Zusatzmittel des Wiederaufbaufonds in die GAP-Übergangsperiode fließen in den Jahren 2021 

und 2022 zusätzliche Finanzmittel in die 2. Säule. Mit diesen Mitteln werden auch Maßnahmen im 
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Umwelt- und Klimaschutz finanziert. Mit Beginn der neuen Förderperiode im Jahr 2023 werden die 

ELER-Mittel aufgrund der Kürzung der originären ELER-Mittel schlagartig nach Berechnungen des 

Bundesumweltministeriums um 42 % absinken (auf dann 1,09 Mrd. € pro Jahr ). Damit wäre allein zur 

Aufrechterhaltung des Status quo (2020) für das Jahr 2023 eine Umschichtung von 10 % erforderlich. 

Um den Einbruch nach Wegfall der o. g. befristeten zusätzlichen Mittel und der Fortsetzung der 

entsprechenden Förderangebote auszugleichen, wären sogar 16 % notwendig. Daher schlagen wir 

für das Kalenderjahr 2023 einen Umschichtungssatz von 16,0 Prozent vor. 

Zusätzlich bestehen in der Förderperiode bis 2027 weitere anwachsende Mittelbedarfe durch die 

ambitionierten Klimaziele und den Anforderungen des Green Deals, durch die Umsetzung der 

Anforderungen an Natura 2000 Gebiete und die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, den Ausbau 

des Ökolandbaus entsprechen der Flächenziele von EU, Bund und Bundesländern. Es ist daher für die 

Kalenderjahre 2024 bis 2027 ein jährlich ansteigender Umschichtungssatz von jeweils 2 Prozent 

notwendig. 

 

Kontinuierlich steigender Finanzbedarf für den Ökolandbau bis 2027 

Auch zukünftig wird die Förderung des Ökolandbaus (Einführung, Beibehaltung) in der 2. Säule 

verankert. Der jährliche Mehrbedarf zur Honorierung des Ökolandbaus entsprechend der 

Flächenziele des Bundes (20 Prozent Ökofläche bis 2030) und der z.T. deutlich darüber liegenden 

länderspezifischen Ziele liegt bei rund 50 Mio. €/Jahr. Am Ende der Förderperiode 2027 würden so 

rund 350 Mio. € mehr im Jahr investiert werden müssen, als 2020 ausgezahlt wurden. Eine 

ausführliche Herleitung der Finanzbedarfe finden Sie in der Anlage „BÖLW-Position zur Reform der 

EU-Agrarpolitik - Umsetzung der Grünen Architektur in Deutschland“. 

Zur Erreichung sowohl des national beschlossenen Bio-Ausbauziels als auch der z.T. deutlich 

ambitionierteren Ziele der Bundesländer ist eine kontinuierliche Erhöhung des Umschichtungssatzes 

(1. zu 2. Säule) um einen Prozentpunkt pro Jahr erforderlich. So müsste ab 2023 ein Prozent - das 

entspricht rund 48 Mio. € - von der 1. in die 2. Säule transferiert werden. 

Für weitere Bedarfe in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz (u.a. Umsetzung WRRL) und zur 

Entwicklung der Natura-2000 Gebiete sollte jährlich ein weiteres Prozent umgeschichtet werden. 

 

Geänderter Textvorschlag zu § 20 Mittel für Öko-Regelungen 

(1) Die indikativen Mittel für die Öko-Regelungen für jedes der Jahre 2023 und 2024 sowie die Mittel 

für die Öko-Regelungen für jedes der Jahre 2025 bis 2027 sind jeweils der Betrag, der <  > Prozent 

(für den Einstiegswert sind die Trilogverhandlungen und der Spielraum für nationale Festlegungen 

abzuwarten) folgendem Prozentsatz des Betrags entspricht, der nach der zukünftigen 

Unionsregelung der Festsetzung der Zuweisung von Mitteln für Öko-Regelungen zugrunde zu legen 

ist. In den Jahren 2025, 2026 und 2027 wird der Prozentsatz jährlich um jeweils vier Prozent erhöht. 

Begründung: 

Verbindliche nationale und EU-Umweltziele, die Erreichung der Ziele des europäischen Green Deals 

mit der Farm to Fork Strategie und der Biodiversitätsstrategie erfordern einen hohen Einstiegswert 

sowie einen erhöhten und dynamisch ansteigenden Einsatz von Finanzmitteln für den Umwelt- und 

Klimaschutz.  



  
 

5 
 

Bisher werden sechs Öko-Regelungen benannt. Über eine Rechtsverordnung sollen weitere 

Maßnahmen hinzukommen. Auch deshalb ist es notwendig das Budget für die Eco-Schemes in den 

Jahren 2025 bis 2027 kontinuierlich zu erhöhen. 

 

Streichung des § 28 Verordnungsermächtigungen (2) 

Mit § 28 Verordnungsermächtigungen (2) wird der Gesamtansatz geschwächt, mehr Mittel für den 

Umwelt- und Klimaschutz bereit zu stellen. Damit würde das neue Instrument der Eco-Schemes von 

Beginn an deutlich geschwächt. Daher muss diese Ermächtigung (vollständige Text § 28 (2)) zur 

Regelung im Verordnungswege ersatzlos gestrichen werden. 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschlag zu § 4 Kürzung von Zahlungen (5) 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schätzt im Benehmen mit den Ländern das 
Gesamtaufkommen sowie die Teilbeträge der einzelnen Länder aus der Kürzung nach den Absätzen 
1 und 2 unter Berücksichtigung statistischer Daten zu Betriebsgrößen. Der Betrag des geschätzten 
Gesamtaufkommens nach den Absätzen 1 und 2 wird auf die in der zukünftigen Unionsregelung für 
Deutschland festgesetzte Zuweisung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums übertragen. Die Teilbeträge werden den jeweiligen Ländern dafür 
bereitgestellt. 

 

Änderungsvorschlag § 7 Geplanter Einheitsbetrag für die Einkommensgrundstützung (5) 

(5) Zu dem geplanten Einheitsbetrag für die Einkommensgrundstützung kommt für jedes Antragsjahr 
ein geplanter Höchsteinheitsbetrag in Höhe von 110 Prozent des geplanten Einheitsbetrags und ein 
geplanter Mindesteinheitsbetrag in Höhe von 80 Prozent des geplanten Einheitsbetrags zur 
Anwendung. 

Begründung: Um für die Öko-Regelungen einen Puffer (bei Überzeichnung) zu schaffen, sollte der 

Mindestbetrag auf 80 % abgesenkt werden.  

 

Änderungsvorschläge und fachliche Hinweise zu § 21 Festlegung der Öko-Regelungen 

Grundanforderung an die Auswahl und Beschreibung der Öko-Regelungen: Die Maßnahmen sollten 

mit der Öko-Landbau-Förderung (2. Säule, Beibehaltung, Einführung) kombinierbar sein, da sonst die 

relative Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge deutlich geschwächt und die Erreichung 

der Flächenziele des Bundes (20 % Ökofläche bis 2030) und der Bundesländer konterkariert würden.  

Die Beschreibung der in (1) genannten Öko-Regelungen ist viel zu ungenau und muss für alle 

Maßnahmen detaillierter und mit Nennung der wichtigsten einzuhaltenden Anforderungen/Kriterien 

aufgeführt werden.  

Grundsatzproblem: Untersuchung des vTI zeigen, dass es in Deutschland große regionale 

Unterschiede bei den Opportunitätskosten für die Ökoregelungen gibt. Insbesondere bei 

unproduktiven Flächen (Brachen/Blühflächen, -streifen) reicht das Spektrum von 1500 € und mehr 

pro ha in Intensivregionen bis zu unter 100 Euro in extensiv bewirtschafteten Regionen. Eine 
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Förderung über einen bundesweiten Einheitsbetrag ist für Brachen/Blühflächen –streifen nicht 

zielführend. 

Änderungsvorschläge zu § 21 (1)  

1. eine Erhöhung des Umfangs der nichtproduktiven Flächen und Landschaftselemente nach § 10 des 

Gesetzes über die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltende Konditionalität bis zu einer 

Obergrenze von 5 Prozent der Ackerfläche über den verpflichtenden Anteil hinaus. Die Auswahl der 

Brachflächen ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vorzunehmen. 

 

Hinweise zu 1.:  Die Opportunitätskosten für Brachen schwanken regional und auch betriebsbezogen 

sehr stark. Die Umsetzung über bundesweit einheitliche Prämiensätze ist daher nicht zielführend und 

muss regionalspezifisch (Prämienhöhe) und bedarfsgerecht (Ausstattung des Landschaftsraumes, 

naturschutzfachliche Bedarfe) gestaltet werden können. So wäre es naturschutzfachlich 

kontraproduktiv, wenn Ackerflächen mit hochbedrohten Ackerwildkräutern in Brachen verwandelt 

werden bzw. von anderen Betrieben zwecks Erfüllung der Konditionalität (§ 10) mit höheren 

Pachtpreisangeboten zwecks Brachlegung gepachtet würden. Aufgrund der z.T. hohen Attraktivität 

und zu erwartenden Fehlallokationen ist eine Obergrenze pro Betrieb festzulegen.  

2. eine qualitative Aufwertung von Ackerflächen nach Nummer 1 mit ein- oder mehrjährigen 

Blühstreifen oder –inseln in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde  

Hinweise zu 2.: Altgrasstreifen auf Grünland sollten nicht als Öko-Regelung angeboten werden. Denn 

grundsätzlich gilt für alle Öko-Regelungen, dass kontraproduktive Wirkungen auf die 

Umwelt/Biodiversität vermieden werden müssen. So darf es nicht passieren, dass 

naturschutzfachlich hochwertiges Extensivgrünland durch Altgrasstreifen entwertet bzw. durch 

dauerhafte Verbrachung aufgegeben wird. Die Anlage von Altgrasstreifen sollte daher nur i.R. von 

AUKM in der 2. Säule nach fachlicher Bewertung durch Naturschutzbehörden gezielt gefördert 

werden. 

Die Opportunitätskosten für Blühflächen schwanken regional und auch betriebsbezogen sehr stark. 

Die Umsetzung über bundesweit einheitliche Prämiensätze ist daher nicht zielführend und muss für 

regionalspezifisch (Prämienhöhe) und bedarfsgerecht (Ausstattung des Landschaftsraumes, 

naturschutzfachliche Bedarfe) gestaltet werden können.  

3. ein Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem 

Mindestanteil von zehn Prozent, 

Hinweise zu 3. Einen Vorschlag für einen differenzierten zweistufigen Modulansatz finden sie in der 

Anlage  

4. Streichung der Extensivierung von Dauergrünland, 

Hinweise zu 4.  Aus anderen Zusammenhängen (u.a. Vorträgen BMEL) ist bekannt, dass mit dieser 

Öko-Regelung die Überführung der GAK MSL Maßnahme D 1.0 „Betriebzweigbezogene 

Grünlandextensivierung“ von der 2. in die 1. Säule gemeint ist. Gefördert wird die extensive Nutzung 

des gesamten Dauergrünlandes eines Betriebes, der nicht mehr als 1,4 Raufutter fressende 

Großvieheinheiten (RGV) je Hektar Dauergrünlandfläche hält. Der Mindestbesatz darf 0,3 RGV je 
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Hektar Dauergrünland nicht unterschreiten. Zudem darf kein mineralischer N-Dünger eingesetzt 

werden. 

Bioland fordert die Streichung dieser Maßnahme als Öko-Regelung und zusätzlich die Streichung als 

GAK-Maßnahme mit folgender Begründung: 

Diese GAK MSL Maßnahme D 1.0 „Betriebzweigbezogene Grünlandextensivierung“  weist aufgrund 

der geringen Anforderungen der Förderkriterien kaum Effekte für die Biodiversität und hohe 

Mitnahmeeffekte mit geringer positiver Umweltwirkung (Einkommenseffekt) auf. Daher bieten die 

meisten Bundesländer diese GAK-Maßnahme in der 2. Säule nicht mehr an. 

Attraktive Förderangebote und -prämien (insb. BY, BW, HE) vermindern den Anreiz geeignete 

Grünlandflächen in effiziente Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes bzw. in die GAK-Maßnahme D 

3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit 

Kennarten“ bzw. die Aufsattlungsmodule von D 2.0 einzubringen. Ein Blick in die GAK Auswertung 

2018 und 2019 belegt dies. 

Die z.T. hohen Prämiensätze (z.T. auf dem Niveau der Ökoförderung bzw. mit nur geringen 

Abständen zur Öko-Förderung) behindern die Bereitschaft von Grünlandbetrieben auf Ökolandbau 

umzustellen. 

Doppelförderung innerhalb der Öko-Regelungen vermeiden: Mit dem Angebot der 

„Betriebszweigbezogene Grünlandextensivierung“ und der Förderung extensiver Weidehaltung 

(siehe 5.) kommt es zu einer klassischen Doppelförderung, da die gleichen Betriebstypen (extensive 

Tierhaltung mit Rauhfutterverwertern mit Viehbesatz von 0,3 bis 1,4 RGV/ha) Zielgruppe beider 

Maßnahmenangebote wäre. So würden zwei breit nutzbare Grünlandmaßnahmen mit hohem 

Mittelabfluss in Eco-Schemes parallel angeboten.  

Konsequenz bei Einführung als Eco-Schemes: Diese bereits von vielen Bundesländer in der 2. Säule 

aufgrund hoher Mitnahmeeffekte nicht mehr angebotene GAK-Maßnahme würde als Eco-Schemes 

flächendeckend in allen Bundesländern wieder angeboten. Es würde zu einem sehr hohen 

Finanzmittelabfluss ohne entsprechende Umweltwirkung kommen – so fehlen bei geplanter knapper 

Mittelausstattung  Gelder für wirksame Umweltmaßnahmen innerhalb der 1. Säule.  

Alternativangebot unter 4. „Extensivierung von Dauergrünland“ : Statt der „Betriebzweigbezogene 

Grünlandextensivierung“  könnte die bisherige GAK Maßnahme MSL D3.0 „Extensive Bewirtschaftung 

zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation (mind. vier Kennarten)“ angeboten 

werden.  

5a eine extensive Beweidung mit einem Mindestanteil des betrieblichen Dauergrünland mit 

Schafen, Ziegen oder Mutterkühen 

Neu: 5b  Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung (laktierende 

Tierbestände) 

Die „Beweidung von Dauergrünland mit Schafen, Ziegen oder Mutterkühen“ wird als Alternative zu 

der „Betriebzweigbezogene Grünlandextensivierung“ als breit wirksame Eco-Schemes-Maßnahme 

auf Grünland begrüßt, da positive Wirkungen auf Biodiversität und Tierschutz vorliegen. Neben der 

„extensiven Beweidung von Dauergrünland mit Schafen, Ziegen oder Mutterkühen“ sollte aus Sicht 

von Bioland  auch die „Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung 

(laktierende Tierbestände)“ als eigenständige Ökoregelung gefördert werden. 

Die Kriterien beider Förderangebote sind in der Anlage beschrieben. 
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Als weitere Öko-Regelung schlägt Bioland die „Förderung der Beibehaltung von Zwischenfrüchten 

bzw. Untersaaten über den Winter“ vor. 

Aktuell wird diese Maßnahme über die GAK von der Mehrheit der Bundesländer angeboten. Nähere 

Ausführungen zur Ausgestaltung finden Sie in der Anlage. 

Ergänzend verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Öko-Regelungen auf die Stellungnahme 

des BÖLW zur Grünen Architektur, die als Anlage beigefügt ist. 

Als weitere Öko-Regelung schlägt Bioland eine Öko-Regelung für Natura 2000- und 

Naturschutzgebiete vor. 

Vorgeschlagen wird ein Bonus zur Anerkennung der Erschwernisse auf landwirtschaftlich genutzten 

Flächen in Natura 2000- und Naturschutzgebieten als Eco-Schemes. Damit soll die konfliktträchtige 

Diskussion um bewirtschaftete Flächen in FFH-Gebieten (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) entspannt 

werden. Die Maßnahme stellt eine besondere Honorierung der Flächenbewirtschaftung in besonders 

schützenswerten Gebieten dar. Eine Auflagen-differenzierte Zahlung bleibt der Förderung gemäß Art. 

67 aus ELER-Mitteln vorbehalten. 

 

Änderungsvorschlag zu § 24 Berechnung der tatsächlichen Einheitsbeträge (2) 2. 

(2) 2. Mittel aus Mittelzuweisungen für Öko-Regelungen auch zur Erhöhung der in § 2 Absatz 1 

genannten Zuweisung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums für das folgende Haushaltsjahr verwendet werden, sofern die zukünftige 

Unionsregelung nicht entgegensteht, 

 

Änderungsvorschläge zum vorläufigen Entwurf des GAP-

Konditionalitäten-Gesetz – GAPKondG 

Vorbemerkung: 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum in Kapitel 2 GLÖZ-Standards nur ausgewählte GLÖZ-Standards 

behandelt werden und nicht die vollständige Liste. 

Ergänzungsvorschlag zu § 10 Mindestanteil Ackerland an nichtproduktiven Flächen 

Der Begünstigte ist verpflichtet, 3 Prozent seiner Ackerflächen als nichtproduktive Fläche oder als 

Landschaftselemente vorzuhalten. Die nichtproduktiven Flächen müssen in direktem räumlichen 

Zusammenhang mit den bewirtschafteten Ackerflächen stehen. Für ökologisch wirtschaftende 

Betriebe, deren Gesamtbetrieb entsprechend der EU-Öko-Verordnung 2018/848 zertifiziert ist, 

wird die Verpflichtung auf 1 Prozent gesenkt. 

Alternativ könnten gesamtumgestellte Ökobetriebe grundsätzlich von dieser Verpflichtung befreit 

werden. 
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Begründung:  

Die Vorleistungen des Öko-Landbaus für die Biodiversität beziehen sich auf die gesamte 

bewirtschaftete Fläche. Dies sollte im Rahmen der Konditionalität anerkannt werden. Studien u.a. 

des staatlichen Thünen-Instituts zeigen die positive Wirkung der ökologischen Bewirtschaftung auf 

die biologische Vielfalt in der Ackerbegleitflora und -fauna. Sanders et al. (2019) zeigten, dass die 

Artenzahlen der Ackerwildkräuter im Mittel bei Öko-Bewirtschaftung um 95 %, bei den Feldvögeln 

um 35 % höher als auf konventionell bewirtschafteten Flächen lagen. Hierbei wirkt Öko vor allem so 

positiv, weil keine chemische-synthetische Pestizide eingesetzt werden. Mit seinem holistischen 

System-Ansatz schützt und fördert der Ökolandbau Biodiversität auf seiner ganzen Betriebsfläche. 

Würden Bio-Betriebe mit ihrer extensiveren Wirtschaftsweise zusätzlich nach § 10 (GLÖZ 9) 

„nichtproduktive Flächen“ auf ihrer Ackerfläche schaffen müssen, so wäre das nicht am 

Verursacherprinzip orientiert. Sie würden hingegen wie Betriebe behandelt, die intensiv auf 

chemisch-synthetische Pestizide und enge Fruchtfolgen setzen. Zudem würde es die 

Wirtschaftlichkeit der Öko-Betriebe gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise doppelt 

schmälern: Brachflächen im Rahmen der Konditionalitätsverpflichtung würden keine Öko-Förderung 

in der 2. Säule mehr erhalten. Das Interesse an der Umstellung auf Bio würde durch diese 

Benachteiligung sinken, die Öko-Ziele von Bund und EU konterkariert. 

Bisher waren Ökobetriebe von den Auflagen des „Greenings“ befreit. Eine Befreiung wird bei der 

Konditionalität nur für § 10 (GLÖZ 9) vorgeschlagen.  

Die Opportunitätskosten für Brachen schwanken regional und auch betriebsbezogen sehr stark. Ein 

verpflichtender Anteil an Brachen wird zu negativen Auswirkungen auf dem Pachtmarkt führen. 

Betriebe aus Intensivregionen (Ackerbauregionen, hohe Viehdichte etc.) werden gezielt Flächen in 

Extensivregionen mit schlechteren Bodenwerten anpachten und dort einen Anstieg der Pachtpreise 

induzieren. Um dies zu verhindern müssen nichtproduktiven Flächen in direktem räumlichen 

Zusammenhang mit den bewirtschafteten Ackerflächen stehen. Nur so kann eine ökologische 

Wirkung der nichtproduktiven Flächen in Intensivgebieten (Strukturarme Ackerbauregionen etc.) 

erreicht werden.   

 

Änderungsvorschläge zum vorläufigen Entwurf des GAP-Integriertes 

Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz – (GAPInVeKoSG) 

Vorbemerkung: 

Mit dem InVeKoS-Gesetz soll der Rahmen geschaffen werden, um wesentliche Rechtvorschriften, die 

bisher auf EU-Ebene festgeschrieben waren, künftig auf Ebene der Mitgliedsstaaten zu regeln 

(Begründung A- Allgemeiner Teil I.). Auf das GAPInVeKoSG muss eine InVeKoS-Verordnung folgen, die 

Details regelt und sich an der bestehenden EU-Verordnung (EU) Nr. 640/2014 orientiert. 

Wesentliches Ziel ist eine Verwaltungsvereinfachung. Neben einer künftig ausschließlich zu 

erfolgenden elektronischen Antragstellung soll auch ein Flächenmonitoring wichtiger Bestandteil der 

Bemühungen sein. Satellitendaten sollen mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet werden und die 

Förderfähigkeit von Flächen beurteilen.  
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Bioland spricht sich für eine praxisgerechte Verwaltungsvereinfachung im InVeKoS aus. Der 

vorgeschlagene Entwurf ist aber nicht auf bestimmte Nutzungstraditionen zugeschnitten. Als Beispiel 

hierfür sind Landschaften mit extensivem Grünland und wichtige Hotspots für Biodiversitäts- und 

Klimaschutz enthalten (z.B. Trockenrasen, Feuchtgebiete). Die Förderung extensiven Grünlands zählt 

bisher zu den kompliziertesten Fördertatbeständen in der GAP. Ziel muss es deshalb sein, die 

Fehleranfälligkeit für weidetierhaltende Betriebe bei der Antragstellung zu reduzieren, dadurch 

Sanktionsrisiken zu minimieren und die Bewirtschaftung ökologisch wertvoller Grünlandflächen über 

deren vollständige Integration in die erste und zweite Säule zu sichern.  

 

§ 2 Integriertes System  

Nach §2; 3. soll spätestens ab dem 1.Januar 2024 ein Flächenmonitoringsystem eingerichtet werden 

und die Förderfähigkeit von Flächen beurteilen. 

Bioland weist auf die Problematik hin, dass eine Fernerkundung nach den bisherigen Vorgaben auf 

Flächen mit Bäumen und Sträuchern fast unmöglich sein wird. Hinzu kommt die Schwierigkeit, bei 

Sträuchern zwischen Büschen gemäß der Erhaltungsverpflichtung nach GLÖZ 9 und Büschen ohne 

diese Erhaltungsverpflichtung unterscheiden zu müssen. Eine sehr dynamische Entwicklung dieser 

Sträucher während eines Jahres ist darüber hinaus zu berücksichtigen.  

Extensiv bewirtschaftetes Grünland muss auch zukünftig vollständig erfasst werden. 

Bioland erwartet, dass neue Spielräume der EU für die Mitgliedsstaaten genutzt werden und 

Bestimmungen aus der bestehenden EU-VO (EU) Nr. 640/2014 (InVeKoS-VO) nicht mehr umgesetzt 

werden. Hierzu zählt z.B. 

 100 Bäume-Regelung, wonach nur Flächen mit maximal 100 Bäumen pro Hektar förderfähig 

sind. Sowohl das Zählen von Bäumen als auch die Festlegung, was überhaupt als „Baum“ gilt, 

sind unpraktikabel. 

 Landschaftselemente (LE) mit und ohne Erhaltungsverpflichtung gemäß GLÖZ 9 (zum Beispiel 

einzelne Sträucher). Sie müssen grundsätzlich Teil der „förderfähigen Hektarfläche“ sein. Wir 

halten hier eine Grenze von bis zu 50 % LE pro Fläche für praktikabel. Speziell auf 

Extensivweiden sollte aber diese Erhaltungsverpflichtung (zum Beispiel für Feldgehölze) 

entfallen, da eine dynamische Entwicklung dieser Flächen für deren Naturschutzwert zentral 

ist.  

Bioland schlägt als Verwaltungsvereinfachung die Einführung eines eigenen Nutzungscodes 

„Landwirtschaftlich genutzte Naturschutzfläche“ vor. Auf diesen Flächen ist nicht die 

Flächenausprägung das förderfähige Kriterium, sondern die Bewirtschaftung (z.B. die extensive 

Beweidung). Auch gemäß einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist „maßgebliches Kriterium 

für die Definition von Dauergrünland nicht die Art der Vegetation, sondern die tatsächliche Nutzung 

der Fläche für eine landwirtschaftliche Tätigkeit, die für Dauergrünland typisch ist“ (EuGH-Urteil 

15.05.2019 C-341/17P). 
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1 Einleitung 
Die Gemeinsame EU-Agrarpolitik (GAP) entscheidet mit Milliarden Euro und einem 

maßgeblichen Anteil des EU-Budgets darüber, welche Landwirtschaft sich lohnt. Vor dem 

Hintergrund der wissenschaftlichen Datenlage zum Einfluss der Landwirtschaft auf die 

Umwelt, Klima und Ressourcen, den Erkenntnissen zur Wirkung der laufenden GAP auf 

Umwelt und Betriebe und der gesellschaftlichen Diskussion ist ein engagierter stufenweiser 

Umbau der GAP unabdingbar. Nur dann gelingt Europa der Übergang zu einer 

naturverträglichen und gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft. 

Die sogenannte ‚Grüne Architektur‘ spielt für eine zukunftsfähige GAP eine Schlüsselrolle. 

Wirksam ist die Grüne Architektur dann, wenn sie wichtige Umweltziele festlegt, sich auf 

wirksame Maßnahmen fokussiert und mit einem starken Budget ausgestattet wird. Sie muss 

zur Erreichung wichtiger nationaler und EU-weiter Umweltziele und Strategien wie der Farm-

to-Fork-Strategie der EU-Kommission maßgeblich beitragen.  

Grundsätzliche Ziele 

Der Umbau der GAP hin zu mehr Umweltleistungen muss planbar stufenweise erfolgen, 

damit sich die Betriebe anpassen können. Das geht nur, wenn im Nationalen Strategieplan 

klare inhaltliche Vorgaben mit verbindlichen Zeitzielen verbunden werden – wie es die EU-

Kommission etwa mit der Farm-to-Fork-Strategie getan hat oder es teilweise mit den 

Volksentscheiden/Gesetzen einzelner Bundesländer getan wurde. Die notwendigen 

Veränderungen müssen jetzt angepackt werden, damit sie planbar erfolgen können. 
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Andernfalls drohen Brüche, auf die sich Betriebe nicht einstellen können – und die 

Unternehmen nehmen Schaden.  

Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) schließt sich der Position des 

‚Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Agrarpolitik, Ernährung und 

gesundheitlichen Verbraucherschutz‘ (WBAE) an. Der WBAE spricht sich klar dafür aus, in 

der GAP vor allem auf die Honorierung von freiwilligen Umweltleistungen der Landwirtschaft 

zu setzen. 

Wir stützen die Position des Beirats, die pauschalen Direktzahlungen in ihrer jetzigen 

Ausgestaltung zugunsten der Honorierung freiwilliger Umweltleistungen schrittweise und 

ambitioniert zu reduzieren. Damit haben die Landwirte weiterhin einen positiven 

Einkommenseffekt, gleichzeitig werden negative Auswirkungen auf den Bodenmarkt, die 

Agrarstruktur (Strukturwandel) und Ressourcen wie Klima oder Gewässer verringert. Daher 

sollte die Grüne Architektur der GAP ihre Wirksamkeit über den dynamischen Ausbau 

freiwilliger Maßnahmen im Rahmen der Eco-Schemes (1. Säule) und Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM, 2. Säule) erhalten.  

Die notwendige Weiterentwicklung der GAP sollte sich an folgenden Zielen orientieren: 

1. Am Ende der kommenden GAP-Periode im Jahr 2027 werden 70 % der GAP-Mittel 

für die Honorierung von freiwilligen Umwelt- und Klimaschutzleistungen der 

Landwirtschaft eingesetzt. 

2. Die 2. Säule muss deutlich besser als bisher ausgestattet werden, damit die Mittel 

zielgerichteter eingesetzt werden. Dazu ist auch eine deutlich verstärkte 

Umschichtung von EU-Mitteln der 1. in die 2. Säule notwendig. Zudem sind 

zusätzliche nationale Mittel (GAK, Sondermittel, Mittel der Bundesländer) zu 

mobilisieren. 

3. Die für Umwelt- und Klimaschutz verwendeten Mittel der 2. Säule sollen für den 

Ausbau des Öko-Landbaus und andere hochwertige Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM) wie den Vertragsnaturschutz (VNS) konzentriert werden. 

4. Grundanforderungen an die Landwirtschaft müssen mit dem Ordnungsrecht 

vorgegeben werden. Hier sind eine Änderung sowohl des Rechtsrahmens als auch 

bei der Umsetzung notwendig. Die Vorgaben der Konditionalität sollten daher nur 

begrenzt eingesetzt werden, um Mindestanforderungen zu adressieren. 

 

Grüne Architektur: Zusammenspiel und Gestaltungsrahmen 

Für eine zielführende Ausrichtung der Grünen Architektur in Deutschland muss einerseits 

das Zusammenspiel von Konditionalität, Eco-Schemes und AUKM berücksichtigt werden. 

Andererseits müssen auch bestehende relevante AUKM der Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) betrachtet werden. Bestimmte Fördermaßnahmen 

der GAK wie Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) geben den 

nationalen Rahmen zur Umsetzung der Grünen Architektur im nationalen Strategieplans der 

GAP vor. Diese Stellungnahme konzentriert sich daher auf spezifische Punkte bei 

Konditionalität, Eco-Schemes und AUKM. Eine Gesamtbetrachtung dieser Ebenen wird in 

dieser Stellungnahme beispielhaft für die wichtigen Bereiche ‚Ackerland‘ und ‚Grünland‘ 

vorgenommen. Dabei werden diejenigen AUKM der GAK (MSL) in den Fokus genommen, 

die in den Bundesländern eine relevante Anwendung und Bindung von Finanzmitteln 

aufweisen. 
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Grundsätzlich muss parallel zur Erstellung des Nationalen Strategieplans eine konsistente 

und zeitnahe Anpassung der GAK-Rahmenregelung erfolgen. Dabei müssen die im Rahmen 

der GAK angebotenen AUKM hinsichtlich ihrer Umwelt- und Klimawirkung und Prämienhöhe 

neu geprüft und angepasst werden. Maßnahmen mit hohen Mitnahmeeffekten, keiner 

Förderberechtigung aufgrund einer neuen Baseline bzw. geringer Akzeptanz unter den 

Bundesländern sollten zumindest aus der Förderung im Rahmen der GAK gestrichen 

werden. Grundsätzlich ist eine Qualifizierung der AUKM der 2. Säule hinsichtlich der 

Umweltziele notwendig. 

 

2 Konditionalität 
Entsprechend den Empfehlungen des WBAE spricht sich der BÖLW klar dafür aus, in der 

GAP vor allem auf die Honorierung von freiwilligen Umweltleistungen der Landwirtschaft zu 

setzen. Die pauschalen Direktzahlungen müssen zugunsten der Honorierung freiwilliger 

Umweltleistungen schrittweise abgeschmolzen werden, um so die negativen Effekte auf den 

Bodenmarkt und die Agrarstruktur sowie die Ressourcen zu verringern. Die GAP muss ihre 

Wirksamkeit über den dynamischen Ausbau der Eco-Schemes und der AUKM erhalten. 

Erhöhte Anforderungen an die Konditionalität schränken die Spielräume für Eco-Schemes 

und AUKM ein und führen dazu pauschale Flächenzahlungen in der 1. Säule zu legitimieren. 

Im Folgenden nehmen wir zu ausgewählten Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher 

Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) Stellung, deren 

Ambitionsniveau einen großen Einfluss auf die Ausgestaltung der Eco-Schemes und AUKM 

hat.  

GLÖZ 9: ‚Nichtproduktive‘ Flächen 

Die EU-Kommission schlägt vor, die vormaligen Bestimmungen zu ‚ökologischen 

Vorrangflächen‘ des Greenings in die Konditionalität unter GLÖZ 9 aufzunehmen. Der 

„Mindestanteil der landwirtschaftlichen Fläche für nichtproduktive Landschaftselemente oder 

Bereiche“ ist ein umstrittener Punkt im Trilog. EU-Rat und -Parlament fordern, dass hier 

auch bewirtschaftete Flächen einberechnet werden dürfen, der -Rat sprach sich sogar dafür 

aus, den Einsatz von Pestiziden auf einem Teil der Flächen zu erlauben. 

Mit Blick auf die Ursachen von Düngerausträgen und Artenzerstörung muss – statt pauschal 

darauf zu setzen, Flächen grundsätzlich aus der Produktion zu nehmen – ein differenzierter 

Ansatz greifen: Der Öko-Landbau setzt von jeher auf Ökosystem-Leistungen auf der 

gesamten Fläche. Studien u.a. des staatlichen Thünen-Instituts zeigen die positive Wirkung 

von Bio auf die biologische Vielfalt in der Ackerbegleitflora und -fauna. Sanders et al. (2019) 

zeigten, dass die Artenzahlen der Ackerwildkräuter im Mittel bei Öko-Bewirtschaftung um 

95 %, bei den Feldvögeln um 35 % höher als auf konventionell bewirtschafteten Flächen 

lagen. Hierbei wirkt Öko vor allem so positiv, weil keine chemische-synthetische Pestizide 

eingesetzt werden (Hausmann et al., 2020; Dainese et al. 2019). Mit seinem holistischen 

System-Ansatz schützt und fördert der Öko-Landbau Biodiversität auf seiner ganzen 

Betriebsfläche. 

Würden Bio-Betriebe mit ihrer extensiveren Wirtschaftsweise zusätzlich nach GLÖZ 9 

„nichtproduktive Flächen“ schaffen müssen, so wäre das nicht am Verursacherprinzip 

orientiert. Sie würden hingegen wie Betriebe behandelt, die intensiv auf chemisch-

synthetische Pestizide und enge Fruchtfolgen setzen. Während die Studienlage zum Schutz 

der Biodiversität durch die Bio-Bewirtschaftung eindeutig ist, ist dies für Blühstreifen im 

Zusammenhang mit einer intensiven Bewirtschaftung inklusive dem Einsatz chemisch-
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synthetischer Pestizide wissenschaftlich umstritten. Blühstreifen können beim Insektizid-

Einsatz auf benachbarten Flächen zur Todesfalle für Insekten werden. Zudem würde es die 

Wirtschaftlichkeit der Öko-Betriebe gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise doppelt 

schmälern: Brachflächen im Rahmen der Konditionalitätsverpflichtung würden keine Öko-

Förderung in der 2. Säule mehr erhalten. Das Interesse an der Umstellung auf Bio würde 

durch diese Benachteiligung sinken, die Öko-Ziele von Bund und EU konterkariert. 

Die Vorleistungen des Öko-Landbaus im Rahmen der Konditionalität sollten anerkannt und 

eine Benachteiligung gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise vermieden werden. 

Dies kann gewährleistet werden, wenn die ökologischen Leistungen die der Öko-Landbaus 

auf den Flächen erbringt angerechnet werden. Für Öko-Flächen von gesamtumgestellten 

Öko-Betrieben sollten der Mindestanteil von nicht-produktiven Flächen auf ein Drittel des 

Satzes für konventionelle Betriebe begrenzt werden.  

 

GLÖZ 7: Keine vegetationslosen Böden in nicht-produktiven Zeiten 

Eine Winterbegrünung ist wichtig, um die Fruchtbarkeit der Böden zu fördern und zu 

gewährleisten. Die Maßnahme betrifft nicht-produktives Ackerland. Insbesondere GLÖZ 7 

zielt auf eine flächendeckende Umsetzung ab. Die Grundanforderungen von GLÖZ 7 

müssen daher von einer möglichst großen Zahl an Betrieben umgesetzt werden können. 

Darüberhinausgehende Maßnahmen, wie etwa Zwischenfrüchte, müssen durch 

ambitionierte Eco-Schemes gefördert werden. Eine solche grundsätzliche Vorgabe könnte 

auf den Vorgaben von GLÖZ 4 (Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung) aus der 

Cross Compliance aufbauen. Daraus ergäben sich folgende Vorgaben: 

 Nichtproduktives Ackerland ist der Selbstbegrünung überlassen oder durch eine gezielte 

Ansaat zu begrünen.  

 Die Verpflichtung endet ab dem 1. November.  

 Auf der Fläche belassen werden müssen, falls angebaut: Zwischenfrüchte oder 

Gründecken, Untersaaten aus Gras oder Leguminosen, abgefrorene Kulturen.  

 

GLÖZ 8: Fruchtwechsel 

Fruchtwechsel und Anbauverhältnisse sind wichtige Bestandteile eines nachhaltigen 

Ackerbaus, sowohl in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft. Eine 

Implementierung von Fruchtwechselvorgaben in der Konditionalität, als grundsätzliche 

Voraussetzung für die Zahlungen der GAP, ist wichtig, um den gesamten Ackerbau 

nachhaltiger zu gestalten. Dabei ist aber zu beachten, dass die Vorgaben der Konditionalität 

und die freiwilligen Angebote der Eco-Schemes in einem angemessenen Verhältnis 

zueinanderstehen. Über die Konditionalität sollten nur Vorgaben zum grundsätzlichen 

Fruchtwechsel gemacht werden. Ambitioniertere Ansätze sollten über die Eco-Schemes 

gefördert werden. Eine solche grundsätzliche Vorgabe im Rahmen der Konditionalität könnte 

folgendermaßen aussehen: 

 Auf mindestens 75 % der Ackerfläche muss eine andere Kultur als im Vorjahr 

angebaut werden. 

 Keine Anforderungen zum Anbau von Leguminosen (dies sollte über freiwillige Eco-

Schemes Angebote erfolgen). 

 Ausnahmen für Betriebe mit weniger als 5 ha Ackerfläche.  
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3 Eco-Schemes und AUKM 
3.1 Gesamtbetrachtung 

Um ein effizientes und wirksames Zusammenspiel aller Instrumente der Grünen Architektur 

zu gewährleisten, werden im Folgenden einige Grundüberlegungen zur Verzahnung der 

beiden Ebenen Eco-Schemes und AUKM angestellt: 

 Analog der Erfahrungen zur Umsetzung der Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) im 

bisherigen Greening reichen ein oder zwei einfach und kostengünstig zu erfüllende 

Maßnahmenangebote, um eine relevante Umweltwirkung der Eco-Schemes in 

Gänze zu auszuhebeln.  

● Die Wahlfreiheit für Landwirte bei der Anwendung von Eco-Schemes und sehr 

unterschiedliche Opportunitätskosten führen bei bundesweit einheitlichen 

Prämiensätzen zu hohen (regionsspezifischen) Mitnahmeeffekten. 

● Regionen und Betriebstypen (Veredlung, Sonderkulturen, Futterbau) mit hohem 

Intensitäts- und Pachtpreisniveau werden von bestimmten Eco-Schemes kaum 

erreicht. Gerade in den meisten Veredlungs- und Sonderkulturregionen bestehen 

jedoch hohe Veränderungsnotwendigkeiten (Grundwasserschutz, Klimaschutz, 

Biodiversität). Ohne eine räumliche Steuerung sowie räumlich differenzierte und 

anteilig gestaffelte Prämien werden Eco-Schemes kaum die gewünschten 

Umwelteffekte bringen. 

● Um eine Umweltwirkung in Intensivregionen zu erreichen, müsste auf gezielte 

AUKM in der 2. Säule mit entsprechend differenzierten Zielvorgaben und 

Prämienhöhen gesetzt werden. 

● Aus finanzieller Sicht sind diejenigen Umweltmaßnahmen am geeignetsten, die 

bisher in der 2. Säule finanziert wurden und von vielen Betrieben genutzt wurden. 

So entsteht eine finanzielle Entlastung in der 2. Säule. Dies schafft Spielraum für 

die Förderung der politisch angestrebten Transformation der Landbewirtschaftung 

in Richtung Bio und für gezielte Maßnahmen im Vertragsnaturschutz. 

  

3.2 Grundanforderungen an Eco-Schemes 

Anforderungen  

● Die Maßnahmen müssen wirksame Leistungen im Bereich Biodiversitäts-, Umwelt- 

(Boden- und Gewässerschutz) und/oder Klimaschutz liefern. Maßnahmen mit hoher 

synergistischer Wirkung auf mehrere Umweltziele sind zu präferieren. 

● Herstellen der ökologischen Wirksamkeit durch Einzelflächenbezug. Die Eco-

Schemes müssen aus Umweltsicht an bestimmte Flächen und spezifische 

Erfordernisse angepasst werden können. Dies ist bei einem betriebszweig- oder 

betriebsbezogenen Ansatz weniger möglich. 

● Einjährige Maßnahmen erreichen meist nur geringere positive Umweltwirkungen als 

mehrjährige Maßnahmen. Die Mehrjährigkeit von Maßnahmen sollte durch Nutzung 

des EU-rechtlich gegebenen Handlungsspielraums ermöglicht und forciert werden. 

● Die Auswahl der Eco-Schemes ist so vorzunehmen, dass sowohl eine hohe 

Umweltwirkung, als auch eine große Breitenwirkung in allen Regionen erreicht wird. 
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Dafür bieten sich Maßnahmen an, die bei den Opportunitätskosten regional 

und/oder betrieblich wenig divergieren. 

● Die Maßnahmen sollten mit der Öko-Landbau-Förderung (2. Säule) kombinierbar 

sein, da sonst die relative Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge 

deutlich geschwächt würde. 

Finanzielle Aspekte 

● In den Bundesländern wird es zu unterschiedlicher Nachfrage nach einzelnen Eco-

Scheme Maßnahmen kommen, je nachdem in welchem Umfang Flächen extensiv 

oder intensiv bewirtschaftet werden bzw. welche Flächenanteile als Grünland oder 

Ackerland genutzt werden.  Dies kann zu deutlichen Umverteilungen der Mittel 

zwischen den Bundesländern führen, auch die  effektive Umweltwirkung der Eco-

Schemes würde gefährdet. Die Einführung von Eco-Schemes-Budgets für die 

Bundesländer könnte helfen, mögliche Verteilungskonflikte zwischen den Ländern 

von Anfang an zu entschärfen.  

● Nicht verausgabte Eco-Schemes-Mittel sollten zur Stärkung von Maßnahmen 

gemäß Art. 65 oder 67 (AUKM/Natura 2000-Ausgleich) in die zweite Säule 

umgeschichtet werden. 

Grundsätzlich gilt für alle Maßnahmen, dass kontraproduktive Wirkungen auf die Umwelt 

vermieden werden müssen. So darf es nicht passieren, dass Extensivgrünland aufgegeben 

wird oder dass es finanziell attraktiv ist, dass Ackerflächen mit hochbedrohten 

Ackerwildkräutern in Brachen verwandelt werden. Nur bestimmte der bisher gemachten 

Maßnahmenvorschläge der Bund-Länder-AG zur Grünen Architektur genügen den o.g. 

inhaltlichen Grundanforderungen. Im Gegensatz zum Bundesumweltministerium (BMU) und 

den Umweltministerien der Bundesländer, favorisiert das Bundeslandwirtschaftsministerium 

(BMEL) eine Konzentration der Eco-Schemes auf die Anlage von Blühstreifen, Blühflächen 

und Brachen – also von ungenutzten Flächen. Dies wird einer notwendigen Veränderung auf 

der bewirtschafteten Fläche (Minderung des Pestizideinsatzes, höhere Stickstoffeffizienz) in 

keiner Weise gerecht und gefährdet nationale und internationale Bio- und Umweltziele. Die 

Opportunitätskosten für Brachen und Blühflächen schwanken regional und auch 

betriebsbezogen sehr stark. Die Umsetzung über bundesweit einheitliche Prämiensätze ist 

daher nicht zielführend und muss für die Eco-Schemes regionalspezifisch gestaltet werden 

können. Damit könnten Eco-Schemes, auch an intensiv-Standorten attraktiv werden.  

Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Förderung der Biodiversität auf den bewirtschafteten 

Flächen, dem flächendeckenden Boden- und Gewässerschutz in bewirtschafteten Flächen 

fehlen in den bisherigen Vorschlägen der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

weitgehend.  

 

3.3 Ausgestaltung von Eco-Schemes und korrespondierenden AUKM-GAK-
Maßnahmen 

3.3.1 Ackerland 

Beibehaltung von Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten über den Winter 

Aktuell wird die Maßnahme über die GAK von der Mehrheit der Bundesländer angeboten. 

Die Maßnahme ist grundsätzlich mit der Förderung des Öko-Landbaus kombinierbar und 

wird auch so in den meisten Bundesländern angeboten. 
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Die Maßnahme ist grundsätzlich geeignet, als freiwillige, einjährige Maßnahme über die 

Eco-Schemes angeboten zu werden. Aus Sicht des Boden-, Gewässer- und Klimaschutzes 

ist eine möglichst ganzjährige Bodenbedeckung und der damit verbundene Humusaufbau 

anzustreben. Dies geht aber nicht an allen Standorten im gleichen Ausmaß, daher ist hier 

einem freiwilligen Angebot, gegenüber einer Verpflichtung den Vorzug zu geben. Durch ein 

attraktiv gestaltetes Eco-Scheme, kann hier eine hohe Breitenwirkung im Ackerbau erreicht 

werden.  

Bei einer weiteren Ausdifferenzierung der Maßnahme ist es grundsätzlich sinnvoll, sich an 

der bestehenden Struktur der Maßnahme im Rahmen der GAK zu orientieren und diese als 

Eco-Scheme fortzuführen. Wichtig ist, dass die hier angebotenen Maßnahmen auf die 

Vorgaben von GLÖZ 7 (keine vegetationslosen Böden in den nichtproduktiven Zeiten) 

aufbaut (s. oben). 

Aktuell wird über die GAK der Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau, 

soweit sie über den Winter hin beibehalten werden, gefördert. 

Über die Eco-Schemes sollte im Bereich Ackerbau gefördert werden:  

● Auf mindestens 5 bis 10 % der Ackerfläche des Betriebs müssen Untersaaten oder 

nach der Ernte der Hauptkultur Zwischenfrüchte angebaut werden (Höhe des 

Prozentsatzes hängt von der Gestaltung von GLÖZ 7 ab). 

● Der Zeitpunkt der Beibehaltung von Zwischenfrüchten oder Untersaaten wird 

regional festgelegt. 

● Auf die Anwendung von chemisch-synthetischem Pflanzenschutz oder 

mineralischen Stickstoffdüngemitteln ist zu verzichten. 

Vielfältige Kulturen im Ackerbau 

Aktuell wird über die GAK die Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ (fünf 

Hauptfruchtarten davon eine Leguminose) angeboten. Darüber hinaus gibt es in den 

Bundesländern noch weitere Möglichkeiten der finanziellen Ausdifferenzierung, z.B. ‚alte 

Kulturarten‘ oder spezielle Eiweißpflanzen. Die Mehrheit der Bundesländer bietet diese 

Maßnahme für die Landwirte auch an. Die Maßnahme ist mit der Förderung des Öko-

Landbaus kombinierbar und wird in den meisten Fällen auch so angeboten.  

Eine zusätzliche Umweltwirkung der Maßnahme über die Eco-Schemes wird nur dann 

erzielt, wenn sie in Bundesländern angeboten wird, in denen sie bisher nicht angeboten 

wurde. Daher muss die Maßnahme für möglichste viele Bundesländer attraktiv sein. Darüber 

hinaus könnte die Umweltwirkung durch eine verstärkte Ausdifferenzierung gestärkt werden. 

Vor allem in Mitteleuropa überwiegen maximal dreigliedrige Fruchtfolgen. Die Einführung 

von mehrgliedrigen Fruchtfolgen bietet große Vorteile in Bezug auf den Aufbau von 

Bodenkohlenstoff und geringere Düngemitteleinsätze durch höhere Vorfruchtwerte. Bei einer 

möglichen Differenzierung ist es sinnvoll, sich an der bestehenden Struktur der Maßnahme 

im GAK zu orientieren (fünfgliedrige Fruchtfolge). Des Weiteren sollte forciert werden, dass 

die Maßnahmen von möglichst vielen Betrieben beantragt werden. Daher ist es naheliegend, 

zwei Fruchtfolgepakete anzubieten, ein Paket, das von möglichst vielen Betrieben abgerufen 

werden kann und direkt auf GLÖZ 8 aufbaut. Und ein weiteres Paket; das stärker in 

Richtung Klimawirkung ausdifferenziert ist. Daraus ergibt sich folgender Vorschlag: 

 Paket „Fruchtfolge Basis“: Anbau von jährlich mindestens vier verschiedenen 

Hauptfruchtarten in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des 

Betriebes. Leguminosen‐Anbau auf mindestens 5 bis 7 % (Höhe des Prozentsatzes 
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hängt von Gestaltung GLÖZ 8 ab) der Ackerfläche (Definition Leguminosen nach 

bestehender GAK). 

 Paket „Fruchtfolge Plus“: Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen 

Hauptfruchtarten in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des 

Betriebes. Leguminosen-Anbau auf mindestens 10 bis 15 % (Höhe des 

Prozentsatzes hängt von Gestaltung GLÖZ 8 ab) und maximal auf 30 % der 

Ackerfläche. 

Ausdifferenzierung hinsichtlich: 

● Leguminosen/Gemenge; z.B. Klee, Kleegras, Luzerne, Klee-/Luzerne-Gemisch. 

● Großkörnige Leguminosen; z.B. Erbsen; Ackerbohnen; Wicken; Lupinen, Gemenge 

Erbsen/Bohnen. 

 

3.3.2 Grünland  

Analyse und Bewertung des Status quo, Ziele 

Um einen fachlich zielführenden Förderansatz für die Grünlandnutzung im Rahmen der 

Grünen Architektur zu entwickeln, sind die Fördermaßnahmen der Grünlandextensivierung, 

eine Weidehaltungsprämie, der Vertragsnaturschutz und die Ausgleichzulage in 

benachteiligten Gebieten in ihrer Umwelt- und Einkommenswirkung zusammen zu bewerten, 

strategisch neu auszurichten und den Eco-Schemes bzw. den AUKM der 2. Säule 

zuzuordnen. Dies hat im Nationalen Strategieplan in einem konsistenten Gesamtkonzept zur 

Grünen Architektur zu erfolgen. 

Über die Konditionalität soll insbesondere der Erhalt von Dauergrünland gewährleistet 

werden. Die folgenden z.T. gebietsspezifisch geltenden GLÖZ-Standards stellen die 

Baseline für die Ausgestaltung und Prämienberechnung im Nutzungsbereich von Grünland 

dar. 

● GLÖZ 1 Erhaltung von Dauergrünland. 

● GLÖZ 2 Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen (Mooren). 

● GLÖZ 4 Pufferstreifen entlang von Wasserläufen. 

● GLÖZ 10 Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens von Dauergrünland in 

Natura 2000-Gebieten (umweltsensibles Grünland). 

Bisher bieten die Bundesländer Fördermaßnahmen auf Grünland über die AUKM der 

2. Säule an: 

1. GAK-MSL-Maßnahmen der Grünlandextensivierung (z.T. länderspezifisch 

angepasst) 

● D. 1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlandes im Gesamtbetrieb – Kriterien: min. 

0,3 raufutterfressende Großvieheinheiten (RGV) je Hektar Dauergrünland und max. 

1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche (HF) und kein N-Mineraldünger. 

● D. 2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen auf Einzelfläche – 

Grundkriterien wie D 1.0: 1,4 RGV/HF und kein N-Mineraldünger plus möglicher 

Top-Ups (Entscheidung Bundesländer). 
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● D. 3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation (mind. vier Kennarten – Top ups für sechs und acht Kennarten 

möglich). 

● Vertragsnaturschutz. 

● C. 5.0 Klima, Wasser und Boden schonende Nutzung oder Umwandlung von 

Ackerland (temporäre und dauerhafte Nutzungsänderung von Acker- zu 

Dauergrünland). 

 

2. Spezifische Grünlandmaßnahmen im Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege in der 

Ausgestaltung der Bundesländer z.T. mit Kofinanzierung des Bundes (GAK-MSL I. 

Vertragsnaturschutz) aber auch außerhalb der Finanzierung von GAK/ELER. 

Für eine umwelteffizientere Neuausrichtung der Förderung auf Grünland müssen folgende 

grundsätzliche Ziele im Vordergrund stehen: 

● Erhalt von Dauergrünland (über Konditionalität sicherzustellen). 

● Aus Sicht der Biodiversität wertvolle Grünlandbestände sind prioritär zu erhalten 

und zu entwickeln. Dies wird am effizientesten über spezielle Förderangebote im 

Vertragsnaturschutz/ Landschaftspflege in der 2. Säule sichergestellt. Diese haben 

im Vergleich zu denkbaren Maßnahmenangeboten in den Eco-Schemes aufgrund 

ihrer wesentlich längeren Laufzeit sowie der regionalen und deutlich spezifischeren 

Programmierung grundlegende Vorteile bei der Zielerreichung. Zielgerichtete 

Anforderungen der Biodiversität werden somit wesentlich effizienter über die 

2. Säule umgesetzt. 

● Förderangebote innerhalb der AUKM der 2. Säule, die geringe Anforderungen 

stellen (GAK MSL-Maßnahmen D 1.0 und D 2.0), zeichnen sich durch hohe 

Mitnahmeeffekte aus und vermindern den Anreiz geeignete Flächen in effiziente 

Maßnahmen des VNS bzw. GAK-MSL D 3.0 (Kennarten) einzubringen. Dies ist aus 

Sicht des Biodiversitätsschutzes kontraproduktiv. Stattdessen schlagen wir eine 

einzelflächenbezogene Förderung in einem Modulsystem der Maßnahmen D 2.0 

und D 3.0 vor (s. unten). 

● Umwandlung von Acker in Grünland auf anmoorigen Standorten insbesondere 

Auenbereichen. 

● Der Verlust von wertvollen bewirtschafteten Grünland-Lebensraumtypen darf nicht 

durch Maßnahmen/Anreize zur Nutzungsaufgabe auf Extensivgrünland gefördert 

werden. Hier könnten entsprechende Angebote im Rahmen der Eco-Schemes 

kontraproduktiv wirken. 

 

Strukturpolitische Ziele zur Grünlandnutzung, die dem Erhalt und der Verbesserung der 

Biodiversität, dem Klimaschutz und dem Tierschutz diesen: 

● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der flächengebundenen und 

grünlandbasierten Haltung von Rauhfutterverwertern. Die Schaf-, Ziegen- und 

Mutterkuhhaltung ist insbesondere über die Weidehaltung im Sinne des Erhalts 

wertvoller Grünlandbiotope und des Tierschutzes zu stärken. 
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● In der Milchviehhaltung ist eine grünlandbasierte Fütterung und die Weidehaltung 

zu unterstützen. 

● Die gesamten Fördermaßnahmen sind so auszugestalten, dass die relative 

Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge verbessert wird (dt. 20 % 

Flächenziel bis 2030). 

 

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme D 1.0: Extensive Nutzung des Dauergrünlandes 

im Gesamtbetrieb 

Diese Maßnahme weist aufgrund der geringen Anforderungen der Förderkriterien kaum 

Effekte für die Biodiversität und hohe Mitnahmeeffekte ohne positive Umweltwirkung 

(Einkommenseffekt) auf. Daher bieten die meisten Bundesländer diese GAK-Maßnahme in 

der 2. Säule nicht mehr an. 

Attraktive Fördersätze vermindern den Anreiz geeignete Grünlandflächen in effiziente 

Maßnahmen des VNS bzw. in die GAK-Maßnahme D 3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur 

Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit Kennarten“ einzubringen. 

Die z.T. hohen Prämiensätze und geringen Abstände zur Öko-Förderung behindern die 

Bereitschaft von Grünlandbetrieben auf Öko-Landbau umzustellen. 

  

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme: D 2.0 Extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünlandflächen auf Einzelfläche 

● Diese Maßnahme weist aufgrund der geringen Anforderungen der Förderkriterien 

kaum Effekte für die Biodiversität und – betriebsindividuell bei hoher 

Inanspruchnahme – z.T. hohe Mitnahmeeffekte (Einkommenseffekt) auf. 

● Attraktive Fördersätze vermindern den Anreiz geeignete Grünlandflächen in 

effiziente Maßnahmen des VNS bzw. in die GAK-Maßnahme D 3.0 „Extensive 

Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit 

Kennarten“ einzubringen. 

● Hohe betriebsindividuelle Flächenanteile und  z.T. hohe Prämiensätze und geringe 

Abstände zur Öko-Förderung behindern die Bereitschaft von Grünlandbetrieben, 

auf Öko-Fandbau umzustellen. 

 

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme: D 3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung 

pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit Kennarten“ 

● Aufgrund der Konkurrenz zu den Förderangeboten D 1.0 und D 2.0 und der oft 

mangelnde fachlichen Begleitung der Antragsteller wird diese für die Biodiversität 

effizientere Maßnahme (Nachweis von 4 bis8 Kennarten) nur in geringem 

Flächenumfang genutzt. 

● Die Maßnahme deckt eine Förderung bestimmter schützenswerter 

Grünlandgesellschaften ab, die durch den Bund über die GAK kofinanziert wird. 
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Grünland: Empfehlungen zur Neuausrichtung der Förderung 

Die folgenden Empfehlungen leiten sich aus den o.g. grundsätzlichen und strukturpolitischen 

Zielen für die Grünlandnutzung ab. 

Empfehlung zur GAK-MSL-Maßnahme D 1.0: Kein Angebot als Eco-Schemes und 

Streichung als GAK- bzw. ELER-Maßnahme. Bundesländer, die dieses 

betriebszweigbezogene Förderangebot fortsetzen möchten, sollten dies in eigener 

Programmierung und mit Eigenmitteln tun.  

Die Nichteignung als Eco-Schemes ergibt sich zudem aus der Grundvoraussetzung, die für 

die ökologische Wirksamkeit von Eco-Schemes den Einzelflächenbezug vorsieht. Ein 

betriebszweig- oder betriebsbezogenen Ansatz widerspricht der Grundvoraussetzung. 

 

Empfehlung zu den GAK-MSL-Maßnahmen D 2.0 und 3.0: Zusammenführung der 

einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in einer Maßnahme im Modulsystem. 

Die bisher von den Bundesländern am stärksten genutzte Maßnahme D 2.0 sieht bereits für 

die Bundesländer mögliche Top-ups der Förderung mit entsprechenden 

Zusatzanforderungen vor (2.4.3 und 2.4.4). 

Diesem modularen Ansatz folgend, sollten die Maßnahmen D 2.0 und 3.0 in eine 

einzelflächenbezogene Maßnahme überführt werden und folgende (bewährte) Module in 

einer Fördermaßnahme zusammengeführt werden. 

1. Mindestbesatz von 0,3 RGV / ha Dauergrünland und max. 1,4 RGV / ha 

Hauptfutterfläche (HHF) im Gesamtbetrieb plus Pflicht zur Nutzung. 

2. Kein Einsatz von N-Mineraldünger. 

3. Förderkriterien der bisherigen GAK-Maßnahme 2.0 (2.4.3 und 2.4.4). 

4. Förderkriterien der bisherigen GAK-Maßnahme 3.0 – pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation mit mind. 4 Kennarten – Top-ups für sechs und acht Kennarten. 

Für Halter mit Raufutterverwertern sind die Punkte 1. und 2. verpflichtend. Für Öko-Betriebe 

sind die Fördermodule 1., 3. und 4. mit der Förderung des ökologischen Anbauverfahrens 

kombinierbar, da sie über die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung hinausgehen. 

Bei der Berechnung der Prämien der einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in der 

GAK (Module und Gesamtförderung/ha) ist ein deutlicher Förderabstand zu den 

spezifischen Förderangeboten im VNS sicherzustellen. Entsprechend ausgestaltete 

Prämienabständen müssen auch für die Förderung des Ökolandbaus (Beibehaltung, 

Einführung) gelten bzw. durch Kombinationsmöglichkeiten gewährleistet sein. Die 

Prämienhöhe für die Grünlandextensivierung (Punkte 1. und 2.) darf maximal den halben 

Prämiensatz der Öko-Landbauförderung betragen. Zudem sind bei der Prämiengestaltung 

die Ausgestaltung und Höhe der AGZ und die vorgeschlagene Förderung der Weidehaltung 

zu berücksichtigen, die verstärkt von Betrieben mit höheren Grünlandanteilen nutzbar sind.  

Aufgrund der Komplexität des vorgeschlagenen Modulansatzes (in Entscheidungen der 

Bundesländer) dieser GAK-Maßnahmen sollte eine Verankerung weiterhin in der 2. Säule 

mit Finanzierung aus GAK und ELER angestrebt werden. So können bestimmte bereits von 

der EU notifizierte Förderbestandteile mit EU-Mitteln zukünftig voraussichtlich mit 80 % 

kofinanziert werden. 

 



13 

Empfehlung zu den GAK-MSL-Maßnahmen C 5.0 (temporäre und dauerhafte 

Nutzungsänderung von Acker- zu Grünland) 

Diese GAK Maßnahme sollte hinsichtlich der „Dauerhaften Umwandlung von Ackerflächen in 

Dauergrünland“ attraktiver ausgestaltet werden. Gerade auf anmoorigen Auen- bzw. 

Überschwemmungsstandorten besteht eine hohes Flächenpotential zur dauerhaften 

Umwandlung mit hoher positiver Umweltwirkung (Klima-, Boden- Gewässer-, Biodiversitäts-

Schutz) 

 

Bundesweites Förderangebotes einer wirksamen Weidehaltung 

In der GAK wird bisher nur die Maßnahme ‘Sommerweidehaltung von Milchkühen, deren 

Nachkommen in der Aufzuchtphase oder von Mastrindern‘ über die 2. Säule angeboten. 

Bisher bieten nur wenige Bundesländer diese Fördermöglichkeit an (Schwerpunkt Bayern). 

Da eine Weideprämie als gekoppelte Zahlung im Rahmen der 1. Säule aktuell politisch nicht 

durchgesetzt wurde, sollte zumindest ein breit nutzbares Förderangebot als Eco-Schemes 

angeboten werden. 

 

Entsprechen der o.g. Ziele sind für die Weidehaltung folgende Punkte relevant: 

● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der flächengebundenen und 

grünlandbasierten Haltung von Raufutterverwertern. Die extensive Schaf-, Ziegen- 

und Mutterkuhhaltung ist in Kombination mit der Weidehaltung im Sinne des Erhalts 

wertvoller Grünlandbiotope und des Tierschutzes zu stärken. Grünlanderhalt und 

Offenhaltung beweideter Grünlandbiotope über Nutzung durch Raufutterverwerter. 

● In der Haltung von Milchvieh, Milchziegen und Milchschafen ist die Weidehaltung 

als gezielte Maßnahme für die Stärkung einer artgerechten Tierhaltung und deshalb 

im Sinne des Tierschutzes zu unterstützen. 

● Förderung von Weidemastverfahren, die der betriebseigenen Aufzucht männlicher 

Kälber dienen, was dem Tierschutz dient. 

● Förderung der Weidehaltung von Wassergeflügel zur Stärkung des Tierwohls in der 

Geflügelhaltung. 

● Implementierung einer Maßnahme im Bereich Tierschutz innerhalb der Eco-

Schemes. 

 

Kriterien einer Weideprämie als Eco-Schemes: 

Es sind zwei unterschiedlich Module mit spezifischen Kriterienanforderungen zu entwickeln: 

1. Extensive Beweidungsverfahren im Rahmen der Schaf-, Ziegen-, Mutterkuh-, 

Jungtieraufzucht und Freilandgeflügelhaltung. 

2. Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung (laktierende 

Tierbestände). 

Prämienbezug bei beiden Modulen ist die beweidete Fläche (Vollweide, Mähweide mit 

substanziellen Weideanteil). 

 



14 

Kriterien für Modul 1: 

● Mindest- und maximaler Viehbesatz: 0,3 bis 1,4 RGV/ha Grünland bzw. beweidete 

Hauptfutterfläche (bei Kombination mit der einzelflächenbezogenen GAK-

Grünlandextensivierung ist dieser Prämienbestandteil rauszurechnen). 

● Mindestweidefläche/Grünland im Gesamtbetrieb: 30-50 % des gesamten 

Grünlandes müssen beweidet werden (Vollweide oder Mähweide mit substanziellen 

Weideanteil). Damit soll sichergestellt werden, dass ein Mindestanteil des 

Grünlands auch beweidet wird. Ausnahme: Wassergeflügel. 

Kriterien für Modul 2: 

● Maximaler Viehbesatz von 2 RGV/ha Grünland. 

● Mindestweidedauer vier Monate (durchgängig 120 Tage bei täglicher 

Weidenutzung von mindestens sechs Stunden) 

● Mindestweidefläche/RGV: 0,07 ha/GV und Weidemonat (analog zum bayerischem 

Weideprogramm). 

Die Kriterien sind so auszugestalten, dass sie über die Anforderungen der EU-Öko-

Verordnung hinausgehen und eine Kombination mit der Förderung des ökologischen 

Anbauverfahrens möglich ist. 

Verankerung in Eco-Schemes: Aufgrund des erheblichen zu erwartenden Mittelbedarfes 

sollte diese Maßnahme in der 1. Säule verankert werden. Sie ist als „einjährige Maßnahme“ 

umsetzbar. Sie erfüllt den politischen Anspruch, auch auf Grünland eine umweltpolitisch und 

aus Sicht des Tierschutzes breit wirksame Maßnahme anzubieten. 

Sollte eine Einführung als Eco-Scheme nicht erfolgen, sollte dieser Fördertatbestand im 

Rahmen der 2. Säule als GAK Maßnahme angeboten werden, ggf. als Zusatzmodul im 

Rahmen der oben beschriebenen einzelflächenbezogenen GAK-Grünlandextensivierung. 

 

3.3.3 Weitere Eco-Schemes 

Eco-Scheme für Natura 2000- und Naturschutzgebiete  

Vorgeschlagen wird ein Bonus zur Anerkennung der Erschwernisse auf landwirtschaftlich 

genutzten Flächen in Natura 2000- und Naturschutzgebieten als Eco-Schemes. Damit soll 

die konfliktträchtige Diskussion um bewirtschaftete Flächen in FFH-Gebieten (Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie) entspannt werden. Die Maßnahme stellt eine besondere Honorierung der 

Flächenbewirtschaftung in besonders schützenswerten Gebieten dar. Eine Auflagen-

differenzierte Zahlung bleibt der Förderung gemäß Art. 67 aus ELER-Mitteln vorbehalten. 

 

Ausgleichszulage als Eco-Scheme 

Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (AGZ) stellt eine wichtige 

Einkommenskomponente für Betriebe auf schlechteren Standorten oder in Berggebieten 

dar. Sie kommt aktuell überwiegend Betrieben mit Grünlandnutzung zugute. Aber auch 

bestimmte benachteiligte Ackerstandorte liegen aufgrund der schlechten Bodengüte in der 

Gebietskulisse wie etwa in einigen Regionen Brandenburgs. 
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Folgende Argumente sprechen für eine Überführung von der 2. in die 1. Säule (Eco-

Schemes): 

● Die AGZ erbringt keine hochwertige Umweltleistung – nur indirekte Effekte wie die 

Verhinderung einer (nicht gewünschten) Verbrachung. Sie passt daher von der 

Grundsystematik besser in die 1. Säule/ Eco-Schemes als in die 2. Säule, die 

hinsichtlich der Umwelteffizienz auf höherwertige Maßnahmen konzentriert werden 

muss. 

● Als einjährige und unkompliziert zu steuernde (Einkommens-) Maßnahme passt sie 

optimal in die Grundsystematik der 1. Säule (Eco-Schemes). 

● Die Überführung der AGZ von der 2. in die 1. Säule würde die 2. Säule finanziell 

deutlich entlasten und dort Spielräume für wirksame Umwelt-Maßnahmen schaffen 

– In Deutschland wurden jährlich rund 250 Mio € an AGZ-Mitteln ausgezahlt, davon 

142 Mio. € EU-Mittel und 107 Mio. € GAK-Mittel (GAK Berichterstattung 2018). 

● Bei einem bundesweiten Angebot der AGZ über Eco-Schemes können auch 

diejenigen Betriebe die Förderung bekommen, deren Bundesländer aufgrund der 

Knappheit der Finanzmittel der 2. Säule die AGZ diese Maßnahme nicht mehr 

anbieten bzw. dies für die nächste Förderperiode planen. Ein bundesweites 

Angebot in der 1. Säule würde die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 

verringern, allerdings muss die Möglichkeit bestehen, die Höhe regional auf Basis 

der Opportunitätskosten anzupassen. 

Die Umweltwirkung der AGZ sollte verbessert werden. Das wäre möglich, indem tierhaltende 

Betriebe in den entsprechenden Gebietskulissen einen Tierbesatz von 2,0 GV / ha im 

Gesamtbetrieb nicht überschreiten. Zudem sollte bei der Ausgestaltung der Förderkriterien 

der AGZ eine Qualifizierung der Umweltwirkung beim Einbezug förderfähiger Ackerkulturen 

vorgenommen werden.  

Bei einem etwaigen Verbleib in der 2. Säule und ohne weitere Umweltqualifizierung ist eine 

Anrechnung der AGZ auf Mindestquoten für die umwelt- und klimabezogenen Ziele der 2. 

Säule nicht gerechtfertigt. 

 

4 Stärkung des Öko-Landbaus im 
Fördergefüge 

Die Bundesregierung strebt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und dem Koalitionsvertrag eine 

Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Fläche auf 20 % der landwirtschaftlichen 

Fläche bis 2030 an. Ausgehend von 1,61 Mio. ha und einem ungefähren Flächenanteil von 

knapp 10 % (Stand 31.12.2019) muss die Zielfläche um 1,72 Mio. ha auf rund 3,3 Mio. ha 

gesteigert werden. Daraus resultiert für den Zeitraum Januar 2020 bis Ende 2030 ein 

notwendiger jährlicher Zuwachs von 156.000 ha, ein linearer Anstieg in den darauffolgenden 

elf Jahren vorausgesetzt. 

Das von der EU in der Farm to Fork-Strategie gesetzte Ziel zur Ausweitung des Öko-

Landbaus beträgt 25 % bis 2030. Für dieses Ziel müssten in Deutschland im Jahr 2030 

4,16 Mio. ha ökologisch bewirtschaftet werden. In den auf 2019 folgenden elf Jahren 

müssten dementsprechend 2,55 Mio. ha auf Öko-Landbau umgestellt werden, was 232.000 

ha jährlich entspricht. 
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Die Finanzplanung für die Öko-Flächenprämie muss sich an den nationalen und 

europäischen Zielen ausrichten.  

Für eine überschlägige Abschätzung des zukünftigen Finanzierungsbedarfes in den 

nächsten Jahren wird als Datengrundlage die GAK-Berichterstattung aus 2018 

herangezogen. Danach wurden von EU, Bund und Ländern über die GAK zusammen rund 

300 Mio. € in den ökologischen Landbau (Beibehaltung, Einführung) investiert. Damit 

wurden 1,15 Millionen Hektar gefördert. Dies entspricht einer bundesweiten 

Durchschnittshonorierung von rund 260 €/Jahr je gefördertem Öko-Hektar. Die Herleitung 

dieser bundesweiten Durchschnittsprämie ist der Anlage zu entnehmen. 

Aus dem 20 % Flächenziel der Bundesregierung ergibt sich bei der jährlichen 

Flächenumstellung von 156.000 ha ein Zusatzbedarf der Öko-Honorierung von 40,5 Mio. € 

pro Jahr. 

Bei Umsetzung des EU-Ziels von 25 % Öko-Fläche bis 2030 ergibt sich ein Mehrbedarf von 

60 Mio. €/Jahr, damit die jedes Jahr notwendige Umstellung von 232.000 ha honoriert 

werden kann. 

Zusätzlich ist für die zusätzlich umgestellten Öko-Betriebe die Investition in eine 

Unterstützung für die Kontrollkosten notwendig (was ebenfalls in der Anlage dargestellt ist). 

Die o.g. Abschätzungen der Investition von zusätzlichen 40 Mio. €/Jahr stellt eher noch 

eine Unterschätzung der erforderlichen Finanzmittel dar, da die 

bundesländerspezifischen Ziele wichtiger Flächenländer nicht berücksichtigt wurden und 

dort die Durchschnittsprämie über dem Durchschnittssatz von 260 €/ha/Jahr (GAK-Bericht 

2018) liegen dürften. Weiterhin sind in der GAK Berichterstattung 2018 (Flächendaten 2017) 

noch Altverträge mit niedrigeren Prämiensätzen berücksichtigt. 

 

Spezifische Länderziele erhöhen den Förderbedarf 

Zahlreiche auch flächenstarke Bundesländer haben konkrete Öko-Flächenziele beschlossen 

und in Gesetzen verankert. Nach einer Änderung im Bayerischen Naturschutzgesetz ist 

beispielsweise festgeschrieben, dass die Öko-Fläche im Freistaat bis 2025 auf 25 und bis 

2030 auf 30 % wachsen soll – 2030 müssten damit rund 930.000 Hektar ökologisch 

bewirtschaftet werden. In Baden-Württemberg schrieb die Landesregierung das Ziel fest, die 

Öko-Fläche bis 2030 auf 30 bis 40 % zu steigern. In Niedersachen wurde der 

„Niedersächsische Weg“ verabschiedet, der im Naturschutzgesetz die Zielmarke von 

15 Prozent Öko-Fläche bis 2030 verankern soll (von aktuell 4,7 %, dem bundesweit 

niedrigsten Öko-Flächenanteil). 

Aus den zur Zielerreichung benötigten zusätzlichen Öko-Flächen ergeben sich ein 

Investitionsbedarf, der über die o.g. Hochrechnung zum bundesweiten Ziel hinausgehen. 

Der Anlage ist eine Länderübersicht mit den spezifischen Bio-Flächenzielen und den 

notwendigen Flächenzuwächsen zu entnehmen.  

Finanzbedarf Öko-Landbau bis 2027 

Aktuell könnten rund 400 Mio. €/Jahr über die 2. Säule für die flächenbezogene Öko-

Bewirtschaftung (Beibehaltung, Einführung) ausgezahlt werden. Der jährliche Mehrbedarf 

zur Honorierung des Öko-Landbaus liegt unter Berücksichtigung der länderspezifischen 

Ziele bei rund 50 Mio. €/Jahr. Am Ende der Förderperiode 2027 würden rund 350 Mio. € 

mehr im Jahr investiert werden müssen, als 2020 ausgezahlt wurden. 
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Zur Erreichung sowohl des national beschlossenen Bio-Ausbauziels als auch der z.T. 

deutlich ambitionierteren Ziele der Bundesländer ist eine kontinuierliche Erhöhung des 

Umschichtungssatzes (1. zu 2. Säule) um einen Prozentpunkt pro Jahr erforderlich, wenn 

nicht bisher angebotene Fördertatbestände der 2. Säule (AGZ, AUKM) in die 1. Säule 

überführt werden. Nach ersten Schätzungen auf der Basis des Mittelfristigen Finanzrahmens 

von 2021 bis 27 würden mit 1 % gut 48 Mio. € von der 1. in die 2. Säule transferiert. 

Öko-Landbau-Förderung weiterhin in der 2. Säule 

Die Umweltleistungen der Bio-Bewirtschaftung sollten auch künftig über die 2. Säule 

honoriert werden. Für diesen Ansatz sprechen u.a. folgende Argumente: 

 Die ökologische Bewirtschaftung des Gesamtbetriebes ist eine langfristig 

ausgerichtete besonders wirksame Umwelt-Maßnahme. Über die 1. Säule wäre, nach 

aktuellem Stand, nur eine einjährige Verpflichtung zur Bio-Bewirtschaftung möglich. 

Dies kann zu Mitnahmeeffekten führen. Als mehrjährige Maßnahme (bisher 5-jährige 

Verpflichtung) über die 2. Säule ist eine konsequentere und dauerhaftere Umstellung 

der Betriebe gewährleistet, womit der Umweltnutzen gesichert und höher ist. 

 EU, Bund und zahlreiche Bundesländer haben Flächenziele für den Öko-Landbau 

festgelegt. Daher müssen sich auch alle drei Politikebenen an deren Finanzierung 

beteiligen. Der Bund darf nicht aus der finanziellen Verantwortung über die GAK für 

das 20 % Flächenziel entlassen werden. Und auch die Bundesländer müssen an der 

Honorierung des Öko-Landbaus beteiligt werden und so Mitverantwortung für ihre 

spezifischen Flächen- und damit auch Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaziele 

übernehmen. 

 Die Bundesländer können zielgerichtet, entsprechend ihrer speziellen Agrarstruktur 

und Bio-Flächenziele, die Förderung ausrichten: Höhe der Umstellungs- und 

Beibehaltungsprämien, differenzierte Prämien für Acker- und Grünland, spezielle 

Anreize für Sonderkulturen etc. 

 In den Bundesländern müssen in die 2. Säule möglichst viele Eigenmittel investiert 

werden. Gegenüber dem jeweiligen Finanzminister sind für die Förderung des Öko-

Landbaus entsprechend (z.T. ehrgeiziger) landesspezifischer Flächenziele besser 

Gelder zu mobilisieren als für andere Maßnahmen der 2. Säule. 

Kombinationsmöglichkeiten für Öko-Betriebe verbessern 

In zahlreichen Bundesländern ist die Antragsstellung zu bestimmten AUKM oder 

Maßnahmen im Vertragsnaturschutz für Öko-Betriebe aktuell nicht möglich. Über 

sogenannte „Kombinationstabellen“ wird der Ausschluss von Fördermaßnahmen 

vorgegeben, obwohl die Anforderungen der Maßnahmen über die Kriterien der EU-Öko-

Verordnung hinausgehen – und Bio-Betriebe deshalb für weitergehende Standards 

förderfähig (zumindest mit Teilausgleich) sein müssten. Dies betrifft auch GAK-Maßnahmen. 

So sollten z.B. die bisherigen GAK-Grünlandmaßnahmen D 2.0 (reduzierter Viehbesatz, 

Zusatzmodule) und D. 3.0 (Kennarten) auch für Öko-Betriebe mit der Öko-Prämie 

kombinierbar sein. Auch ist vollkommen unverständlich, warum bestimmte Bundesländer 

Öko-Betriebe von spezifischen Biodiversitäts-Maßnahmen im Vertragsnaturschutz oder 

bestimmten Fördermaßnahmen wie vielfältige Kulturen oder Zwischenfrüchte und 

Untersaaten ausschließen.  

Daher müssen sowohl die GAK-Kombinationstabellen als auch die Landesvorgaben zu den 

Kombinationsmöglichkeiten so angepasst werden, dass Öko-Betriebe für alle erbrachten 
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AUKM, die über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgehen, auch honoriert 

werden. Nur so können es sich Bio-Betriebe leisten, diese wirksamen Maßnahmen 

durchzuführen. Und auch nur dann kann die relative Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im 

gesamten Fördergefüge gewährleistet werden, die Voraussetzung zur Erreichung der Bio-

Bundes- und -Landesziele ist. 

Erhöhte, dynamische Mittelumschichtung von der 1. in die 2. Säule 

Hinsichtlich der Umschichtungsmöglichkeiten von Mitteln aus der 1. Säule in die 2. Säule 

besteht angesichts sehr divergierender Vorschläge seitens der Trilog-Verhandlungspartner 

weiter hohe Unklarheit. Eine ambitionierte Umschichtung in die 2. Säule ist zentraler 

Baustein einer erhöhten Umwelteffizienz beim Einsatz der GAP-Mittel. Dies gilt 

insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die 2. Säule im Zuge der Beschlüsse zum 

MFR 2021 – 2027 viel zu gering ausgestattet wurde. Je Prozentpunkt zusätzlicher 

Umschichtung können nach ersten Schätzungen zum MFR 2021 bis 27 gut 48 Mio. € von 

der 1. in die 2. Säule transferiert werden. 

Während die zugewiesenen EU-Mittel der 2. Säule durch den Bund und die Bundesländer 

kofinanziert werden müssen, sind die umgeschichteten Gelder eine 100 %-ige EU-

Förderung und erweitern damit den Gestaltungsspielraum der Länder, ohne ihren Haushalt 

zu belasten. So können (auch in finanzschwachen Bundesländern) die umgeschichteten EU-

Gelder zielgerichtet für die entsprechenden Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaziele für die 

Landwirtschaft eingesetzt werden. Bei einer 30 %-igen Umschichtung würde der 

Gestaltungsspielraum der Bundesländer in Höhe von rund 1,44 Mrd. € erweitert werden. 

Zudem könnten die Umschichtungsgelder zusätzlich durch GAK-Bundes- und Landesmittel 

(freiwillig) aufgestockt werden. So würden insgesamt mehr Finanzmittel für die 

Landwirtschaft zur Erreichung von Umwelt- und Klimazielen mobilisiert werden als bei einer 

Umsetzung über Eco-Schemes in der 1. Säule. 

Um eine für die Landwirtschaft und die Verwaltung kalkulierbare Weiterentwicklung der GAP 

zu ermöglichen, sollte eine stufenweise Erhöhung der Umschichtungsmittel erfolgen. Der 

Vorschlag der EU-Kommission nur einmalig den Umschichtungssatz zu ändern, erschwert 

jedoch die notwendige dynamische Anpassung. Daher müssen sich Bund und Länder bei 

der Festlegung des Umschichtungssatzes von vornherein auf einen jährlich-dynamisch 

ansteigenden Prozentsatz festlegen.  

Einbruch 2023 vermeiden 

Durch Zusatzmittel des Wiederaufbaufonds in die GAP-Übergangsperiode fließen in den 

Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Finanzmittel in die 2. Säule. Mit Beginn der neuen 

Förderperiode im Jahr 2023 werden die ELER-Mittel aufgrund der Kürzung der originären 

ELER-Mittel schlagartig nach Berechnungen des Bundesumweltministeriums um 42 % 

absinken (auf dann 1,09 Mrd. € pro Jahr ): Damit wäre allein zur Aufrechterhaltung des 

Status quo (2020) für das Jahr 2023 eine Umschichtung von 10 % erforderlich. Um den 

Einbruch nach Wegfall der o. g. befristeten zusätzlichen Mittel auszugleichen, wären sogar 

16 % notwendig. Zusätzlich bestehen weitere anwachsende Mittelbedarfe durch die 

ambitionierten Klimaziele und den Anforderungen des Green Deals, durch die auch die 

höheren Investitionen notwendig werden wie etwa in den Öko-Landbau (s.o.). Es ist daher 

ein jährlich ansteigender Umschichtungssatz, wie beschrieben, ab 2023 notwendig. 
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5 Zusammenfassung und Fazit 
Im Zentrum des BÖLW-Konzeptes zur Umsetzung der Grünen Architektur in Deutschland 

steht die wirksame Verzahnung der drei Instrumente Konditionalität, Eco-Schemes und 

AUKM. Bestimmte AUKM-Fördermaßnahmen der GAK (MSL) geben den bisherigen 

nationalen Rahmen vor und werden bei den Vorschlägen zur Umsetzung der Grünen 

Architektur im Nationalen Strategieplan einbezogen. Zusammenfassend ergeben sich 

folgende Kernforderungen: 

- Mit einem gestuften, verbindlichen Umbaufahrplan im Nationalen Strategieplan muss 

die Honorierung freiwilliger Umweltleistungen zum Schwerpunkt der GAP-Umsetzung 

ausgebaut werden. Dafür müssen in der GAP-Förderperiode 2023 bis 2027 die nur 

an die Konditionalität gebundenen Direktzahlungen stufenweise deutlich 

abgeschmolzen werden, sodass bis 2027 70 % der GAP Mittel für freiwillige 

Umweltleistungen der Landwirte über Eco-Schemes (1. Säule) und AUKM (2. Säule) 

zur Verfügung stehen. Dies gelingt durch einen hohen und dynamisch weiter 

ansteigenden Umschichtungssatz von der 1. in die 2. Säule sowie ein 

dynamisch wachsendes Budget für die Eco-Schemes innerhalb der 1. Säule. 

- Die Vorgaben der Konditionalität sind so auszugestalten, dass in den Eco-Schemes 

und den AUKM attraktive und wirksame Maßnahmen angeboten werden können. 

Diese müssen sich insbesondere auf die bewirtschaftete Fläche beziehen (keine 

Schutz- und Schmutzgebietsaufteilung) und so eine breite Umweltwirkung in den 

Bereichen Boden-, Gewässer- und Klimaschutz sowie bei der Steigerung der 

Biodiversität entfalten. Ein weitgehender Grünlandschutz und die Verhinderung 

des Umbruchs zu Ackerland muss über die Konditionalität erreicht werden. 

- Für die künftige Fördersystematik in den Bereichen Ackerland und Grünland werden 

die bisher relevanten Fördermaßnahmen (Hektar, Finanzvolumen) der GAK (MSL) 

zusammen mit den Eco-Schemes betrachtet und neu zugeordnet bzw. leicht 

angepasst (u.a. Vorschläge für modularen Aufbau bestimmter Maßnahmen). Dabei 

stehen Maßnahmenvorschläge im Vordergrund, die Synergien für mehrere 

Umweltziele bzw. die artgerechte Tierhaltung bieten und auch von Öko-Betrieben 

genutzt werden können. Da die Vorschläge aus den bisherigen von der EU-

Kommission genehmigten GAK-Maßnahmen abgeleitet werden, sind die Vorschläge 

in ihrer Ausgestaltung anschlussfähig an die bisherige Förderung im Bereich 

AUKM.  

- Für die Eco-Schemes werden weitere Grundanforderungen vorgeschlagen wie: 

ökologischen Wirksamkeit durch Einzelflächenbezug, Sicherstellung einer 

mehrjährigen Wirksamkeit und die Möglichkeit, Prämienhöhen regional und nach 

Betriebstypen zu differenzieren und so dem Umstand der unterschiedliche 

Opportunitätskosten Rechnung tragen. Die Einführung von Eco-Schemes-Budgets 

für die Bundesländer könnte helfen, mögliche Verteilungskonflikte zwischen den 

Ländern zu entschärfen.  

- Konkret werden für den Bereich Ackerbau zwei breit wirksame Eco-Schemes 

vorgeschlagen, die aus der 2. Säule (GAK) überführt und inhaltlich angepasst 

werden:  

○ Beibehaltung von Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten über den Winter. 

○ Vielfältige Kulturen im Ackerbau mit zwei Modulen: „Paket Fruchtfolge 

Basis“ und „Paket Fruchtfolge Plus“. 
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- Für den Bereich Grünland werden folgende Vorschläge für Eco-Schemes bzw. GAK 

(2. Säule) gemacht:  

 Streichung der GAK-Maßnahme „Betriebszweigbezogene 

Grünlandextensivierung – MSL 4 D 1.0“ und auch kein Angebot als Eco-

Schemes. 

 Als breit wirksame Maßnahme auf Grünland mit positiver Wirkung auf 

Biodiversität und Tierschutz wird ein bundesweites Förderangebot zur 

Weidehaltung mit zwei Modulen vorgeschlagen: 

o Extensive Beweidungsverfahren im Rahmen der Schaf-, Ziegen-, 

Mutterkuh-, Jungtieraufzucht und Freilandgeflügelhaltung. 

o Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung 

(laktierende Tierbestände). 

 Innerhalb der 2. Säule wird eine Empfehlung zur Zusammenführung der 

Fördertatbestände der einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in einer 

Maßnahme im Modulsystem vorgeschlagen (GAK-MSL-Maßnahmen D 2.0 und 

3.0) 

Vorschläge für weitere Eco-Schemes  

 Einführung eines Eco-Schemes für Natura 2000- und Naturschutzgebiete. 

Damit soll u.a. die konfliktträchtige Diskussion um bewirtschaftete Flächen in 

FFH-Gebieten entspannt werden. 

 Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten wird mit Umweltkriterien 

qualifiziert und in die Eco-Schemes überführt 

- Ein weiter Schwerpunkt des BÖLW-Konzeptes ist die Betrachtung der Förderung des 

Öko-Landbaus im Fördergefüge. Für ein gesichertes Erreichen der nationalen und 

länderspezifischen Ausbauziele für den Ökolandbau ist es von elementarer 

Bedeutung, in der neuen Förderarchitektur die höhere Attraktivität der Öko-

Landbauförderung im Vergleich zur Kombination einzelner Eco-Schemes und 

AUKM zu gewährleisten (Spreizung und Vorzüglichkeit). Die relative 

Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge wird sichergestellt durch: 

 alle Eco-Schemes müssen mit der Förderung des Öko-Landbaus (Beibehaltung, 

Einführung) kombinierbar sein. 

 die GAK-Kombinationstabelle zu AUKM, als auch die Landesvorgaben mit ihren 

spezifischen Kombinationsmöglichkeiten müssen so angepasst werden, dass alle 

AUKM/VNS, die über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgehen, für 

Öko-Betriebe auch aufsattelbar/ kombinierbar sind. 

 Öko-Betriebe unterliegen zukünftig nach bisherigem Planungsstand vollständig 

der Konditionalität. Bisher waren sie von den Greening-Auflagen über „green by 

definition“ befreit. Hinsichtlich GLÖZ 9 wird für gesamtumgestellte Öko-Betriebe 

ein Anrechnungsfaktor vorgeschlagen. 

- Der BÖLW spricht sich dafür aus, die Förderung des Öko-Landbaus (Beibehaltung, 

Einführung) weiterhin über die 2. Säule zu honorieren. Die zusätzlichen 

Finanzierungsbedarfe der Öko-Flächenprämie sind entsprechend der spezifischen 

Flächenziele (EU, National, Bundesländer) auszurichten. Allein dafür ist eine 

jährliche zusätzliche Umschichtung von 1 % der 1. Säule-Mittel in die 2. Säule 

vorzunehmen.  
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- Der Ausbau der AUKM/Öko-Förderung über die 2. Säule ist durch eine deutliche 

Erhöhung des Umschichtungssatzes von der 1. in die 2. Säule sicherzustellen. 

Der Wegfall von Zusatzmitteln des Wiederaufbaufonds in die GAP-

Übergangsperiode 2021 und 2022 muss ab 2023 mit einem Umschichtungssatz von 

16 % kompensiert werden. Zusatzbedarfe für den Ausbau des Ökolandbaus (s.o.), 

von AUKM und VNS sind zusätzlich einzuplanen.  

 

6  Referenzen 
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7 Anlagen 
7.1  Finanzbedarf zum Ausbau des Öko-Landbaus  

Grundlage für die Ermittlung des zusätzlichen Finanzbedarfs zur Ausdehnung des 

Ökolandbaus sind die über die GAK 2018 gemeldeten Öko-Flächen der Bundesländer mit 

den unterschiedlichen Prämienhöhen für die Beibehaltungs- und Umstellungsförderung der 

vier Nutzungen: Ackerland, Grünland, Gemüse, Dauerkulturen. 

 

Öko-Förderung gemäß GAK-Berichterstattung 2018 

  Geförderte 
Fläche 

GAK 
(Bund und 
Land) 

Mit GAK 
verbunde
ne EU-
Mittel 

Zusätzliche 
nationale und 
EU-Mittel 

Öffentliche 
Gesamt- 
Ausgaben (EU, 
Bund, Länder) 

Durchschnitts- 
förderung der 
geförter Fläche 

ha Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/ha 

BW 156.202 12,9 15,8 5,9 34,7 222 

BY 279.698 45,9 42,0 0,0 87,9 314 

BB 128.443 6,9 20,8 0,0 27,7 216 

HE
1 

90.000 5,1 15,3 0,0 20,4 226 

MV 122.244 6,4 19,3 0,0 25,8 211 

NW 61.704 10,1 8,3 0,5 18,9 306 

NI 68.588 0,8 2,4 19,6 22,8 332 

RP 65.687 9,2 8,2 0,0 17,3 264 

SL 11.320 1,2 1,2 0,0 2,3 206 

SN 52.333 3,7 11,2 0,0 14,9 285 

ST 53.947 3,1 9,4 0,0 12,5 233 

SH 31.384 1,8 5,5 0,0 7,3 234 

TH 30.649 1,6 4,8 0,0 6,5 211 

Gesamt
2 1.152.199 109 164 26 300 260 

Zusammenstellung auf der Grundlage der BMEL-Berichterstattung zum GAK-Vollzug 2018 
1
geförderte Fläche von Hessen wurde geschätzt, 

2
inkl. Stadtstaaten. 

 

Danach wurden von EU, Bund und Ländern über die GAK zusammen rund 300 Mio. € für 

die Förderung des ökologischen Landbaus (Beibehaltung, Einführung) verausgabt auf 

1,15 Mio. ha. Daraus ergibt sich eine bundesweite Durchschnittsförderung von rund 

260 €/ha je geförderter Öko-Fläche. 

Die GAK-Berichterstattung 2018 erfasste geförderte Öko-Fläche von rund 1.15 Mio. ha 

berücksichtigt nur die über die GAK geförderten Fläche und unterscheidet sich vom offiziell 

ausgewiesenen Flächenumfang (auf Grundlage der Öko-Kontrollen) der ökologisch 

bewirtschafteten Fläche zum 31.12.2018 um 346.0000 ha. Die gesamte Förderfläche für 

einige Bundesländer ist in der GAK-Berichterstattung 2018 somit nicht vollständig 
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ausgewiesen. Zudem ergibt sich die Differenz vor allem aus dem Umstand, dass das Jahr 

der Zertifizierung nicht mit dem Auszahlungsjahr identisch ist. Hier kommt es in den 

Bundesländern zu deutlichen Verzögerungen. Ferner sind wenige ökologisch 

bewirtschafteten Flächen von der Öko-Förderung ausgeschlossen, die das Förderkriterium 

“Gesamtbetriebsumstellung” nicht erfüllen oder für die keine Förderung beantragt wurde. 

Die Fortschreibung einer bundeseinheitlichen Durchschnittsförderung bis 2030 auf der 

Grundlage des GAK-Referenzjahres 2018 impliziert, dass die aktuellen Fördersätze, der 

relative Anteil der Flächennutzung (Ackerland, Grünland, Gemüse- und Dauerkulturen) und 

die regionalen Unterschiede in der Ausbreitung des ökologischen Landbaus konstant 

bleiben. 

Wenn die Fläche bis 2030 auf 3,3 Mio. ha steigen würde (entspricht Öko-Flächenanteil von 

20 % an der Landwirtschaftsfläche gesamt), ergäbe dies im Zieljahr bei einer fortgesetzt 

konstanten Durchschnittsförderung von 260 €/ha einen Mittelbedarf in Höhe 858 Mio. €. 

Diese Summe setzt voraus, dass für alle Öko-Flächen eine Förderung beantragt wird. Der 

jährliche Zusatzbedarf für die Öko-Prämie beträgt 40 Mio. €/ha. 

Wenn für die Fortschreibung anstelle der Durchschnittsförderung in Höhe von 260 €/ha eine 

Erhöhung der Durchschnittsprämie um 15 % auf 300 €/ha herangezogen wird, ergibt dies 

einen jährlichen Mittelbedarf in Höhe von 990 Mio. € im Jahr 2030. Der jährliche 

Zusatzbedarf für die Öko-Prämie beträgt dann 43 Mio. €/ha. 

Bei Umsetzung des EU-Ziels von 25 % Ökofläche bis 2030 ergibt sich ein zusätzlicher 

Investitionsbedarf von 60 bzw. 69 Mio. €/Jahr (260 €/ha bzw. 300 €/ha Öko-Prämie). 

  

Finanzbedarf der Öko-Flächenförderung bis 2030 

 20 % Ziel bei 

260 €/ha 

20 % Ziel bei 

300 €/ha 

25 % Ziel bei 

260 €/ha 

25 % Ziel bei 

300 €/ha 

Flächenziel in Mio. ha 3,3 3,3 4,2 4,2 

Finanzbedarf in Mio. € 

gesamt 

858 990 1.080 1.240 

Jährlicher Flächen-

zuwachs in ha ab 2020 

156.000 156.000 232.000 232.000 

zusätzlicher Jährlicher 

Investitionsbedarf in 

Mio. € 

40 43 60 69 

  

Finanzbedarf des Kontrollkostenzuschusses 

Die Unterstützung der Landwirte bei den Kontrollkosten beträgt i.R. der GAK-Förderung 60 

Euro/ha, maximal 600 Euro je Betrieb. Damit können die ersten zehn Hektar eines Betriebes 

gefördert werden. Nur bei Betrieben unter zehn Hektar werden weniger als 600 Euro 

ausbezahlt. Bei der Annahme, dass von 34.110 Erzeugerbetrieben (Stand 31.12.2019) 

30.000 Betriebe einen Kontrollkostenzuschuss von 600 €/Betrieb erhalten, ergäbe sich 2019 

eine Gesamtsumme von jährlich 18 Mio. €. Mit einer Verdopplung der Betriebszahl bis 2030 

würde ein Jahresbetrag von 36 Mio. € anfallen. 



24 

 

7.2 Länderziele beim Ausbau des  
Öko-Landbaus  

 

 
Quelle: bioland-Fachmagazin Ausgabe 12/2020 
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1 Einleitung 
Die Gemeinsame EU-Agrarpolitik (GAP) entscheidet mit Milliarden Euro und einem 

maßgeblichen Anteil des EU-Budgets darüber, welche Landwirtschaft sich lohnt. Vor dem 

Hintergrund der wissenschaftlichen Datenlage zum Einfluss der Landwirtschaft auf die 

Umwelt, Klima und Ressourcen, den Erkenntnissen zur Wirkung der laufenden GAP auf 

Umwelt und Betriebe und der gesellschaftlichen Diskussion ist ein engagierter stufenweiser 

Umbau der GAP unabdingbar. Nur dann gelingt Europa der Übergang zu einer 

naturverträglichen und gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft. 

Die sogenannte ‚Grüne Architektur‘ spielt für eine zukunftsfähige GAP eine Schlüsselrolle. 

Wirksam ist die Grüne Architektur dann, wenn sie wichtige Umweltziele festlegt, sich auf 

wirksame Maßnahmen fokussiert und mit einem starken Budget ausgestattet wird. Sie muss 

zur Erreichung wichtiger nationaler und EU-weiter Umweltziele und Strategien wie der Farm-

to-Fork-Strategie der EU-Kommission maßgeblich beitragen.  

Grundsätzliche Ziele 

Der Umbau der GAP hin zu mehr Umweltleistungen muss planbar stufenweise erfolgen, 

damit sich die Betriebe anpassen können. Das geht nur, wenn im Nationalen Strategieplan 

klare inhaltliche Vorgaben mit verbindlichen Zeitzielen verbunden werden – wie es die EU-

Kommission etwa mit der Farm-to-Fork-Strategie getan hat oder es teilweise mit den 

Volksentscheiden/Gesetzen einzelner Bundesländer getan wurde. Die notwendigen 

Veränderungen müssen jetzt angepackt werden, damit sie planbar erfolgen können. 
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Andernfalls drohen Brüche, auf die sich Betriebe nicht einstellen können – und die 

Unternehmen nehmen Schaden.  

Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) schließt sich der Position des 

‚Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Agrarpolitik, Ernährung und 

gesundheitlichen Verbraucherschutz‘ (WBAE) an. Der WBAE spricht sich klar dafür aus, in 

der GAP vor allem auf die Honorierung von freiwilligen Umweltleistungen der Landwirtschaft 

zu setzen. 

Wir stützen die Position des Beirats, die pauschalen Direktzahlungen in ihrer jetzigen 

Ausgestaltung zugunsten der Honorierung freiwilliger Umweltleistungen schrittweise und 

ambitioniert zu reduzieren. Damit haben die Landwirte weiterhin einen positiven 

Einkommenseffekt, gleichzeitig werden negative Auswirkungen auf den Bodenmarkt, die 

Agrarstruktur (Strukturwandel) und Ressourcen wie Klima oder Gewässer verringert. Daher 

sollte die Grüne Architektur der GAP ihre Wirksamkeit über den dynamischen Ausbau 

freiwilliger Maßnahmen im Rahmen der Eco-Schemes (1. Säule) und Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM, 2. Säule) erhalten.  

Die notwendige Weiterentwicklung der GAP sollte sich an folgenden Zielen orientieren: 

1. Am Ende der kommenden GAP-Periode im Jahr 2027 werden 70 % der GAP-Mittel 

für die Honorierung von freiwilligen Umwelt- und Klimaschutzleistungen der 

Landwirtschaft eingesetzt. 

2. Die 2. Säule muss deutlich besser als bisher ausgestattet werden, damit die Mittel 

zielgerichteter eingesetzt werden. Dazu ist auch eine deutlich verstärkte 

Umschichtung von EU-Mitteln der 1. in die 2. Säule notwendig. Zudem sind 

zusätzliche nationale Mittel (GAK, Sondermittel, Mittel der Bundesländer) zu 

mobilisieren. 

3. Die für Umwelt- und Klimaschutz verwendeten Mittel der 2. Säule sollen für den 

Ausbau des Öko-Landbaus und andere hochwertige Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM) wie den Vertragsnaturschutz (VNS) konzentriert werden. 

4. Grundanforderungen an die Landwirtschaft müssen mit dem Ordnungsrecht 

vorgegeben werden. Hier sind eine Änderung sowohl des Rechtsrahmens als auch 

bei der Umsetzung notwendig. Die Vorgaben der Konditionalität sollten daher nur 

begrenzt eingesetzt werden, um Mindestanforderungen zu adressieren. 

 

Grüne Architektur: Zusammenspiel und Gestaltungsrahmen 

Für eine zielführende Ausrichtung der Grünen Architektur in Deutschland muss einerseits 

das Zusammenspiel von Konditionalität, Eco-Schemes und AUKM berücksichtigt werden. 

Andererseits müssen auch bestehende relevante AUKM der Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) betrachtet werden. Bestimmte Fördermaßnahmen 

der GAK wie Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) geben den 

nationalen Rahmen zur Umsetzung der Grünen Architektur im nationalen Strategieplans der 

GAP vor. Diese Stellungnahme konzentriert sich daher auf spezifische Punkte bei 

Konditionalität, Eco-Schemes und AUKM. Eine Gesamtbetrachtung dieser Ebenen wird in 

dieser Stellungnahme beispielhaft für die wichtigen Bereiche ‚Ackerland‘ und ‚Grünland‘ 

vorgenommen. Dabei werden diejenigen AUKM der GAK (MSL) in den Fokus genommen, 

die in den Bundesländern eine relevante Anwendung und Bindung von Finanzmitteln 

aufweisen. 
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Grundsätzlich muss parallel zur Erstellung des Nationalen Strategieplans eine konsistente 

und zeitnahe Anpassung der GAK-Rahmenregelung erfolgen. Dabei müssen die im Rahmen 

der GAK angebotenen AUKM hinsichtlich ihrer Umwelt- und Klimawirkung und Prämienhöhe 

neu geprüft und angepasst werden. Maßnahmen mit hohen Mitnahmeeffekten, keiner 

Förderberechtigung aufgrund einer neuen Baseline bzw. geringer Akzeptanz unter den 

Bundesländern sollten zumindest aus der Förderung im Rahmen der GAK gestrichen 

werden. Grundsätzlich ist eine Qualifizierung der AUKM der 2. Säule hinsichtlich der 

Umweltziele notwendig. 

 

2 Konditionalität 
Entsprechend den Empfehlungen des WBAE spricht sich der BÖLW klar dafür aus, in der 

GAP vor allem auf die Honorierung von freiwilligen Umweltleistungen der Landwirtschaft zu 

setzen. Die pauschalen Direktzahlungen müssen zugunsten der Honorierung freiwilliger 

Umweltleistungen schrittweise abgeschmolzen werden, um so die negativen Effekte auf den 

Bodenmarkt und die Agrarstruktur sowie die Ressourcen zu verringern. Die GAP muss ihre 

Wirksamkeit über den dynamischen Ausbau der Eco-Schemes und der AUKM erhalten. 

Erhöhte Anforderungen an die Konditionalität schränken die Spielräume für Eco-Schemes 

und AUKM ein und führen dazu pauschale Flächenzahlungen in der 1. Säule zu legitimieren. 

Im Folgenden nehmen wir zu ausgewählten Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher 

Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) Stellung, deren 

Ambitionsniveau einen großen Einfluss auf die Ausgestaltung der Eco-Schemes und AUKM 

hat.  

GLÖZ 9: ‚Nichtproduktive‘ Flächen 

Die EU-Kommission schlägt vor, die vormaligen Bestimmungen zu ‚ökologischen 

Vorrangflächen‘ des Greenings in die Konditionalität unter GLÖZ 9 aufzunehmen. Der 

„Mindestanteil der landwirtschaftlichen Fläche für nichtproduktive Landschaftselemente oder 

Bereiche“ ist ein umstrittener Punkt im Trilog. EU-Rat und -Parlament fordern, dass hier 

auch bewirtschaftete Flächen einberechnet werden dürfen, der -Rat sprach sich sogar dafür 

aus, den Einsatz von Pestiziden auf einem Teil der Flächen zu erlauben. 

Mit Blick auf die Ursachen von Düngerausträgen und Artenzerstörung muss – statt pauschal 

darauf zu setzen, Flächen grundsätzlich aus der Produktion zu nehmen – ein differenzierter 

Ansatz greifen: Der Öko-Landbau setzt von jeher auf Ökosystem-Leistungen auf der 

gesamten Fläche. Studien u.a. des staatlichen Thünen-Instituts zeigen die positive Wirkung 

von Bio auf die biologische Vielfalt in der Ackerbegleitflora und -fauna. Sanders et al. (2019) 

zeigten, dass die Artenzahlen der Ackerwildkräuter im Mittel bei Öko-Bewirtschaftung um 

95 %, bei den Feldvögeln um 35 % höher als auf konventionell bewirtschafteten Flächen 

lagen. Hierbei wirkt Öko vor allem so positiv, weil keine chemische-synthetische Pestizide 

eingesetzt werden (Hausmann et al., 2020; Dainese et al. 2019). Mit seinem holistischen 

System-Ansatz schützt und fördert der Öko-Landbau Biodiversität auf seiner ganzen 

Betriebsfläche. 

Würden Bio-Betriebe mit ihrer extensiveren Wirtschaftsweise zusätzlich nach GLÖZ 9 

„nichtproduktive Flächen“ schaffen müssen, so wäre das nicht am Verursacherprinzip 

orientiert. Sie würden hingegen wie Betriebe behandelt, die intensiv auf chemisch-

synthetische Pestizide und enge Fruchtfolgen setzen. Während die Studienlage zum Schutz 

der Biodiversität durch die Bio-Bewirtschaftung eindeutig ist, ist dies für Blühstreifen im 

Zusammenhang mit einer intensiven Bewirtschaftung inklusive dem Einsatz chemisch-
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synthetischer Pestizide wissenschaftlich umstritten. Blühstreifen können beim Insektizid-

Einsatz auf benachbarten Flächen zur Todesfalle für Insekten werden. Zudem würde es die 

Wirtschaftlichkeit der Öko-Betriebe gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise doppelt 

schmälern: Brachflächen im Rahmen der Konditionalitätsverpflichtung würden keine Öko-

Förderung in der 2. Säule mehr erhalten. Das Interesse an der Umstellung auf Bio würde 

durch diese Benachteiligung sinken, die Öko-Ziele von Bund und EU konterkariert. 

Die Vorleistungen des Öko-Landbaus im Rahmen der Konditionalität sollten anerkannt und 

eine Benachteiligung gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise vermieden werden. 

Dies kann gewährleistet werden, wenn die ökologischen Leistungen die der Öko-Landbaus 

auf den Flächen erbringt angerechnet werden. Für Öko-Flächen von gesamtumgestellten 

Öko-Betrieben sollten der Mindestanteil von nicht-produktiven Flächen auf ein Drittel des 

Satzes für konventionelle Betriebe begrenzt werden.  

 

GLÖZ 7: Keine vegetationslosen Böden in nicht-produktiven Zeiten 

Eine Winterbegrünung ist wichtig, um die Fruchtbarkeit der Böden zu fördern und zu 

gewährleisten. Die Maßnahme betrifft nicht-produktives Ackerland. Insbesondere GLÖZ 7 

zielt auf eine flächendeckende Umsetzung ab. Die Grundanforderungen von GLÖZ 7 

müssen daher von einer möglichst großen Zahl an Betrieben umgesetzt werden können. 

Darüberhinausgehende Maßnahmen, wie etwa Zwischenfrüchte, müssen durch 

ambitionierte Eco-Schemes gefördert werden. Eine solche grundsätzliche Vorgabe könnte 

auf den Vorgaben von GLÖZ 4 (Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung) aus der 

Cross Compliance aufbauen. Daraus ergäben sich folgende Vorgaben: 

 Nichtproduktives Ackerland ist der Selbstbegrünung überlassen oder durch eine gezielte 

Ansaat zu begrünen.  

 Die Verpflichtung endet ab dem 1. November.  

 Auf der Fläche belassen werden müssen, falls angebaut: Zwischenfrüchte oder 

Gründecken, Untersaaten aus Gras oder Leguminosen, abgefrorene Kulturen.  

 

GLÖZ 8: Fruchtwechsel 

Fruchtwechsel und Anbauverhältnisse sind wichtige Bestandteile eines nachhaltigen 

Ackerbaus, sowohl in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft. Eine 

Implementierung von Fruchtwechselvorgaben in der Konditionalität, als grundsätzliche 

Voraussetzung für die Zahlungen der GAP, ist wichtig, um den gesamten Ackerbau 

nachhaltiger zu gestalten. Dabei ist aber zu beachten, dass die Vorgaben der Konditionalität 

und die freiwilligen Angebote der Eco-Schemes in einem angemessenen Verhältnis 

zueinanderstehen. Über die Konditionalität sollten nur Vorgaben zum grundsätzlichen 

Fruchtwechsel gemacht werden. Ambitioniertere Ansätze sollten über die Eco-Schemes 

gefördert werden. Eine solche grundsätzliche Vorgabe im Rahmen der Konditionalität könnte 

folgendermaßen aussehen: 

 Auf mindestens 75 % der Ackerfläche muss eine andere Kultur als im Vorjahr 

angebaut werden. 

 Keine Anforderungen zum Anbau von Leguminosen (dies sollte über freiwillige Eco-

Schemes Angebote erfolgen). 

 Ausnahmen für Betriebe mit weniger als 5 ha Ackerfläche.  
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3 Eco-Schemes und AUKM 
3.1 Gesamtbetrachtung 

Um ein effizientes und wirksames Zusammenspiel aller Instrumente der Grünen Architektur 

zu gewährleisten, werden im Folgenden einige Grundüberlegungen zur Verzahnung der 

beiden Ebenen Eco-Schemes und AUKM angestellt: 

 Analog der Erfahrungen zur Umsetzung der Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) im 

bisherigen Greening reichen ein oder zwei einfach und kostengünstig zu erfüllende 

Maßnahmenangebote, um eine relevante Umweltwirkung der Eco-Schemes in 

Gänze zu auszuhebeln.  

● Die Wahlfreiheit für Landwirte bei der Anwendung von Eco-Schemes und sehr 

unterschiedliche Opportunitätskosten führen bei bundesweit einheitlichen 

Prämiensätzen zu hohen (regionsspezifischen) Mitnahmeeffekten. 

● Regionen und Betriebstypen (Veredlung, Sonderkulturen, Futterbau) mit hohem 

Intensitäts- und Pachtpreisniveau werden von bestimmten Eco-Schemes kaum 

erreicht. Gerade in den meisten Veredlungs- und Sonderkulturregionen bestehen 

jedoch hohe Veränderungsnotwendigkeiten (Grundwasserschutz, Klimaschutz, 

Biodiversität). Ohne eine räumliche Steuerung sowie räumlich differenzierte und 

anteilig gestaffelte Prämien werden Eco-Schemes kaum die gewünschten 

Umwelteffekte bringen. 

● Um eine Umweltwirkung in Intensivregionen zu erreichen, müsste auf gezielte 

AUKM in der 2. Säule mit entsprechend differenzierten Zielvorgaben und 

Prämienhöhen gesetzt werden. 

● Aus finanzieller Sicht sind diejenigen Umweltmaßnahmen am geeignetsten, die 

bisher in der 2. Säule finanziert wurden und von vielen Betrieben genutzt wurden. 

So entsteht eine finanzielle Entlastung in der 2. Säule. Dies schafft Spielraum für 

die Förderung der politisch angestrebten Transformation der Landbewirtschaftung 

in Richtung Bio und für gezielte Maßnahmen im Vertragsnaturschutz. 

  

3.2 Grundanforderungen an Eco-Schemes 

Anforderungen  

● Die Maßnahmen müssen wirksame Leistungen im Bereich Biodiversitäts-, Umwelt- 

(Boden- und Gewässerschutz) und/oder Klimaschutz liefern. Maßnahmen mit hoher 

synergistischer Wirkung auf mehrere Umweltziele sind zu präferieren. 

● Herstellen der ökologischen Wirksamkeit durch Einzelflächenbezug. Die Eco-

Schemes müssen aus Umweltsicht an bestimmte Flächen und spezifische 

Erfordernisse angepasst werden können. Dies ist bei einem betriebszweig- oder 

betriebsbezogenen Ansatz weniger möglich. 

● Einjährige Maßnahmen erreichen meist nur geringere positive Umweltwirkungen als 

mehrjährige Maßnahmen. Die Mehrjährigkeit von Maßnahmen sollte durch Nutzung 

des EU-rechtlich gegebenen Handlungsspielraums ermöglicht und forciert werden. 

● Die Auswahl der Eco-Schemes ist so vorzunehmen, dass sowohl eine hohe 

Umweltwirkung, als auch eine große Breitenwirkung in allen Regionen erreicht wird. 
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Dafür bieten sich Maßnahmen an, die bei den Opportunitätskosten regional 

und/oder betrieblich wenig divergieren. 

● Die Maßnahmen sollten mit der Öko-Landbau-Förderung (2. Säule) kombinierbar 

sein, da sonst die relative Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge 

deutlich geschwächt würde. 

Finanzielle Aspekte 

● In den Bundesländern wird es zu unterschiedlicher Nachfrage nach einzelnen Eco-

Scheme Maßnahmen kommen, je nachdem in welchem Umfang Flächen extensiv 

oder intensiv bewirtschaftet werden bzw. welche Flächenanteile als Grünland oder 

Ackerland genutzt werden.  Dies kann zu deutlichen Umverteilungen der Mittel 

zwischen den Bundesländern führen, auch die  effektive Umweltwirkung der Eco-

Schemes würde gefährdet. Die Einführung von Eco-Schemes-Budgets für die 

Bundesländer könnte helfen, mögliche Verteilungskonflikte zwischen den Ländern 

von Anfang an zu entschärfen.  

● Nicht verausgabte Eco-Schemes-Mittel sollten zur Stärkung von Maßnahmen 

gemäß Art. 65 oder 67 (AUKM/Natura 2000-Ausgleich) in die zweite Säule 

umgeschichtet werden. 

Grundsätzlich gilt für alle Maßnahmen, dass kontraproduktive Wirkungen auf die Umwelt 

vermieden werden müssen. So darf es nicht passieren, dass Extensivgrünland aufgegeben 

wird oder dass es finanziell attraktiv ist, dass Ackerflächen mit hochbedrohten 

Ackerwildkräutern in Brachen verwandelt werden. Nur bestimmte der bisher gemachten 

Maßnahmenvorschläge der Bund-Länder-AG zur Grünen Architektur genügen den o.g. 

inhaltlichen Grundanforderungen. Im Gegensatz zum Bundesumweltministerium (BMU) und 

den Umweltministerien der Bundesländer, favorisiert das Bundeslandwirtschaftsministerium 

(BMEL) eine Konzentration der Eco-Schemes auf die Anlage von Blühstreifen, Blühflächen 

und Brachen – also von ungenutzten Flächen. Dies wird einer notwendigen Veränderung auf 

der bewirtschafteten Fläche (Minderung des Pestizideinsatzes, höhere Stickstoffeffizienz) in 

keiner Weise gerecht und gefährdet nationale und internationale Bio- und Umweltziele. Die 

Opportunitätskosten für Brachen und Blühflächen schwanken regional und auch 

betriebsbezogen sehr stark. Die Umsetzung über bundesweit einheitliche Prämiensätze ist 

daher nicht zielführend und muss für die Eco-Schemes regionalspezifisch gestaltet werden 

können. Damit könnten Eco-Schemes, auch an intensiv-Standorten attraktiv werden.  

Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Förderung der Biodiversität auf den bewirtschafteten 

Flächen, dem flächendeckenden Boden- und Gewässerschutz in bewirtschafteten Flächen 

fehlen in den bisherigen Vorschlägen der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

weitgehend.  

 

3.3 Ausgestaltung von Eco-Schemes und korrespondierenden AUKM-GAK-
Maßnahmen 

3.3.1 Ackerland 

Beibehaltung von Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten über den Winter 

Aktuell wird die Maßnahme über die GAK von der Mehrheit der Bundesländer angeboten. 

Die Maßnahme ist grundsätzlich mit der Förderung des Öko-Landbaus kombinierbar und 

wird auch so in den meisten Bundesländern angeboten. 
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Die Maßnahme ist grundsätzlich geeignet, als freiwillige, einjährige Maßnahme über die 

Eco-Schemes angeboten zu werden. Aus Sicht des Boden-, Gewässer- und Klimaschutzes 

ist eine möglichst ganzjährige Bodenbedeckung und der damit verbundene Humusaufbau 

anzustreben. Dies geht aber nicht an allen Standorten im gleichen Ausmaß, daher ist hier 

einem freiwilligen Angebot, gegenüber einer Verpflichtung den Vorzug zu geben. Durch ein 

attraktiv gestaltetes Eco-Scheme, kann hier eine hohe Breitenwirkung im Ackerbau erreicht 

werden.  

Bei einer weiteren Ausdifferenzierung der Maßnahme ist es grundsätzlich sinnvoll, sich an 

der bestehenden Struktur der Maßnahme im Rahmen der GAK zu orientieren und diese als 

Eco-Scheme fortzuführen. Wichtig ist, dass die hier angebotenen Maßnahmen auf die 

Vorgaben von GLÖZ 7 (keine vegetationslosen Böden in den nichtproduktiven Zeiten) 

aufbaut (s. oben). 

Aktuell wird über die GAK der Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau, 

soweit sie über den Winter hin beibehalten werden, gefördert. 

Über die Eco-Schemes sollte im Bereich Ackerbau gefördert werden:  

● Auf mindestens 5 bis 10 % der Ackerfläche des Betriebs müssen Untersaaten oder 

nach der Ernte der Hauptkultur Zwischenfrüchte angebaut werden (Höhe des 

Prozentsatzes hängt von der Gestaltung von GLÖZ 7 ab). 

● Der Zeitpunkt der Beibehaltung von Zwischenfrüchten oder Untersaaten wird 

regional festgelegt. 

● Auf die Anwendung von chemisch-synthetischem Pflanzenschutz oder 

mineralischen Stickstoffdüngemitteln ist zu verzichten. 

Vielfältige Kulturen im Ackerbau 

Aktuell wird über die GAK die Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ (fünf 

Hauptfruchtarten davon eine Leguminose) angeboten. Darüber hinaus gibt es in den 

Bundesländern noch weitere Möglichkeiten der finanziellen Ausdifferenzierung, z.B. ‚alte 

Kulturarten‘ oder spezielle Eiweißpflanzen. Die Mehrheit der Bundesländer bietet diese 

Maßnahme für die Landwirte auch an. Die Maßnahme ist mit der Förderung des Öko-

Landbaus kombinierbar und wird in den meisten Fällen auch so angeboten.  

Eine zusätzliche Umweltwirkung der Maßnahme über die Eco-Schemes wird nur dann 

erzielt, wenn sie in Bundesländern angeboten wird, in denen sie bisher nicht angeboten 

wurde. Daher muss die Maßnahme für möglichste viele Bundesländer attraktiv sein. Darüber 

hinaus könnte die Umweltwirkung durch eine verstärkte Ausdifferenzierung gestärkt werden. 

Vor allem in Mitteleuropa überwiegen maximal dreigliedrige Fruchtfolgen. Die Einführung 

von mehrgliedrigen Fruchtfolgen bietet große Vorteile in Bezug auf den Aufbau von 

Bodenkohlenstoff und geringere Düngemitteleinsätze durch höhere Vorfruchtwerte. Bei einer 

möglichen Differenzierung ist es sinnvoll, sich an der bestehenden Struktur der Maßnahme 

im GAK zu orientieren (fünfgliedrige Fruchtfolge). Des Weiteren sollte forciert werden, dass 

die Maßnahmen von möglichst vielen Betrieben beantragt werden. Daher ist es naheliegend, 

zwei Fruchtfolgepakete anzubieten, ein Paket, das von möglichst vielen Betrieben abgerufen 

werden kann und direkt auf GLÖZ 8 aufbaut. Und ein weiteres Paket; das stärker in 

Richtung Klimawirkung ausdifferenziert ist. Daraus ergibt sich folgender Vorschlag: 

 Paket „Fruchtfolge Basis“: Anbau von jährlich mindestens vier verschiedenen 

Hauptfruchtarten in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des 

Betriebes. Leguminosen‐Anbau auf mindestens 5 bis 7 % (Höhe des Prozentsatzes 
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hängt von Gestaltung GLÖZ 8 ab) der Ackerfläche (Definition Leguminosen nach 

bestehender GAK). 

 Paket „Fruchtfolge Plus“: Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen 

Hauptfruchtarten in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des 

Betriebes. Leguminosen-Anbau auf mindestens 10 bis 15 % (Höhe des 

Prozentsatzes hängt von Gestaltung GLÖZ 8 ab) und maximal auf 30 % der 

Ackerfläche. 

Ausdifferenzierung hinsichtlich: 

● Leguminosen/Gemenge; z.B. Klee, Kleegras, Luzerne, Klee-/Luzerne-Gemisch. 

● Großkörnige Leguminosen; z.B. Erbsen; Ackerbohnen; Wicken; Lupinen, Gemenge 

Erbsen/Bohnen. 

 

3.3.2 Grünland  

Analyse und Bewertung des Status quo, Ziele 

Um einen fachlich zielführenden Förderansatz für die Grünlandnutzung im Rahmen der 

Grünen Architektur zu entwickeln, sind die Fördermaßnahmen der Grünlandextensivierung, 

eine Weidehaltungsprämie, der Vertragsnaturschutz und die Ausgleichzulage in 

benachteiligten Gebieten in ihrer Umwelt- und Einkommenswirkung zusammen zu bewerten, 

strategisch neu auszurichten und den Eco-Schemes bzw. den AUKM der 2. Säule 

zuzuordnen. Dies hat im Nationalen Strategieplan in einem konsistenten Gesamtkonzept zur 

Grünen Architektur zu erfolgen. 

Über die Konditionalität soll insbesondere der Erhalt von Dauergrünland gewährleistet 

werden. Die folgenden z.T. gebietsspezifisch geltenden GLÖZ-Standards stellen die 

Baseline für die Ausgestaltung und Prämienberechnung im Nutzungsbereich von Grünland 

dar. 

● GLÖZ 1 Erhaltung von Dauergrünland. 

● GLÖZ 2 Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen (Mooren). 

● GLÖZ 4 Pufferstreifen entlang von Wasserläufen. 

● GLÖZ 10 Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens von Dauergrünland in 

Natura 2000-Gebieten (umweltsensibles Grünland). 

Bisher bieten die Bundesländer Fördermaßnahmen auf Grünland über die AUKM der 

2. Säule an: 

1. GAK-MSL-Maßnahmen der Grünlandextensivierung (z.T. länderspezifisch 

angepasst) 

● D. 1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlandes im Gesamtbetrieb – Kriterien: min. 

0,3 raufutterfressende Großvieheinheiten (RGV) je Hektar Dauergrünland und max. 

1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche (HF) und kein N-Mineraldünger. 

● D. 2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen auf Einzelfläche – 

Grundkriterien wie D 1.0: 1,4 RGV/HF und kein N-Mineraldünger plus möglicher 

Top-Ups (Entscheidung Bundesländer). 
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● D. 3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation (mind. vier Kennarten – Top ups für sechs und acht Kennarten 

möglich). 

● Vertragsnaturschutz. 

● C. 5.0 Klima, Wasser und Boden schonende Nutzung oder Umwandlung von 

Ackerland (temporäre und dauerhafte Nutzungsänderung von Acker- zu 

Dauergrünland). 

 

2. Spezifische Grünlandmaßnahmen im Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege in der 

Ausgestaltung der Bundesländer z.T. mit Kofinanzierung des Bundes (GAK-MSL I. 

Vertragsnaturschutz) aber auch außerhalb der Finanzierung von GAK/ELER. 

Für eine umwelteffizientere Neuausrichtung der Förderung auf Grünland müssen folgende 

grundsätzliche Ziele im Vordergrund stehen: 

● Erhalt von Dauergrünland (über Konditionalität sicherzustellen). 

● Aus Sicht der Biodiversität wertvolle Grünlandbestände sind prioritär zu erhalten 

und zu entwickeln. Dies wird am effizientesten über spezielle Förderangebote im 

Vertragsnaturschutz/ Landschaftspflege in der 2. Säule sichergestellt. Diese haben 

im Vergleich zu denkbaren Maßnahmenangeboten in den Eco-Schemes aufgrund 

ihrer wesentlich längeren Laufzeit sowie der regionalen und deutlich spezifischeren 

Programmierung grundlegende Vorteile bei der Zielerreichung. Zielgerichtete 

Anforderungen der Biodiversität werden somit wesentlich effizienter über die 

2. Säule umgesetzt. 

● Förderangebote innerhalb der AUKM der 2. Säule, die geringe Anforderungen 

stellen (GAK MSL-Maßnahmen D 1.0 und D 2.0), zeichnen sich durch hohe 

Mitnahmeeffekte aus und vermindern den Anreiz geeignete Flächen in effiziente 

Maßnahmen des VNS bzw. GAK-MSL D 3.0 (Kennarten) einzubringen. Dies ist aus 

Sicht des Biodiversitätsschutzes kontraproduktiv. Stattdessen schlagen wir eine 

einzelflächenbezogene Förderung in einem Modulsystem der Maßnahmen D 2.0 

und D 3.0 vor (s. unten). 

● Umwandlung von Acker in Grünland auf anmoorigen Standorten insbesondere 

Auenbereichen. 

● Der Verlust von wertvollen bewirtschafteten Grünland-Lebensraumtypen darf nicht 

durch Maßnahmen/Anreize zur Nutzungsaufgabe auf Extensivgrünland gefördert 

werden. Hier könnten entsprechende Angebote im Rahmen der Eco-Schemes 

kontraproduktiv wirken. 

 

Strukturpolitische Ziele zur Grünlandnutzung, die dem Erhalt und der Verbesserung der 

Biodiversität, dem Klimaschutz und dem Tierschutz diesen: 

● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der flächengebundenen und 

grünlandbasierten Haltung von Rauhfutterverwertern. Die Schaf-, Ziegen- und 

Mutterkuhhaltung ist insbesondere über die Weidehaltung im Sinne des Erhalts 

wertvoller Grünlandbiotope und des Tierschutzes zu stärken. 
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● In der Milchviehhaltung ist eine grünlandbasierte Fütterung und die Weidehaltung 

zu unterstützen. 

● Die gesamten Fördermaßnahmen sind so auszugestalten, dass die relative 

Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge verbessert wird (dt. 20 % 

Flächenziel bis 2030). 

 

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme D 1.0: Extensive Nutzung des Dauergrünlandes 

im Gesamtbetrieb 

Diese Maßnahme weist aufgrund der geringen Anforderungen der Förderkriterien kaum 

Effekte für die Biodiversität und hohe Mitnahmeeffekte ohne positive Umweltwirkung 

(Einkommenseffekt) auf. Daher bieten die meisten Bundesländer diese GAK-Maßnahme in 

der 2. Säule nicht mehr an. 

Attraktive Fördersätze vermindern den Anreiz geeignete Grünlandflächen in effiziente 

Maßnahmen des VNS bzw. in die GAK-Maßnahme D 3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur 

Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit Kennarten“ einzubringen. 

Die z.T. hohen Prämiensätze und geringen Abstände zur Öko-Förderung behindern die 

Bereitschaft von Grünlandbetrieben auf Öko-Landbau umzustellen. 

  

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme: D 2.0 Extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünlandflächen auf Einzelfläche 

● Diese Maßnahme weist aufgrund der geringen Anforderungen der Förderkriterien 

kaum Effekte für die Biodiversität und – betriebsindividuell bei hoher 

Inanspruchnahme – z.T. hohe Mitnahmeeffekte (Einkommenseffekt) auf. 

● Attraktive Fördersätze vermindern den Anreiz geeignete Grünlandflächen in 

effiziente Maßnahmen des VNS bzw. in die GAK-Maßnahme D 3.0 „Extensive 

Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit 

Kennarten“ einzubringen. 

● Hohe betriebsindividuelle Flächenanteile und  z.T. hohe Prämiensätze und geringe 

Abstände zur Öko-Förderung behindern die Bereitschaft von Grünlandbetrieben, 

auf Öko-Fandbau umzustellen. 

 

Bewertung der GAK-MSL-Maßnahme: D 3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung 

pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation mit Kennarten“ 

● Aufgrund der Konkurrenz zu den Förderangeboten D 1.0 und D 2.0 und der oft 

mangelnde fachlichen Begleitung der Antragsteller wird diese für die Biodiversität 

effizientere Maßnahme (Nachweis von 4 bis8 Kennarten) nur in geringem 

Flächenumfang genutzt. 

● Die Maßnahme deckt eine Förderung bestimmter schützenswerter 

Grünlandgesellschaften ab, die durch den Bund über die GAK kofinanziert wird. 
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Grünland: Empfehlungen zur Neuausrichtung der Förderung 

Die folgenden Empfehlungen leiten sich aus den o.g. grundsätzlichen und strukturpolitischen 

Zielen für die Grünlandnutzung ab. 

Empfehlung zur GAK-MSL-Maßnahme D 1.0: Kein Angebot als Eco-Schemes und 

Streichung als GAK- bzw. ELER-Maßnahme. Bundesländer, die dieses 

betriebszweigbezogene Förderangebot fortsetzen möchten, sollten dies in eigener 

Programmierung und mit Eigenmitteln tun.  

Die Nichteignung als Eco-Schemes ergibt sich zudem aus der Grundvoraussetzung, die für 

die ökologische Wirksamkeit von Eco-Schemes den Einzelflächenbezug vorsieht. Ein 

betriebszweig- oder betriebsbezogenen Ansatz widerspricht der Grundvoraussetzung. 

 

Empfehlung zu den GAK-MSL-Maßnahmen D 2.0 und 3.0: Zusammenführung der 

einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in einer Maßnahme im Modulsystem. 

Die bisher von den Bundesländern am stärksten genutzte Maßnahme D 2.0 sieht bereits für 

die Bundesländer mögliche Top-ups der Förderung mit entsprechenden 

Zusatzanforderungen vor (2.4.3 und 2.4.4). 

Diesem modularen Ansatz folgend, sollten die Maßnahmen D 2.0 und 3.0 in eine 

einzelflächenbezogene Maßnahme überführt werden und folgende (bewährte) Module in 

einer Fördermaßnahme zusammengeführt werden. 

1. Mindestbesatz von 0,3 RGV / ha Dauergrünland und max. 1,4 RGV / ha 

Hauptfutterfläche (HHF) im Gesamtbetrieb plus Pflicht zur Nutzung. 

2. Kein Einsatz von N-Mineraldünger. 

3. Förderkriterien der bisherigen GAK-Maßnahme 2.0 (2.4.3 und 2.4.4). 

4. Förderkriterien der bisherigen GAK-Maßnahme 3.0 – pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation mit mind. 4 Kennarten – Top-ups für sechs und acht Kennarten. 

Für Halter mit Raufutterverwertern sind die Punkte 1. und 2. verpflichtend. Für Öko-Betriebe 

sind die Fördermodule 1., 3. und 4. mit der Förderung des ökologischen Anbauverfahrens 

kombinierbar, da sie über die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung hinausgehen. 

Bei der Berechnung der Prämien der einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in der 

GAK (Module und Gesamtförderung/ha) ist ein deutlicher Förderabstand zu den 

spezifischen Förderangeboten im VNS sicherzustellen. Entsprechend ausgestaltete 

Prämienabständen müssen auch für die Förderung des Ökolandbaus (Beibehaltung, 

Einführung) gelten bzw. durch Kombinationsmöglichkeiten gewährleistet sein. Die 

Prämienhöhe für die Grünlandextensivierung (Punkte 1. und 2.) darf maximal den halben 

Prämiensatz der Öko-Landbauförderung betragen. Zudem sind bei der Prämiengestaltung 

die Ausgestaltung und Höhe der AGZ und die vorgeschlagene Förderung der Weidehaltung 

zu berücksichtigen, die verstärkt von Betrieben mit höheren Grünlandanteilen nutzbar sind.  

Aufgrund der Komplexität des vorgeschlagenen Modulansatzes (in Entscheidungen der 

Bundesländer) dieser GAK-Maßnahmen sollte eine Verankerung weiterhin in der 2. Säule 

mit Finanzierung aus GAK und ELER angestrebt werden. So können bestimmte bereits von 

der EU notifizierte Förderbestandteile mit EU-Mitteln zukünftig voraussichtlich mit 80 % 

kofinanziert werden. 
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Empfehlung zu den GAK-MSL-Maßnahmen C 5.0 (temporäre und dauerhafte 

Nutzungsänderung von Acker- zu Grünland) 

Diese GAK Maßnahme sollte hinsichtlich der „Dauerhaften Umwandlung von Ackerflächen in 

Dauergrünland“ attraktiver ausgestaltet werden. Gerade auf anmoorigen Auen- bzw. 

Überschwemmungsstandorten besteht eine hohes Flächenpotential zur dauerhaften 

Umwandlung mit hoher positiver Umweltwirkung (Klima-, Boden- Gewässer-, Biodiversitäts-

Schutz) 

 

Bundesweites Förderangebotes einer wirksamen Weidehaltung 

In der GAK wird bisher nur die Maßnahme ‘Sommerweidehaltung von Milchkühen, deren 

Nachkommen in der Aufzuchtphase oder von Mastrindern‘ über die 2. Säule angeboten. 

Bisher bieten nur wenige Bundesländer diese Fördermöglichkeit an (Schwerpunkt Bayern). 

Da eine Weideprämie als gekoppelte Zahlung im Rahmen der 1. Säule aktuell politisch nicht 

durchgesetzt wurde, sollte zumindest ein breit nutzbares Förderangebot als Eco-Schemes 

angeboten werden. 

 

Entsprechen der o.g. Ziele sind für die Weidehaltung folgende Punkte relevant: 

● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der flächengebundenen und 

grünlandbasierten Haltung von Raufutterverwertern. Die extensive Schaf-, Ziegen- 

und Mutterkuhhaltung ist in Kombination mit der Weidehaltung im Sinne des Erhalts 

wertvoller Grünlandbiotope und des Tierschutzes zu stärken. Grünlanderhalt und 

Offenhaltung beweideter Grünlandbiotope über Nutzung durch Raufutterverwerter. 

● In der Haltung von Milchvieh, Milchziegen und Milchschafen ist die Weidehaltung 

als gezielte Maßnahme für die Stärkung einer artgerechten Tierhaltung und deshalb 

im Sinne des Tierschutzes zu unterstützen. 

● Förderung von Weidemastverfahren, die der betriebseigenen Aufzucht männlicher 

Kälber dienen, was dem Tierschutz dient. 

● Förderung der Weidehaltung von Wassergeflügel zur Stärkung des Tierwohls in der 

Geflügelhaltung. 

● Implementierung einer Maßnahme im Bereich Tierschutz innerhalb der Eco-

Schemes. 

 

Kriterien einer Weideprämie als Eco-Schemes: 

Es sind zwei unterschiedlich Module mit spezifischen Kriterienanforderungen zu entwickeln: 

1. Extensive Beweidungsverfahren im Rahmen der Schaf-, Ziegen-, Mutterkuh-, 

Jungtieraufzucht und Freilandgeflügelhaltung. 

2. Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung (laktierende 

Tierbestände). 

Prämienbezug bei beiden Modulen ist die beweidete Fläche (Vollweide, Mähweide mit 

substanziellen Weideanteil). 
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Kriterien für Modul 1: 

● Mindest- und maximaler Viehbesatz: 0,3 bis 1,4 RGV/ha Grünland bzw. beweidete 

Hauptfutterfläche (bei Kombination mit der einzelflächenbezogenen GAK-

Grünlandextensivierung ist dieser Prämienbestandteil rauszurechnen). 

● Mindestweidefläche/Grünland im Gesamtbetrieb: 30-50 % des gesamten 

Grünlandes müssen beweidet werden (Vollweide oder Mähweide mit substanziellen 

Weideanteil). Damit soll sichergestellt werden, dass ein Mindestanteil des 

Grünlands auch beweidet wird. Ausnahme: Wassergeflügel. 

Kriterien für Modul 2: 

● Maximaler Viehbesatz von 2 RGV/ha Grünland. 

● Mindestweidedauer vier Monate (durchgängig 120 Tage bei täglicher 

Weidenutzung von mindestens sechs Stunden) 

● Mindestweidefläche/RGV: 0,07 ha/GV und Weidemonat (analog zum bayerischem 

Weideprogramm). 

Die Kriterien sind so auszugestalten, dass sie über die Anforderungen der EU-Öko-

Verordnung hinausgehen und eine Kombination mit der Förderung des ökologischen 

Anbauverfahrens möglich ist. 

Verankerung in Eco-Schemes: Aufgrund des erheblichen zu erwartenden Mittelbedarfes 

sollte diese Maßnahme in der 1. Säule verankert werden. Sie ist als „einjährige Maßnahme“ 

umsetzbar. Sie erfüllt den politischen Anspruch, auch auf Grünland eine umweltpolitisch und 

aus Sicht des Tierschutzes breit wirksame Maßnahme anzubieten. 

Sollte eine Einführung als Eco-Scheme nicht erfolgen, sollte dieser Fördertatbestand im 

Rahmen der 2. Säule als GAK Maßnahme angeboten werden, ggf. als Zusatzmodul im 

Rahmen der oben beschriebenen einzelflächenbezogenen GAK-Grünlandextensivierung. 

 

3.3.3 Weitere Eco-Schemes 

Eco-Scheme für Natura 2000- und Naturschutzgebiete  

Vorgeschlagen wird ein Bonus zur Anerkennung der Erschwernisse auf landwirtschaftlich 

genutzten Flächen in Natura 2000- und Naturschutzgebieten als Eco-Schemes. Damit soll 

die konfliktträchtige Diskussion um bewirtschaftete Flächen in FFH-Gebieten (Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie) entspannt werden. Die Maßnahme stellt eine besondere Honorierung der 

Flächenbewirtschaftung in besonders schützenswerten Gebieten dar. Eine Auflagen-

differenzierte Zahlung bleibt der Förderung gemäß Art. 67 aus ELER-Mitteln vorbehalten. 

 

Ausgleichszulage als Eco-Scheme 

Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (AGZ) stellt eine wichtige 

Einkommenskomponente für Betriebe auf schlechteren Standorten oder in Berggebieten 

dar. Sie kommt aktuell überwiegend Betrieben mit Grünlandnutzung zugute. Aber auch 

bestimmte benachteiligte Ackerstandorte liegen aufgrund der schlechten Bodengüte in der 

Gebietskulisse wie etwa in einigen Regionen Brandenburgs. 
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Folgende Argumente sprechen für eine Überführung von der 2. in die 1. Säule (Eco-

Schemes): 

● Die AGZ erbringt keine hochwertige Umweltleistung – nur indirekte Effekte wie die 

Verhinderung einer (nicht gewünschten) Verbrachung. Sie passt daher von der 

Grundsystematik besser in die 1. Säule/ Eco-Schemes als in die 2. Säule, die 

hinsichtlich der Umwelteffizienz auf höherwertige Maßnahmen konzentriert werden 

muss. 

● Als einjährige und unkompliziert zu steuernde (Einkommens-) Maßnahme passt sie 

optimal in die Grundsystematik der 1. Säule (Eco-Schemes). 

● Die Überführung der AGZ von der 2. in die 1. Säule würde die 2. Säule finanziell 

deutlich entlasten und dort Spielräume für wirksame Umwelt-Maßnahmen schaffen 

– In Deutschland wurden jährlich rund 250 Mio € an AGZ-Mitteln ausgezahlt, davon 

142 Mio. € EU-Mittel und 107 Mio. € GAK-Mittel (GAK Berichterstattung 2018). 

● Bei einem bundesweiten Angebot der AGZ über Eco-Schemes können auch 

diejenigen Betriebe die Förderung bekommen, deren Bundesländer aufgrund der 

Knappheit der Finanzmittel der 2. Säule die AGZ diese Maßnahme nicht mehr 

anbieten bzw. dies für die nächste Förderperiode planen. Ein bundesweites 

Angebot in der 1. Säule würde die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 

verringern, allerdings muss die Möglichkeit bestehen, die Höhe regional auf Basis 

der Opportunitätskosten anzupassen. 

Die Umweltwirkung der AGZ sollte verbessert werden. Das wäre möglich, indem tierhaltende 

Betriebe in den entsprechenden Gebietskulissen einen Tierbesatz von 2,0 GV / ha im 

Gesamtbetrieb nicht überschreiten. Zudem sollte bei der Ausgestaltung der Förderkriterien 

der AGZ eine Qualifizierung der Umweltwirkung beim Einbezug förderfähiger Ackerkulturen 

vorgenommen werden.  

Bei einem etwaigen Verbleib in der 2. Säule und ohne weitere Umweltqualifizierung ist eine 

Anrechnung der AGZ auf Mindestquoten für die umwelt- und klimabezogenen Ziele der 2. 

Säule nicht gerechtfertigt. 

 

4 Stärkung des Öko-Landbaus im 
Fördergefüge 

Die Bundesregierung strebt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und dem Koalitionsvertrag eine 

Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Fläche auf 20 % der landwirtschaftlichen 

Fläche bis 2030 an. Ausgehend von 1,61 Mio. ha und einem ungefähren Flächenanteil von 

knapp 10 % (Stand 31.12.2019) muss die Zielfläche um 1,72 Mio. ha auf rund 3,3 Mio. ha 

gesteigert werden. Daraus resultiert für den Zeitraum Januar 2020 bis Ende 2030 ein 

notwendiger jährlicher Zuwachs von 156.000 ha, ein linearer Anstieg in den darauffolgenden 

elf Jahren vorausgesetzt. 

Das von der EU in der Farm to Fork-Strategie gesetzte Ziel zur Ausweitung des Öko-

Landbaus beträgt 25 % bis 2030. Für dieses Ziel müssten in Deutschland im Jahr 2030 

4,16 Mio. ha ökologisch bewirtschaftet werden. In den auf 2019 folgenden elf Jahren 

müssten dementsprechend 2,55 Mio. ha auf Öko-Landbau umgestellt werden, was 232.000 

ha jährlich entspricht. 
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Die Finanzplanung für die Öko-Flächenprämie muss sich an den nationalen und 

europäischen Zielen ausrichten.  

Für eine überschlägige Abschätzung des zukünftigen Finanzierungsbedarfes in den 

nächsten Jahren wird als Datengrundlage die GAK-Berichterstattung aus 2018 

herangezogen. Danach wurden von EU, Bund und Ländern über die GAK zusammen rund 

300 Mio. € in den ökologischen Landbau (Beibehaltung, Einführung) investiert. Damit 

wurden 1,15 Millionen Hektar gefördert. Dies entspricht einer bundesweiten 

Durchschnittshonorierung von rund 260 €/Jahr je gefördertem Öko-Hektar. Die Herleitung 

dieser bundesweiten Durchschnittsprämie ist der Anlage zu entnehmen. 

Aus dem 20 % Flächenziel der Bundesregierung ergibt sich bei der jährlichen 

Flächenumstellung von 156.000 ha ein Zusatzbedarf der Öko-Honorierung von 40,5 Mio. € 

pro Jahr. 

Bei Umsetzung des EU-Ziels von 25 % Öko-Fläche bis 2030 ergibt sich ein Mehrbedarf von 

60 Mio. €/Jahr, damit die jedes Jahr notwendige Umstellung von 232.000 ha honoriert 

werden kann. 

Zusätzlich ist für die zusätzlich umgestellten Öko-Betriebe die Investition in eine 

Unterstützung für die Kontrollkosten notwendig (was ebenfalls in der Anlage dargestellt ist). 

Die o.g. Abschätzungen der Investition von zusätzlichen 40 Mio. €/Jahr stellt eher noch 

eine Unterschätzung der erforderlichen Finanzmittel dar, da die 

bundesländerspezifischen Ziele wichtiger Flächenländer nicht berücksichtigt wurden und 

dort die Durchschnittsprämie über dem Durchschnittssatz von 260 €/ha/Jahr (GAK-Bericht 

2018) liegen dürften. Weiterhin sind in der GAK Berichterstattung 2018 (Flächendaten 2017) 

noch Altverträge mit niedrigeren Prämiensätzen berücksichtigt. 

 

Spezifische Länderziele erhöhen den Förderbedarf 

Zahlreiche auch flächenstarke Bundesländer haben konkrete Öko-Flächenziele beschlossen 

und in Gesetzen verankert. Nach einer Änderung im Bayerischen Naturschutzgesetz ist 

beispielsweise festgeschrieben, dass die Öko-Fläche im Freistaat bis 2025 auf 25 und bis 

2030 auf 30 % wachsen soll – 2030 müssten damit rund 930.000 Hektar ökologisch 

bewirtschaftet werden. In Baden-Württemberg schrieb die Landesregierung das Ziel fest, die 

Öko-Fläche bis 2030 auf 30 bis 40 % zu steigern. In Niedersachen wurde der 

„Niedersächsische Weg“ verabschiedet, der im Naturschutzgesetz die Zielmarke von 

15 Prozent Öko-Fläche bis 2030 verankern soll (von aktuell 4,7 %, dem bundesweit 

niedrigsten Öko-Flächenanteil). 

Aus den zur Zielerreichung benötigten zusätzlichen Öko-Flächen ergeben sich ein 

Investitionsbedarf, der über die o.g. Hochrechnung zum bundesweiten Ziel hinausgehen. 

Der Anlage ist eine Länderübersicht mit den spezifischen Bio-Flächenzielen und den 

notwendigen Flächenzuwächsen zu entnehmen.  

Finanzbedarf Öko-Landbau bis 2027 

Aktuell könnten rund 400 Mio. €/Jahr über die 2. Säule für die flächenbezogene Öko-

Bewirtschaftung (Beibehaltung, Einführung) ausgezahlt werden. Der jährliche Mehrbedarf 

zur Honorierung des Öko-Landbaus liegt unter Berücksichtigung der länderspezifischen 

Ziele bei rund 50 Mio. €/Jahr. Am Ende der Förderperiode 2027 würden rund 350 Mio. € 

mehr im Jahr investiert werden müssen, als 2020 ausgezahlt wurden. 
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Zur Erreichung sowohl des national beschlossenen Bio-Ausbauziels als auch der z.T. 

deutlich ambitionierteren Ziele der Bundesländer ist eine kontinuierliche Erhöhung des 

Umschichtungssatzes (1. zu 2. Säule) um einen Prozentpunkt pro Jahr erforderlich, wenn 

nicht bisher angebotene Fördertatbestände der 2. Säule (AGZ, AUKM) in die 1. Säule 

überführt werden. Nach ersten Schätzungen auf der Basis des Mittelfristigen Finanzrahmens 

von 2021 bis 27 würden mit 1 % gut 48 Mio. € von der 1. in die 2. Säule transferiert. 

Öko-Landbau-Förderung weiterhin in der 2. Säule 

Die Umweltleistungen der Bio-Bewirtschaftung sollten auch künftig über die 2. Säule 

honoriert werden. Für diesen Ansatz sprechen u.a. folgende Argumente: 

 Die ökologische Bewirtschaftung des Gesamtbetriebes ist eine langfristig 

ausgerichtete besonders wirksame Umwelt-Maßnahme. Über die 1. Säule wäre, nach 

aktuellem Stand, nur eine einjährige Verpflichtung zur Bio-Bewirtschaftung möglich. 

Dies kann zu Mitnahmeeffekten führen. Als mehrjährige Maßnahme (bisher 5-jährige 

Verpflichtung) über die 2. Säule ist eine konsequentere und dauerhaftere Umstellung 

der Betriebe gewährleistet, womit der Umweltnutzen gesichert und höher ist. 

 EU, Bund und zahlreiche Bundesländer haben Flächenziele für den Öko-Landbau 

festgelegt. Daher müssen sich auch alle drei Politikebenen an deren Finanzierung 

beteiligen. Der Bund darf nicht aus der finanziellen Verantwortung über die GAK für 

das 20 % Flächenziel entlassen werden. Und auch die Bundesländer müssen an der 

Honorierung des Öko-Landbaus beteiligt werden und so Mitverantwortung für ihre 

spezifischen Flächen- und damit auch Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaziele 

übernehmen. 

 Die Bundesländer können zielgerichtet, entsprechend ihrer speziellen Agrarstruktur 

und Bio-Flächenziele, die Förderung ausrichten: Höhe der Umstellungs- und 

Beibehaltungsprämien, differenzierte Prämien für Acker- und Grünland, spezielle 

Anreize für Sonderkulturen etc. 

 In den Bundesländern müssen in die 2. Säule möglichst viele Eigenmittel investiert 

werden. Gegenüber dem jeweiligen Finanzminister sind für die Förderung des Öko-

Landbaus entsprechend (z.T. ehrgeiziger) landesspezifischer Flächenziele besser 

Gelder zu mobilisieren als für andere Maßnahmen der 2. Säule. 

Kombinationsmöglichkeiten für Öko-Betriebe verbessern 

In zahlreichen Bundesländern ist die Antragsstellung zu bestimmten AUKM oder 

Maßnahmen im Vertragsnaturschutz für Öko-Betriebe aktuell nicht möglich. Über 

sogenannte „Kombinationstabellen“ wird der Ausschluss von Fördermaßnahmen 

vorgegeben, obwohl die Anforderungen der Maßnahmen über die Kriterien der EU-Öko-

Verordnung hinausgehen – und Bio-Betriebe deshalb für weitergehende Standards 

förderfähig (zumindest mit Teilausgleich) sein müssten. Dies betrifft auch GAK-Maßnahmen. 

So sollten z.B. die bisherigen GAK-Grünlandmaßnahmen D 2.0 (reduzierter Viehbesatz, 

Zusatzmodule) und D. 3.0 (Kennarten) auch für Öko-Betriebe mit der Öko-Prämie 

kombinierbar sein. Auch ist vollkommen unverständlich, warum bestimmte Bundesländer 

Öko-Betriebe von spezifischen Biodiversitäts-Maßnahmen im Vertragsnaturschutz oder 

bestimmten Fördermaßnahmen wie vielfältige Kulturen oder Zwischenfrüchte und 

Untersaaten ausschließen.  

Daher müssen sowohl die GAK-Kombinationstabellen als auch die Landesvorgaben zu den 

Kombinationsmöglichkeiten so angepasst werden, dass Öko-Betriebe für alle erbrachten 
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AUKM, die über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgehen, auch honoriert 

werden. Nur so können es sich Bio-Betriebe leisten, diese wirksamen Maßnahmen 

durchzuführen. Und auch nur dann kann die relative Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im 

gesamten Fördergefüge gewährleistet werden, die Voraussetzung zur Erreichung der Bio-

Bundes- und -Landesziele ist. 

Erhöhte, dynamische Mittelumschichtung von der 1. in die 2. Säule 

Hinsichtlich der Umschichtungsmöglichkeiten von Mitteln aus der 1. Säule in die 2. Säule 

besteht angesichts sehr divergierender Vorschläge seitens der Trilog-Verhandlungspartner 

weiter hohe Unklarheit. Eine ambitionierte Umschichtung in die 2. Säule ist zentraler 

Baustein einer erhöhten Umwelteffizienz beim Einsatz der GAP-Mittel. Dies gilt 

insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die 2. Säule im Zuge der Beschlüsse zum 

MFR 2021 – 2027 viel zu gering ausgestattet wurde. Je Prozentpunkt zusätzlicher 

Umschichtung können nach ersten Schätzungen zum MFR 2021 bis 27 gut 48 Mio. € von 

der 1. in die 2. Säule transferiert werden. 

Während die zugewiesenen EU-Mittel der 2. Säule durch den Bund und die Bundesländer 

kofinanziert werden müssen, sind die umgeschichteten Gelder eine 100 %-ige EU-

Förderung und erweitern damit den Gestaltungsspielraum der Länder, ohne ihren Haushalt 

zu belasten. So können (auch in finanzschwachen Bundesländern) die umgeschichteten EU-

Gelder zielgerichtet für die entsprechenden Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaziele für die 

Landwirtschaft eingesetzt werden. Bei einer 30 %-igen Umschichtung würde der 

Gestaltungsspielraum der Bundesländer in Höhe von rund 1,44 Mrd. € erweitert werden. 

Zudem könnten die Umschichtungsgelder zusätzlich durch GAK-Bundes- und Landesmittel 

(freiwillig) aufgestockt werden. So würden insgesamt mehr Finanzmittel für die 

Landwirtschaft zur Erreichung von Umwelt- und Klimazielen mobilisiert werden als bei einer 

Umsetzung über Eco-Schemes in der 1. Säule. 

Um eine für die Landwirtschaft und die Verwaltung kalkulierbare Weiterentwicklung der GAP 

zu ermöglichen, sollte eine stufenweise Erhöhung der Umschichtungsmittel erfolgen. Der 

Vorschlag der EU-Kommission nur einmalig den Umschichtungssatz zu ändern, erschwert 

jedoch die notwendige dynamische Anpassung. Daher müssen sich Bund und Länder bei 

der Festlegung des Umschichtungssatzes von vornherein auf einen jährlich-dynamisch 

ansteigenden Prozentsatz festlegen.  

Einbruch 2023 vermeiden 

Durch Zusatzmittel des Wiederaufbaufonds in die GAP-Übergangsperiode fließen in den 

Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Finanzmittel in die 2. Säule. Mit Beginn der neuen 

Förderperiode im Jahr 2023 werden die ELER-Mittel aufgrund der Kürzung der originären 

ELER-Mittel schlagartig nach Berechnungen des Bundesumweltministeriums um 42 % 

absinken (auf dann 1,09 Mrd. € pro Jahr ): Damit wäre allein zur Aufrechterhaltung des 

Status quo (2020) für das Jahr 2023 eine Umschichtung von 10 % erforderlich. Um den 

Einbruch nach Wegfall der o. g. befristeten zusätzlichen Mittel auszugleichen, wären sogar 

16 % notwendig. Zusätzlich bestehen weitere anwachsende Mittelbedarfe durch die 

ambitionierten Klimaziele und den Anforderungen des Green Deals, durch die auch die 

höheren Investitionen notwendig werden wie etwa in den Öko-Landbau (s.o.). Es ist daher 

ein jährlich ansteigender Umschichtungssatz, wie beschrieben, ab 2023 notwendig. 
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5 Zusammenfassung und Fazit 
Im Zentrum des BÖLW-Konzeptes zur Umsetzung der Grünen Architektur in Deutschland 

steht die wirksame Verzahnung der drei Instrumente Konditionalität, Eco-Schemes und 

AUKM. Bestimmte AUKM-Fördermaßnahmen der GAK (MSL) geben den bisherigen 

nationalen Rahmen vor und werden bei den Vorschlägen zur Umsetzung der Grünen 

Architektur im Nationalen Strategieplan einbezogen. Zusammenfassend ergeben sich 

folgende Kernforderungen: 

- Mit einem gestuften, verbindlichen Umbaufahrplan im Nationalen Strategieplan muss 

die Honorierung freiwilliger Umweltleistungen zum Schwerpunkt der GAP-Umsetzung 

ausgebaut werden. Dafür müssen in der GAP-Förderperiode 2023 bis 2027 die nur 

an die Konditionalität gebundenen Direktzahlungen stufenweise deutlich 

abgeschmolzen werden, sodass bis 2027 70 % der GAP Mittel für freiwillige 

Umweltleistungen der Landwirte über Eco-Schemes (1. Säule) und AUKM (2. Säule) 

zur Verfügung stehen. Dies gelingt durch einen hohen und dynamisch weiter 

ansteigenden Umschichtungssatz von der 1. in die 2. Säule sowie ein 

dynamisch wachsendes Budget für die Eco-Schemes innerhalb der 1. Säule. 

- Die Vorgaben der Konditionalität sind so auszugestalten, dass in den Eco-Schemes 

und den AUKM attraktive und wirksame Maßnahmen angeboten werden können. 

Diese müssen sich insbesondere auf die bewirtschaftete Fläche beziehen (keine 

Schutz- und Schmutzgebietsaufteilung) und so eine breite Umweltwirkung in den 

Bereichen Boden-, Gewässer- und Klimaschutz sowie bei der Steigerung der 

Biodiversität entfalten. Ein weitgehender Grünlandschutz und die Verhinderung 

des Umbruchs zu Ackerland muss über die Konditionalität erreicht werden. 

- Für die künftige Fördersystematik in den Bereichen Ackerland und Grünland werden 

die bisher relevanten Fördermaßnahmen (Hektar, Finanzvolumen) der GAK (MSL) 

zusammen mit den Eco-Schemes betrachtet und neu zugeordnet bzw. leicht 

angepasst (u.a. Vorschläge für modularen Aufbau bestimmter Maßnahmen). Dabei 

stehen Maßnahmenvorschläge im Vordergrund, die Synergien für mehrere 

Umweltziele bzw. die artgerechte Tierhaltung bieten und auch von Öko-Betrieben 

genutzt werden können. Da die Vorschläge aus den bisherigen von der EU-

Kommission genehmigten GAK-Maßnahmen abgeleitet werden, sind die Vorschläge 

in ihrer Ausgestaltung anschlussfähig an die bisherige Förderung im Bereich 

AUKM.  

- Für die Eco-Schemes werden weitere Grundanforderungen vorgeschlagen wie: 

ökologischen Wirksamkeit durch Einzelflächenbezug, Sicherstellung einer 

mehrjährigen Wirksamkeit und die Möglichkeit, Prämienhöhen regional und nach 

Betriebstypen zu differenzieren und so dem Umstand der unterschiedliche 

Opportunitätskosten Rechnung tragen. Die Einführung von Eco-Schemes-Budgets 

für die Bundesländer könnte helfen, mögliche Verteilungskonflikte zwischen den 

Ländern zu entschärfen.  

- Konkret werden für den Bereich Ackerbau zwei breit wirksame Eco-Schemes 

vorgeschlagen, die aus der 2. Säule (GAK) überführt und inhaltlich angepasst 

werden:  

○ Beibehaltung von Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten über den Winter. 

○ Vielfältige Kulturen im Ackerbau mit zwei Modulen: „Paket Fruchtfolge 

Basis“ und „Paket Fruchtfolge Plus“. 
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- Für den Bereich Grünland werden folgende Vorschläge für Eco-Schemes bzw. GAK 

(2. Säule) gemacht:  

 Streichung der GAK-Maßnahme „Betriebszweigbezogene 

Grünlandextensivierung – MSL 4 D 1.0“ und auch kein Angebot als Eco-

Schemes. 

 Als breit wirksame Maßnahme auf Grünland mit positiver Wirkung auf 

Biodiversität und Tierschutz wird ein bundesweites Förderangebot zur 

Weidehaltung mit zwei Modulen vorgeschlagen: 

o Extensive Beweidungsverfahren im Rahmen der Schaf-, Ziegen-, 

Mutterkuh-, Jungtieraufzucht und Freilandgeflügelhaltung. 

o Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung 

(laktierende Tierbestände). 

 Innerhalb der 2. Säule wird eine Empfehlung zur Zusammenführung der 

Fördertatbestände der einzelflächenbezogenen Grünlandextensivierung in einer 

Maßnahme im Modulsystem vorgeschlagen (GAK-MSL-Maßnahmen D 2.0 und 

3.0) 

Vorschläge für weitere Eco-Schemes  

 Einführung eines Eco-Schemes für Natura 2000- und Naturschutzgebiete. 

Damit soll u.a. die konfliktträchtige Diskussion um bewirtschaftete Flächen in 

FFH-Gebieten entspannt werden. 

 Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten wird mit Umweltkriterien 

qualifiziert und in die Eco-Schemes überführt 

- Ein weiter Schwerpunkt des BÖLW-Konzeptes ist die Betrachtung der Förderung des 

Öko-Landbaus im Fördergefüge. Für ein gesichertes Erreichen der nationalen und 

länderspezifischen Ausbauziele für den Ökolandbau ist es von elementarer 

Bedeutung, in der neuen Förderarchitektur die höhere Attraktivität der Öko-

Landbauförderung im Vergleich zur Kombination einzelner Eco-Schemes und 

AUKM zu gewährleisten (Spreizung und Vorzüglichkeit). Die relative 

Vorzüglichkeit des Öko-Landbaus im Fördergefüge wird sichergestellt durch: 

 alle Eco-Schemes müssen mit der Förderung des Öko-Landbaus (Beibehaltung, 

Einführung) kombinierbar sein. 

 die GAK-Kombinationstabelle zu AUKM, als auch die Landesvorgaben mit ihren 

spezifischen Kombinationsmöglichkeiten müssen so angepasst werden, dass alle 

AUKM/VNS, die über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgehen, für 

Öko-Betriebe auch aufsattelbar/ kombinierbar sind. 

 Öko-Betriebe unterliegen zukünftig nach bisherigem Planungsstand vollständig 

der Konditionalität. Bisher waren sie von den Greening-Auflagen über „green by 

definition“ befreit. Hinsichtlich GLÖZ 9 wird für gesamtumgestellte Öko-Betriebe 

ein Anrechnungsfaktor vorgeschlagen. 

- Der BÖLW spricht sich dafür aus, die Förderung des Öko-Landbaus (Beibehaltung, 

Einführung) weiterhin über die 2. Säule zu honorieren. Die zusätzlichen 

Finanzierungsbedarfe der Öko-Flächenprämie sind entsprechend der spezifischen 

Flächenziele (EU, National, Bundesländer) auszurichten. Allein dafür ist eine 

jährliche zusätzliche Umschichtung von 1 % der 1. Säule-Mittel in die 2. Säule 

vorzunehmen.  
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- Der Ausbau der AUKM/Öko-Förderung über die 2. Säule ist durch eine deutliche 

Erhöhung des Umschichtungssatzes von der 1. in die 2. Säule sicherzustellen. 

Der Wegfall von Zusatzmitteln des Wiederaufbaufonds in die GAP-

Übergangsperiode 2021 und 2022 muss ab 2023 mit einem Umschichtungssatz von 

16 % kompensiert werden. Zusatzbedarfe für den Ausbau des Ökolandbaus (s.o.), 

von AUKM und VNS sind zusätzlich einzuplanen.  

 

6  Referenzen 
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production 

Hausmann et al. (2020): Towards a standardized quantitative and qualitative insect 
monitoring scheme, Ecology and Evolution, DOI: 10.1002/ece3.6166 

 

  

https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Pflanze/190121_Th%C3%BCnen-Report_65_final.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax0121
https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax0121
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7 Anlagen 
7.1  Finanzbedarf zum Ausbau des Öko-Landbaus  

Grundlage für die Ermittlung des zusätzlichen Finanzbedarfs zur Ausdehnung des 

Ökolandbaus sind die über die GAK 2018 gemeldeten Öko-Flächen der Bundesländer mit 

den unterschiedlichen Prämienhöhen für die Beibehaltungs- und Umstellungsförderung der 

vier Nutzungen: Ackerland, Grünland, Gemüse, Dauerkulturen. 

 

Öko-Förderung gemäß GAK-Berichterstattung 2018 

  Geförderte 
Fläche 

GAK 
(Bund und 
Land) 

Mit GAK 
verbunde
ne EU-
Mittel 

Zusätzliche 
nationale und 
EU-Mittel 

Öffentliche 
Gesamt- 
Ausgaben (EU, 
Bund, Länder) 

Durchschnitts- 
förderung der 
geförter Fläche 

ha Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/ha 

BW 156.202 12,9 15,8 5,9 34,7 222 

BY 279.698 45,9 42,0 0,0 87,9 314 

BB 128.443 6,9 20,8 0,0 27,7 216 

HE1 90.000 5,1 15,3 0,0 20,4 226 

MV 122.244 6,4 19,3 0,0 25,8 211 

NW 61.704 10,1 8,3 0,5 18,9 306 

NI 68.588 0,8 2,4 19,6 22,8 332 

RP 65.687 9,2 8,2 0,0 17,3 264 

SL 11.320 1,2 1,2 0,0 2,3 206 

SN 52.333 3,7 11,2 0,0 14,9 285 

ST 53.947 3,1 9,4 0,0 12,5 233 

SH 31.384 1,8 5,5 0,0 7,3 234 

TH 30.649 1,6 4,8 0,0 6,5 211 

Gesamt2 1.152.199 109 164 26 300 260 

Zusammenstellung auf der Grundlage der BMEL-Berichterstattung zum GAK-Vollzug 2018 
1geförderte Fläche von Hessen wurde geschätzt, 2inkl. Stadtstaaten. 

 

Danach wurden von EU, Bund und Ländern über die GAK zusammen rund 300 Mio. € für 

die Förderung des ökologischen Landbaus (Beibehaltung, Einführung) verausgabt auf 

1,15 Mio. ha. Daraus ergibt sich eine bundesweite Durchschnittsförderung von rund 

260 €/ha je geförderter Öko-Fläche. 

Die GAK-Berichterstattung 2018 erfasste geförderte Öko-Fläche von rund 1.15 Mio. ha 

berücksichtigt nur die über die GAK geförderten Fläche und unterscheidet sich vom offiziell 

ausgewiesenen Flächenumfang (auf Grundlage der Öko-Kontrollen) der ökologisch 

bewirtschafteten Fläche zum 31.12.2018 um 346.0000 ha. Die gesamte Förderfläche für 

einige Bundesländer ist in der GAK-Berichterstattung 2018 somit nicht vollständig 
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ausgewiesen. Zudem ergibt sich die Differenz vor allem aus dem Umstand, dass das Jahr 

der Zertifizierung nicht mit dem Auszahlungsjahr identisch ist. Hier kommt es in den 

Bundesländern zu deutlichen Verzögerungen. Ferner sind wenige ökologisch 

bewirtschafteten Flächen von der Öko-Förderung ausgeschlossen, die das Förderkriterium 

“Gesamtbetriebsumstellung” nicht erfüllen oder für die keine Förderung beantragt wurde. 

Die Fortschreibung einer bundeseinheitlichen Durchschnittsförderung bis 2030 auf der 

Grundlage des GAK-Referenzjahres 2018 impliziert, dass die aktuellen Fördersätze, der 

relative Anteil der Flächennutzung (Ackerland, Grünland, Gemüse- und Dauerkulturen) und 

die regionalen Unterschiede in der Ausbreitung des ökologischen Landbaus konstant 

bleiben. 

Wenn die Fläche bis 2030 auf 3,3 Mio. ha steigen würde (entspricht Öko-Flächenanteil von 

20 % an der Landwirtschaftsfläche gesamt), ergäbe dies im Zieljahr bei einer fortgesetzt 

konstanten Durchschnittsförderung von 260 €/ha einen Mittelbedarf in Höhe 858 Mio. €. 

Diese Summe setzt voraus, dass für alle Öko-Flächen eine Förderung beantragt wird. Der 

jährliche Zusatzbedarf für die Öko-Prämie beträgt 40 Mio. €/ha. 

Wenn für die Fortschreibung anstelle der Durchschnittsförderung in Höhe von 260 €/ha eine 

Erhöhung der Durchschnittsprämie um 15 % auf 300 €/ha herangezogen wird, ergibt dies 

einen jährlichen Mittelbedarf in Höhe von 990 Mio. € im Jahr 2030. Der jährliche 

Zusatzbedarf für die Öko-Prämie beträgt dann 43 Mio. €/ha. 

Bei Umsetzung des EU-Ziels von 25 % Ökofläche bis 2030 ergibt sich ein zusätzlicher 

Investitionsbedarf von 60 bzw. 69 Mio. €/Jahr (260 €/ha bzw. 300 €/ha Öko-Prämie). 

  

Finanzbedarf der Öko-Flächenförderung bis 2030 

 20 % Ziel bei 

260 €/ha 

20 % Ziel bei 

300 €/ha 

25 % Ziel bei 

260 €/ha 

25 % Ziel bei 

300 €/ha 

Flächenziel in Mio. ha 3,3 3,3 4,2 4,2 

Finanzbedarf in Mio. € 

gesamt 

858 990 1.080 1.240 

Jährlicher Flächen-

zuwachs in ha ab 2020 

156.000 156.000 232.000 232.000 

zusätzlicher Jährlicher 

Investitionsbedarf in 

Mio. € 

40 43 60 69 

  

Finanzbedarf des Kontrollkostenzuschusses 

Die Unterstützung der Landwirte bei den Kontrollkosten beträgt i.R. der GAK-Förderung 60 

Euro/ha, maximal 600 Euro je Betrieb. Damit können die ersten zehn Hektar eines Betriebes 

gefördert werden. Nur bei Betrieben unter zehn Hektar werden weniger als 600 Euro 

ausbezahlt. Bei der Annahme, dass von 34.110 Erzeugerbetrieben (Stand 31.12.2019) 

30.000 Betriebe einen Kontrollkostenzuschuss von 600 €/Betrieb erhalten, ergäbe sich 2019 

eine Gesamtsumme von jährlich 18 Mio. €. Mit einer Verdopplung der Betriebszahl bis 2030 

würde ein Jahresbetrag von 36 Mio. € anfallen. 
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7.2 Länderziele beim Ausbau des  
Öko-Landbaus  

 

 
Quelle: bioland-Fachmagazin Ausgabe 12/2020 



 

 
 
 
 
 

Stellungnahme zu den Gesetzesvorschlägen des BMEL zur 
nationalen Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

 
Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) ist zentral, um 
den notwendigen Umbau der Landwirtschaft zu gestalten. Die GAP entscheidet maßgeblich 
darüber, welche Landwirtschaft sich in Deutschland und Europa lohnt. Klimaerhitzung, 
Zerstörung der Artenvielfalt, zu viel Nitrat und Pestizide in Gewässern sowie dem Verlust von 
unzähligen Höfen muss die künftige GAP engagiert entgegenwirken. Sie muss besonders 
den Bäuerinnen und Bauern Perspektiven und Planungssicherheit geben, die freiwillig in die 
Erbringung von besonderen Umweltleistungen – und damit Gemeinwohlleistungen – 
investieren wollen. Mit der neuen GAP haben die EU-Mitgliedsstaaten weit höhere 
Gestaltungsspielräume als bisher.  
Diese Gestaltungsmöglichkeiten werden von den Gesetzentwürfen nur unzureichend 
aufgegriffen. Damit werden wesentliche Chancen der GAP liegen gelassen, die 
Landwirtschaft hin zu gesellschaftlich akzeptierten Formen zu entwickeln. Die Ziele Europas 
aus dem ‚Green Deal‘ und der ‚Farm to Fork-Strategie‘ bis 2030 den Einsatz von Pestiziden 
um 25 % zu reduzieren, den Ökologischen Landbau auf 25 % auszubauen, 
Stickstoffüberschüsse zu mindern, werden so nicht zu erreichen sein.  
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 25 % Öko-Landbau zu erreichen 
und damit zehntausenden, heute konventionell wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern, 
eine neue Perspektive zu geben. Mit den vorgelegten Entwürfen ist dieses Ziel nicht zu 
erreichen, da die Honorierung von Umweltleistungen der Bio-Bewirtschaftung über die 
gesamte Förderperiode hinweg nicht gegeben ist.  
Mit den Entwürfen werden Bio-Betriebe schlechter gestellt, da sie künftig von der 
Konditionalität betroffen sein werden, wobei ihre Umweltleistungen auf der bewirtschafteten 
Fläche nur unzureichend berücksichtigt sind. Bio-Betriebe werden gemäß den Entwürfen mit 
verminderter Honorierung konfrontiert sein.  
Der BÖLW begrüßt die Fortführung der Öko-Förderung über die 2. Säule. Elementar wichtig 
ist allerdings, dass Bio-Betriebe diese Förderung mit anderen Förderinstrumenten in 1. und 
2. Säule kombinieren können.  
Der BÖLW nimmt zu folgenden Gesetzentwürfen Stellung:  

1. GAP-Direktzahlungen-Gesetz – GAPDZG. 
2. GAP-Konditionalitäten-Gesetz – GAPKondG 

Die gewährte Bearbeitungsfrist von faktisch 2,5 Werktagen sind der Sache nicht 
angemessen und erwecken den Eindruck, dass eine Beteiligung nur ‚der Form halber‘ 
erfolgen soll. Dazu kommt, dass die gesetzlichen Vorgaben zur künftigen GAP weiterhin auf 
europäischer Ebene beraten werden. Damit stehen die Grundlagen für die nationale 
Ausgestaltung der GAP noch nicht fest.  
  



GAP-Direktzahlungen-Gesetz – GAPDZG 

 
Umschichtung von der 1. in die 2. Säule 

Eine ambitionierte Umschichtung von der 1. in die 2. Säule ist zentraler Baustein einer 
erhöhten Umweltwirksamkeit beim Einsatz der GAP-Mittel. Wichtig ist, dass umgeschichtete 
Gelder in vollem Umfang der Landwirtschaft zur Verfügung stehen müssen. So stehen die 
Mittel für stärker zielorientierte Programme zur Verfügung.   
Die Bedarfe in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Ausbau des Ökolandbaus sowie 
Entwicklung der Natura-2000-Gebiete erfordern deutlich erhöhte, dynamisch ansteigende 
Umschichtungsmittel. Eine fester Umschichtungsssatz von 8 % für den Zeitraum 2023 bis 
2027 ist absolut ungenügend, um diese Bedarfe zu decken. Dies gilt insbesondere auch vor 
dem Hintergrund, dass die 2. Säule im Zuge der Beschlüsse zum MFR 2021 – 2027 viel zu 
gering ausgestattet wurde. Daher schlagen wir folgende Änderung vor:  
Vorschlag zur Änderung von § 3 „Übertragung von Mitteln“:  
(1) Von der in der zukünftigen Unionsregelung für Deutschland anfänglich festgesetzten 
Mittelzuweisung für Direktzahlungen für die Kalenderjahre 2023 bis 2026 werden auf die im 
Recht der Europäischen Union für Deutschland festgesetzte Zuweisung aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die 
Haushaltsjahre 2024 bis 2027 folgende Anteile übertragen: 

16,0 Prozent im Kalenderjahr 2023, 

18,0 Prozent im Kalenderjahr 2024, 

20,0 Prozent im Kalenderjahr 2025, 

22,0 Prozent im Kalenderjahr 2026. 

(2) Wenn in der zukünftigen Unionsregelung eine Übertragung von Mitteln aus der für 
Deutschland festgesetzten Zuweisung für Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2027 
ermöglicht wird, wird diese bei 24 Prozent liegen. 

Begründung: 
Durch Zusatzmittel des Wiederaufbaufonds in die GAP-Übergangsperiode fließen in den 
Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Finanzmittel in die 2. Säule. Mit Beginn der neuen 
Förderperiode im Jahr 2023 werden die ELER-Mittel aufgrund der Kürzung der originären 
ELER-Mittel schlagartig nach Berechnungen des Bundesumweltministeriums um 42 % 
absinken (auf dann 1,09 Mrd. € pro Jahr). Damit wäre allein zur Aufrechterhaltung des Status 
quo (2020) für das Jahr 2023 eine Umschichtung von 10 Prozent erforderlich. Um den 
Einbruch nach Wegfall der o. g. befristeten zusätzlichen Mittel und der Fortsetzung der 
entsprechenden Förderangebote auszugleichen, wären sogar 16 Prozent notwendig. Daher 
schlagen wir für das Kalenderjahr 2023 einen Umschichtungssatz von 16 Prozent vor. 
Zusätzlich bestehen in der Förderperiode weitere anwachsende Mittelbedarfe durch die 
ambitionierten Klimaziele und den Anforderungen des Green Deals, durch die Umsetzung 
der Anforderungen an Natura 2000 Gebiete, den Ausbau des Ökolandbaus entsprechend 
der Flächenziele von EU, Bund und Bundesländern. Es ist daher für die Kalenderjahre 2026 
bis 2027 ein jährlich ansteigender Umschichtungssatz von jeweils 2 Prozent notwendig. 
 
Kontinuierlich steigender Finanzbedarf für den Ökolandbau bis 2027 

Auch zukünftig wird die Förderung des Ökolandbaus (Einführung, Beibehaltung) in der 
2. Säule verankert. Das ist sinnvoll, da er nachgewiesenermaßeni eine besonders wirksame 
und langfristig wirkende Agrarumweltmaßnahme ist. Der jährliche Mehrbedarf zur 
Honorierung des Öko-Landbaus entsprechend der Flächenziele des Bundes (20 Prozent 
Öko-Fläche bis 2030) und der z.T. deutlich darüber liegenden länderspezifischen Ziele liegt 



bei rund 50 Mio. €/Jahr. Am Ende der Förderperiode 2027 würden so rund 350 Mio. € mehr 
im Jahr investiert werden müssen, als 2020 ausgezahlt wurden. Eine ausführliche Herleitung 
der Finanzbedarfe ist im Anhang der Anlage Papier: „BÖLW-Position zur Reform der EU-
Agrarpolitik - Umsetzung der Grünen Architektur in Deutschland“ zu finden. 
Für weitere Bedarfe in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz (u.a. Umsetzung WRRL) 
und zur Entwicklung der Natura-2000 Gebiete sollte jährlich ein weiteres Prozent 
umgeschichtet werden. 
 
§ 9 Umverteilungseinkommensstützung  
Der BÖLW begrüßt grundsätzlich die Stärkung der Umverteilung zugunsten von Betrieben mit 
geringerer Flächenausstattung.  
 
Eco-Schemes 

Vorbemerkung zu den Eco-Schemes: Der Gesetzestext übersetzt „Eco-Schemes“ mit 
„Ökoregelungen“. Die Begriffe „Bio“ und „Öko“ sind für den Bereich der Lebensmittel über 
das Bio-Recht definiert. Es würde zur begrifflichen Klarheit beitragen, wenn Ecoschemes mit 
„Umweltregelungen“ übersetzt würde.     
 
Die „Ökoregelungen“ bieten landwirtschaftlichen Betrieben einen Anreiz, niedrigschwellig 
ihren Betrieb hin zu mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln.  
Vorschlag zu Änderung von § 19 Ökoregelungen:  
Ein Betriebsinhaber erhält jährlich auf Antrag eine Unterstützung für die von ihm 
eingehaltenen Regelungen für ein- oder mehrjährige Klima- und Umweltmaßnahmen. 

Begründung 
Es ist wichtig, dass die Landwirte die Mittel jährlich ausbezahlt bekommen. Darüber hinaus 
sollten sämtliche EU-rechtlich gegebenen Handlungsspielräume genutzt werden, um 
mehrjährige Maßnahmen implementieren zu können, da einjährige Maßnahmen meist eine 
deutlich geringere Umweltwirkung haben als mehrjährige Maßnahmen.  
 
Vorschlag zur Änderung von § 20 Mittel für Ökoregelungen: 
(1) Die indikativen Mittel für die Ökoregelungen für jedes der Jahre 2023 und 2024, 
sowie die Mittel für die Öko-Regelungen für jedes der Jahre 2025 bis 2027, sind jeweils der 
Betrag, der 115 Prozentii des Betrags entspricht, der nach der zukünftigen Unionsregelung 
der Festsetzung der Zuweisung von Mitteln für Ökoregelungen zugrunde zu legen ist. In den 
Jahren 2025, 2026 und 2027 wird der Prozentsatz jährlich um jeweils 4 Prozent erhöht. 

Begründung: 
Verbindliche nationale und EU-Umweltziele, die Erreichung der Ziele des europäischen ‚Green 
Deals‘ mit der ‚Farm to Fork-Strategie‘ und der ‚Biodiversitätsstrategie‘ erfordern einen hohen 
Einstiegswert sowie einen erhöhten und dynamisch ansteigenden Einsatz von Finanzmitteln 
für den Umwelt- und Klimaschutz. Der Mindest-Anteil der „Ökoregelungen“ an den 
Direktzahlungen wird erst nach Abschluss des Trilogs feststehen – daran muss sich der 
Einstiegswert orientieren. 
 
Weiterhin sollte beachtet werden:  
Da es in den Bundesländern wegen der unterschiedlichen Agrarstrukturen zu 
unterschiedlichen Nachfragen nach den Öko-Regelungen kommen wird, kann dies zu einer 



deutlichen Mittelumverteilung zwischen den Bundesländern führen Vor diesem Hintergrund 
sollten für die Bundesländer feste Budgets für die Ökoregelungen eingeführt werden. Nicht 
verausgabte Mittel der Ökoregelungen sollten zur Stärkung von Maßnahmen in der 2. Säule 
umgeschichtet werden.  
Bisher werden sechs Ökoregelungen benannt. Über eine Rechtsverordnung sollen weitere 
Maßnahmen hinzukommen. Auch deshalb ist es notwendig, das Budget für die Eco-
Schemes in den Jahren 2025 bis 2027 kontinuierlich zu erhöhen. Da die geplanten Eco-
Schemens-Maßnahmen nicht vollständig vorliegen, kann dazu auch nicht abschließend 
Stellung genommen werden.  
 
 

Vorschlag zu § 21 Festlegungen der Öko-Regelungen  
(1) Als Öko-Regelungen sind mindestens vorgesehen:  

… 

2. eine qualitative Aufwertung von Flächen nach Nummer 1 mit ein- oder mehrjährigen Blüh- 
oder Altgrasstreifen oder -inseln, auf denen keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden; 
… 

Begründung 
Blühstreifen können die Artenvielfalt fördern. Damit dies geschieht, müssen Blühstreifen 
Brücken zu anderen Lebensräumen darstellen und auf den Blühstreifen sollten keine Pestizide 
verwendet werden dürfen. Auch Blühstreifen haben mehrjährig eine größere Wirkung.  
 
Vorschlag zu § 21 Festlegungen der Öko-Regelungen  
(1) Als Öko-Regelungen sind mindestens vorgesehen:  

… 

3. ein Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau, also eine mehrgliedrige Fruchtfolge auf der 
gesamten Ackerfläche einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil 
von zehn Prozent, … 

Begründung 

Die Maßnahme „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ (fünf Hauptfruchtarten davon eine 
Leguminose) wird aktuell über die GAK gefördert. Die Maßnahme ist mit der Förderung des 
Öko-Landbau kombinierbar und wird so auch in den meisten Bundesländern angeboten. Eine 
Förderung über die Ökoregelungen sollte unbedingt auf die Vorgaben des GLÖZ 8 aufbauen. 
Wir schlagen daher statt nur einer Fruchtfolgeförderung eine Kombination aus zwei 
Fruchtfolgepaketen vor.  
Paket „Fruchtfolge Basis“: Anbau von jährlich mindestens vier verschiedenen Hauptfruchtarten 
in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des Betriebes. Leguminosen‐
Anbau auf mindestens 5 bis 7 Prozent (Höhe des Prozentsatzes hängt von Gestaltung GLÖZ 
8 ab) der Ackerfläche (Definition Leguminosen nach bestehender GAK). 
Paket „Fruchtfolge Plus“: Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten 
in Kombination mit Leguminosen auf der gesamten Ackerfläche des Betriebes. Leguminosen-
Anbau auf mindestens 10 bis 15 Prozent (Höhe des Prozentsatzes hängt von Gestaltung 
GLÖZ 8 ab) und maximal auf 30 Prozent der Ackerfläche. 
Vorschlag zu § 21 Festlegungen der Öko-Regelungen  
(1) Als Öko-Regelungen sind mindestens vorgesehen:  

4. Streichung der Extensivierung von Dauergrünland, 



Begründung: Aus anderen Zusammenhängen (u.a. Vorträgen BMEL) ist bekannt, dass mit 

dieser Ökoregelung die Überführung der GAK MSL Maßnahme D 1.0 

„Betriebszweigbezogene Grünlandextensivierung“ von der 2. in die 1. Säule gemeint ist. 

Gefördert wird die extensive Nutzung des gesamten Dauergrünlandes eines Betriebes, der 

nicht mehr als 1,4 Raufutter fressende Großvieheinheiten (RGV) je Hektar 

Dauergrünlandfläche hält. Der Mindestbesatz darf 0,3 RGV je Hektar Dauergrünland nicht 

unterschreiten. Zudem darf kein mineralischer N-Dünger eingesetzt werden. 

Der BÖLW fordert die Streichung dieser Maßnahme als Ökoregelung und zusätzlich die 

Streichung als GAK-Maßnahme mit folgender Begründung: 

Diese GAK MSL Maßnahme D 1.0 „Betriebszweigbezogene Grünlandextensivierung“ weist 

aufgrund der geringen Anforderungen der Förderkriterien kaum Effekte für die Biodiversität 

und hohe Mitnahmeeffekte mit geringer positiver Umweltwirkung (Einkommenseffekt) auf. 

Daher bieten die meisten Bundesländer diese GAK-Maßnahme in der 2. Säule nicht mehr 

an. 

Attraktive Förderangebote und -prämien (insb. BY, BW, HE) vermindern den Anreiz, 

geeignete Grünlandflächen in effiziente Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes bzw. in die 

GAK-Maßnahme D 3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch 

wertvoller Grünlandvegetation mit Kennarten“ bzw. die Aufsattelungsmodule von D 2.0 

einzubringen. Ein Blick in die GAK-Auswertung 2018 und 2019 belegt dies. 

Die z.T. hohen Prämiensätze (z.T. auf dem Niveau der Öko-Förderung bzw. mit nur geringen 

Abständen zur Öko-Förderung) behindern die Bereitschaft von Grünlandbetrieben auf 

Ökolandbau umzustellen. 

Doppelförderung innerhalb der Öko-Regelungen vermeiden: Mit dem Angebot der 

„Betriebszweigbezogenen Grünlandextensivierung“ und der Förderung extensiver 

Weidehaltung (siehe 5.) kommt es zu einer klassischen Doppelförderung, da die gleichen 

Betriebstypen (extensive Tierhaltung mit Rauhfutterverwertern mit Viehbesatz von 0,3 bis 1,4 

RGV/ha) Zielgruppe beider Maßnahmenangebote wäre. So würden zwei breit nutzbare 

Grünlandmaßnahmen mit hohem Mittelabfluss in Eco-Schemes parallel angeboten.  

Konsequenz bei Einführung als Eco-Schemes: Diese bereits von vielen Bundesländer in der 

2. Säule aufgrund hoher Mitnahmeeffekte nicht mehr angebotene GAK-Maßnahme würde 

als Eco-Schemes flächendeckend in allen Bundesländern wieder angeboten. Es würde zu 

einem sehr hohen Finanzmittelabfluss ohne entsprechende Umweltwirkung kommen – so 

fehlen bei geplanter knapper Mittelausstattung Gelder für wirksame Umweltmaßnahmen 

innerhalb der 1. Säule.  

Alternativangebot unter 4. „Extensivierung von Dauergrünland“: Statt der 

„Betriebszweigbezogenen Grünlandextensivierung“ könnte die bisherige GAK Maßnahme 

MSL D3.0 „Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation (mind. vier Kennarten)“ angeboten werden.  

 
Vorschlag zu § 21 Festlegungen der Öko-Regelungen  
(1) Als Öko-Regelungen sind mindestens vorgesehen:  

… 

5. eine extensive Beweidung von einem Mindestanteil des betrieblichen Dauergrünlands mit 
Schafen, Ziegen oder Mutterkühen,  



Begründung: 
Den Ansatz eine extensive Beweidungsprämie über die Ökoregelungen anzubieten, begrüßen 
wir ausdrücklich. Auch hierfür regen wir an, Modulsysteme anzubieten. So könnten für die 
Weidehaltung folgende Module angeboten werden.  
1. Extensive Beweidungsverfahren im Rahmen der Schaf-, Ziegen-, Mutterkuh-, 
Jungtieraufzucht und Freilandgeflügelhaltung.  
2. Weidehaltung in der Milchvieh-, Milchschaf- und Milchziegenhaltung (laktierende 
Tierbestände).  
Prämienbezug bei beiden Modulen ist die beweidete Fläche (Vollweide, Mähweide mit 
substanziellen Weideanteil).  
Kriterien für Modul 1:  
● Mindest- und maximaler Viehbesatz: 0,3 bis 1,4 RGV/ha Grünland bzw. beweidete 
Hauptfutterfläche (bei Kombination mit der einzelflächenbezogenen GAK-
Grünlandextensivierung ist dieser Prämienbestandteil rauszurechnen).  
● Mindestweidefläche/Grünland im Gesamtbetrieb: 30 bis 50 Prozent des gesamten 
Grünlandes müssen beweidet werden (Vollweide oder Mähweide mit substanziellen 
Weideanteil). Damit soll sichergestellt werden, dass ein Mindestanteil des Grünlands auch 
beweidet wird. Ausnahme: Wassergeflügel.  
Kriterien für Modul 2:  
● Maximaler Viehbesatz von 2 RGV/ha Grünland.  
● Mindestweidedauer vier Monate (durchgängig 120 Tage bei täglicher Weidenutzung von 
mindestens sechs Stunden). 
● Mindestweidefläche/RGV: 0,07 ha/GV und Weidemonat (analog zum bayerischem 
Weideprogramm). 
 
Streichung des § 28 Verordnungsermächtigungen (2) 

Mit § 28 Verordnungsermächtigungen (2) wird der Gesamtansatz geschwächt, mehr Mittel für 
den Umwelt- und Klimaschutz bereit zu stellen. Damit würde das neue Instrument der Eco-
Schemes von Beginn an deutlich geschwächt. Daher muss diese Ermächtigung zur 
Regelung im Verordnungswege ersatzlos gestrichen werden 
 

GAP-Konditionalitäten-Gesetz – GAPKondG 

Vorschlag zur Änderung von §1: Mindestanteil Ackerland an nichtproduktiven Flächen 

Der Begünstigte ist verpflichtet, 3 Prozent seiner Ackerflächen als nichtproduktive Fläche oder 
als Landschaftselemente vorzuhalten, außer wenn der Gesamtbetrieb nach EU-Verordnung 
2018/848 zertifiziert ist, dann sinkt die Verpflichtung auf 1 Prozent. 

Begründung 

Mit Blick auf die Ursachen von Düngerausträgen und Artenzerstörung muss – statt pauschal 
darauf zu setzen, Flächen grundsätzlich aus der Produktion zu nehmen – ein differenzierter 
Ansatz greifen: Der Öko-Landbau setzt von jeher auf Ökosystem-Leistungen auf der gesamten 
Fläche. Würden Bio-Betriebe mit ihrer extensiveren Wirtschaftsweise zusätzlich nach GLÖZ 9 
„nichtproduktive Flächen“ schaffen müssen, so wäre das nicht am Verursacherprinzip 
orientiert. Sie würden wie Betriebe behandelt, die intensiv auf chemisch-synthetische 
Pestizide, enge Fruchtfolgen und hohe Stickstoffüberschüsse setzen. Während die 
Studienlage zum Schutz der Biodiversität durch die Bio-Bewirtschaftung eindeutig ist, ist dies 
für Blühstreifen im Zusammenhang mit einer intensiven Bewirtschaftung inklusive dem Einsatz 



chemisch- synthetischer Pestizide wissenschaftlich umstritten. Blühstreifen können beim 
Insektizid-Einsatz auf benachbarten Flächen zur Todesfalle für Insekten werden. Die 
Vorleistungen des Öko-Landbaus im Rahmen der Konditionalität sollten anerkannt und eine 
Benachteiligung gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise vermieden werden.  
 
Berlin, 11.03.2021  
 

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Marienstr. 19-20, 10117 Berlin 

Tel. 030.28482300   Fax 030.28482309   info@boelw.de   www.boelw.de 

 

 

 

 
i https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf 
ii Auch hier gilt: Für den Einstiegswert sind die Ergebnisse der Trilogverhandlungen zur GAP und die 
dortigen Festlegungen nationaler Spielräume abzuwarten 
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Deutscher   
Grünlandverband e.V. 

 
 

Stellungnahme zum Referentenentwurf  
GAP-Direktzahlungen-Gesetz (GAPDZG) 

 
Die Existenzsicherung der Grünlandwirtschaft und der damit sehr eng verbundenen 
Nutztierhaltung (Raufutterfresser) ist mit die größte Herausforderung für die künftige 
Agrar- und Umweltpolitik. Sie besteht in der Erhaltung und Nutzung des noch vorhan-
denen Dauergrünlandes sowie der nachhaltigen Sicherung seiner Multifunktionalität. 
Die Direktzahlungen sind eine Grundvoraussetzung für die nachhaltige, nach den 
weltweit höchsten Standards betriebene, flächendeckende Landbewirtschaftung in 
Deutschland und für die Honorierung der damit erbrachten ökologischen und sozia-
len gesellschaftlichen Basis- bzw. Gemeinwohlleistungen. Eine Minderung der Direkt-
zahlungen wirkt sich somit direkt einkommenswirksam aus und sollte daher vermie-
den werden. 
Unsere Position zum Entwurf: 
§1 bis §3: keine Position 
§4 Kürzung der Einkommensgrundstützung: 

(1) Die vorgeschlagene Kürzung führt zu einer weiteren Schwächung der Grün-
landbetriebe. Vor allem Mutterkuh- und Schafhaltende Betriebe erzielen mit 
ihrer Art der Bewirtschaftung schon jetzt kaum eine Wertschöpfung, erfüllen 
aber bereits die gesellschaftlich gewünschten Leistungen. Mit dieser Rege-
lung würden zudem besonders die historisch gewachsenen Strukturen in Ost-
deutschland benachteiligt, obwohl hier überwiegend nur Sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze vorhanden sind. Eine Benachteiligung der ostdeut-
schen Grünlandbetriebe wird zu Flächen- und Betriebsaufgaben führen und 
daher abgelehnt. 

(2) In etablierten Betriebs-/ Unternehmensstrukturen die einzelnen Betriebe nicht 
separat zu bewerten ist eine Benachteiligung, die nicht akzeptabel ist. Jeder 
bewirtschaftete Hektar muss gleichberechtigt förderfähig bleiben. 

(3) und (4) Zustimmung 
(5) keine Position 

§5 Wir begrüßen die Abschaffung der Zahlungsansprüche. 
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§6, §7, §8 Einkommensgrundstützung: Die ungefähre Höhe der Einkommensgrund-
stützung sollte für die Betriebe ein planbares Instrument sein und daher bereits in 
2023 auch für die Folgejahre bekannt gegeben werden. 

§9 Umverteilungseinkommensstützung: 
(1) und (2) Bei den Direktzahlungen sollten Klein- und Nebenerwerbsbetriebe 

weiterhin qualifiziert gefördert werden ohne große Betriebe zu benachteiligen. 
Die Umverteilung zugunsten von Betrieben bis 300 ha förderfähige Fläche 
führt zu einer weiteren wirtschaftlichen Schwächung der Grünlandbetriebe mit 
mehr als 300 ha LF, insbesondere in Ostdeutschland. Diese Betriebe erbrin-
gen ökologische Leistungen in einem besonders hohen flächenrelevanten 
Ausmaß. Die 300 ha-Grenze wird für Grünlandbetriebe abgelehnt. 

(3) Die Benachteiligung der einzelnen Betriebsinhaber bei verbundenen Unter-
nehmen ist nicht akzeptabel. 

(4) Zustimmung 
§10 Indikative Mittelzuweisung: 

(1)  Die Erhöhung des Zuschlages für die ersten Hektare schwächt wiederum die 
Grünlandbetriebe mit mehr als 300 ha LF, insbesondere in Ostdeutschland, 
und sollte daher möglichst geringgehalten werden. Ein moderater Zuschlag 
für die ersten Hektare bis zur durchschnittlichen Betriebsgröße ist geeignet, 
die unterschiedlichen Strukturen der Betriebe zu berücksichtigen    

(2) und (3) keine Position 
§11 und §12 Einheitsbeträge: keine Anmerkungen 
§13 bis §18 Junglandwirte: Zustimmung, weil dem Problem der Hofnachfolge be-

gegnet werden muss. 
§19 und §20 Öko-Regelungen: keine Anmerkungen 
§21 Festlegung von Öko-Regelungen  

(1) Die Regelungen 1. bis 3. leisten einen Grundbeitrag zur Erhaltung und Ent-
wicklung der Agrobiodiversität. Die Extensivierung von Dauergrünland (4. Re-
gelung) ist eine seit den 1990er Jahren in den Bundesländern etablierte Agra-
rumweltmaßnahme der 2. Säule mit 5jähriger Laufzeit und nachgewiesener 
Umweltwirkung. Sie gehört nicht in die eco-schemes. Die faire Honorierung 
der erbrachten ökologischen Leistungen/ des entgangenen Nutzens wird mit 
dem zu erwartenden Betrag nicht annähernd möglich sein. 
Die Regelung 5. „Extensive Beweidung mit Schafen, Ziegen oder Mutterkü-
hen“ gehört zu den aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollsten AUKM, die 
möglichst über mehrere Förderperioden angeboten werden sollten. Sie ist als 
einjährige Maßnahme völlig ungeeignet und die erforderliche Beihilfe kann 
über eco-schemes nach den uns aktuell vorliegenden Dokumenten überhaupt 
nicht realisiert werden. Stattdessen fordern wir als eco-schemes eine tier-
artabhängige Weideprämie für Schafe, Ziegen und Mutterkühe. Die Biodiver-
sitätsziele auf dem Weideland sind nur unter dieser Voraussetzung zu errei-
chen. Diese Prämie wäre fair und ist mehr als notwendig, unabhängig ob als 
Tierprämie im eco-scheme oder als Bestandteil von AUKM-Beihilfen. 
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(2) und (3): Für den Landwirt muss bereits bei Beantragung der eco-schemes 
klar sein, welche Vergütung er dafür am Jahresende bekommt. Aus den uns 
vorliegenden Papieren geht nicht hervor wie die eco-schemes umgesetzt wer-
den sollen. Gibt es eine betriebliche Obergrenze für die eco-schemes oder 
kann jeder Betrieb so viel beantragen wie er möchte? Diese Details sollten 
den Verbänden bereitgestellt werden, nur so ist eine angemessene Bewer-
tung der Vorschläge möglich. 

§22 bis §24 Tatsächlicher Einheitsbetrag: Die ungefähre Höhe der Einheitsbeträge 
sollte für die Betriebe ein planbares Instrument sein und bereits bei Antragstel-
lung bekannt sein.  

§25 bis §30 keine Anmerkungen 
 
 
Nauen, den 11.03.2021 



 

 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Gesetz – 

GAPDZG) 

 

Stellungnahme des Deutschen Jagdverbandes e.V. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir begrüßen die Bemühungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft die 

Lebensbedingungen der klassischen Bewohner der Agrarkulturlandschaft zu verbessern. Vor allem 

spezialisierte Arten wie das Rebhuhn aber auch Feldlerchen, Wiesenbrüter und Insekten werden 

von den Verbesserungen profitieren. Daher wird die Einführung der Öko-Regelungen begrüßt. 

 

Zu Abschnitt 4: Regelungen für Klima und Umwelt 

§19 Öko-Regelungen 

Der Deutsche Jagdverband begrüßt die Einführung der Öko-Regelungen und damit verbundene 

Entlohnung für die vom Landwirt eingehaltenen Regelungen für Klima- und Umweltmaßnahmen. 

§20 Mittel für Öko-Regelungen 

Es muss sichergestellt werden, dass es zu keiner Überzeichnung der finanziellen Mittel für die Öko-

Regelung kommen kann. Denn wenn landwirtschaftlichen Betrieben im Falle einer Überzeichnung 

die Mittel für einzelne Maßnahmen nachträglich gekürzt werden oder keine Öko-Regelungen mehr 

umgesetzt werden dürfen wird die Akzeptanz für diese an sich vielversprechende Neuerung sinken. 

 

Donnerstag, 11. März 2021 

AAu 



§21 Festlegung der Öko-Regelungen 

Nach EU-Vorgaben können Öko-Regelungen grundsätzlich jedes Jahr wieder beendet werden. 

Damit kann der Nutzen einzelner Öko-Regelungen für die Artenvielfalt sehr begrenzt sein. 

Für besonders sinnvoll halten wir daher Maßnahmen, die ein Landwirt mehrere Jahre 

nacheinander anwenden kann. 

Für wenig sinnvoll erachten wir aus diesem Grund einjährige Blühflächen mit 

Frühjahrseinsaat und Herbstumbruch. Diese werden zum Beispiel einen relativ begrenzten 

Effekt auf Insekten mit Bestäubungsfunktion haben. Weiterhin bieten diese im Winter weder 

Deckung, Nahrung oder Lebensraum noch können sie im Frühjahr als Brutgelegenheit dienen. 

Wesentlich biodiversitätsfördender sowie insekten-, feldvögel- und wildfreundlicher sind 

überjährige Blühflächen. Denn ökologisch können Blühflächen nur ihr volles Potential 

entwickeln, wenn diese über eine Vegetationsperiode hinaus Bestand haben – Herbstaussaat 

und frühestens Umbruch im darauffolgenden Spätsommer.  

Bisher völlig außer Acht gelassen wird eine abwechslungsreiche Feldstruktur. Wir regen an 

den Katalog der Ökoregelungen um beispielsweise Feldvogelinseln und –fenster, 

Stoppelbrachen nach Getreide ohne Bodenbearbeitung bis Ende Februar des Folgejahres, 

wechselnde Kulturen in Streifen auf einem Schlag und Biodiversitätsstreifen in Anlehnung 

an Bejagungsschneisen zu integrieren. Für den Grünlandbereich wäre noch die Maßnahme 

der späten Mahd mit Ernte- und Pflegemöglichkeiten ab Mitte August denkbar. 

Die Öko-Regelung 3 – Anbau vielfältiger Kulturen mit einem Anteil von zehn Prozent 

Leguminosen – wird vor allem in den Veredelungszentren aufrund bestehender 

Nährstoffüberschüsse schwer vermittelbar sein und vorraussehbar nicht umgesetzt werden. 

Denn auf Böden, welche ein hohes Stickstoffnachlieferungspotential bieten 

– bei viehintensiven Betrieben in der Regel gegeben – verlieren Leguminosen ihre 

Vorzüglichkeit. Eine sehr gute Alternative stellt stattdessen der Anbau von Wildpflanzen zur 

Biomasseproduktion dar (Energie aus Wildpflanzen). Anders als Leguminosen bieten 

mehrjährige Wildpflanzen Lebensraum für Insekten, Feldvögel und Wildtiere. Darüber hinaus 

bieten mehrjärig genutzte Wildpflanzen ein hohes Stickstoffbindungspotential. Ein 

Monitoringprojekt zur Nährstofffixierung durch mehrjährige Wildplfanzen zur 

Biomasseproduktion in Niedersachsen zeigte, dass der Anbau von Wildpflanzen unter dem 

derzeit praktizierten Düngeregime zu einer Reduktion der Nitratausträge ins Grundwasser 

gegenüber herkömmlichen Kulturen, wie etwa Mais, führt. Diese Maßnahme passt 

überwiegend auch in die Veredelungsregionen der Bundesrepublik, denn dort wird schon zu 

einem sehr großen Teil Energie in Biogasanlagen produziert. 

Auch der Anbau von Extensivgetreide auf Teilflächen würde als Öko-Regelung in den 

Produktionsablauf vieler landwirtschaftlicher Betriebe passen. Ein doppelter 

Saatreihenabstand und verminderte Aussaatstärke fördert das Vorkommen von 

Ackerwildkräutern. Dies sind Nahrungsquellen für Insekten, diese wiederrum sind Nahrung 

für Feldvögel und Amphibien. Außerdem finden Feldvögel in den weiteren Reihen leichter 

geeignete Brutplätze. In Verbindung mit einem Ausbringverbot von Insektiziden im Frühjahr 

– während der Kükenaufzuchtphase – ist auch die zwangsläufig überlebenswichtige, 

proteinreiche Nahrungsquelle für die Küken. 



Grundsätzlich wird ein Katalog verschiedener, unter anderem auch produktionsintegrierter 

Maßnahmen als sehr sinnvoll erachtet. Ohne eine attraktive Gestaltung der Öko-Regelungen, 

die ökologisch und vor allem auch ökonomisch in den Produktionsablauf landwirtschaftlicher 

Betriebe passt, wird die Akzeptanz dieses neuen Bausteins vor allem in Veredelungsregionen 

nicht sehr hoch sein. 

Kurzzusammenfassung: 

- Energie aus Wildpflanzen als Alternative zu zehn prozentigen Leguminosenanteil 

insbesondere für Veredelungsregionen 

- Blühflächen mit Nutzung über eine Vegetationsperiode hinaus (mind. mit 

Herbstaussaat und Umbruch im Spätsommer) 

- Abwechslungsreiche Feldstruktur: Feldvogelinseln, Biodiversitätsstrreifen 

- Extensivgetreide auf Teilflächen mit Insektizidverzicht 

























 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

per E-Mail an 617@bmel.bund.de 

Stand 11.03.2021 

 

Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes zum Entwurf eines GAP-

Direktzahlungen-Gesetzes (Stand 04.03.2021) 

 

Der Deutsche Tierschutzbund e.V bedankt sich beim Bundesministerium für Landwirtschaft 

und Ernährung (BMEL) für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 

über die Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direkt-

zahlungen (GAP-Direktzahlungen-Gesetz – GAPDZG) einreichen zu können. 

Dennoch sind wir verwundert über die sehr kurz gesetzte Frist zur Einreichung von 3,5 Werk-

tagen (beziehungsweise 2,5 auf Grund eines Feiertages in Berlin), da die Verhandlungen zum 

Nationalen Strategieplan bereits seit 2018 geführt werden. Wir verstehen durchaus, dass der 

Nationale Strategieplan bis zum 01.01.2022 bei der EU-Kommission eingereicht werden 

muss und die Bundesregierung somit unter Zeitdruck steht, aber auf Grund der Bedeutung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik für den Tier- Klima- und Umweltschutz sowie die hohe Kom-

plexität der Gesetzesvorlage, sollte den angefragten Verbänden ausreichend Zeit zur Bewer-

tung der umfangreichen Dokumente gegeben werden.  

Zudem kritisieren wir, dass trotz des noch nicht abgeschlossenen Trilogs, und der damit feh-

lenden Rechtsgrundlage, bereits so bedeutende Aspekte wie die Höhe der Umschichtung und 

konkrete Ökoregelungen festgelegt wurden. Grundsätzlich fehlen uns in den vorlegten Vor-

schlägen echte Anreize, verstärkt in den Tierschutz zu investieren. 

 

Tierschutz ist als spezifisches Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik definiert und muss auch 

verpflichtend im Strategieplan in beiden Säulen verankert werden.  
 

Besonders auf folgende Aspekte möchten wir gerne eingehen: 

 

§ 3 Übertragung von Mitteln  

 

Hier wird festgelegt, dass acht Prozent der anfänglich festgesetzten Mittelzuweisungen für 

Direktzahlungen für die Zuweisungen in den ELER übertragen werden. Dies sind, wie im Ent-

wurf angemerkt, zwei Prozentpunkte mehr als im Entwurf für ein Viertes Gesetz zur Ände-

rung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes vorgeschlagen wurden. Die Festlegung auf 

acht Prozent berücksichtigt dennoch nicht die, trotz hinzukommender Mittel aus dem Wie-

deraufbaufonds, weiterhin starke Unterfinanzierung der 2. Säule.  

Es erscheint uns nicht schlüssig, sich vor Abschluss des Trilogs auf eine derart niedrige Pro-

zentzahl, ohne die Möglichkeit einer Erhöhung, festzulegen. So schlägt die Europäische 

Kommission bis zu 15 Prozent Umschichtung vor. Aus Tierschutzsicht ist eine finanzielle 

Stärkung der 2. Säule, aus der wichtige Tierschutzmaßnahmen wie Stallumbauten finanziert 

werden, essentiell. Es kann nicht die Lösung sein, die finanzielle Verantwortung auf die Bun-

desländer abzuwälzen. Es ist zu befürchten, dass hier leider - wie so oft - hauptsächlich 

beim Tierschutz gespart wird und schlussendlich einige Bundesländer keine Förderungen für 

den Tierschutz anbieten können. Besonders diejenigen Landwirte, die bereits mehr Tierschutz 

leisten, werden so im Stich gelassen. 

 

§20: Mittel für Öko-Regelungen 

 

Der Deutsche Tierschutzbund fordert, dass 30 Prozent der Öko-Regelungen aus der 1. Säule 

finanziert werden, zuzüglich der Möglichkeit einer kontinuierlichen Erhöhung. Es bedarf 

eines schrittweisen aber konsequenten Ausstiegs aus den Direktzahlungen, denn diese be-

mailto:617@bmel.bund.de


 
Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbund zum Entwurf eines GAP-Direktzahlungen-Gesetzes 

-  Seite 2 

 
lohnen eine intensive Landwirtschaft, die immense negative Auswirkungen auf die Umwelt, 

das Klima, die Biodiversität und Tiere hat. 

 

§21: Festlegung der Öko-Regelungen 

 

Das BMEL definiert sechs konkrete Öko-Regelungen, verweist aber auf die Möglichkeit, 

durch eine Rechtsverordnung weitere Öko-Regelungen zu definieren. Aus Tierschutzsicht ist 

es sehr enttäuschend, dass, abgesehen von der extensiven Beweidung von Dauergrünland 

mit Schafen, Ziegen oder Mutterkühen, laut dem vorliegenden Entwurf keine weiteren Tier-

schutzmaßnahmen durch die 1. Säule als förderungsfähig eingestuft sind. Erst am 14. Januar 

2021 veröffentlichte die EU-Kommission eine Liste möglicher Tierschutz-Maßnahmen, die 

für die Öko-Regelungen in Betracht gezogen werden können. Dazu gehören der Zugang zur 

Weide, aber zusätzlich auch Maßnahmen wie die Förderung tierfreundlicher Haltungsbedin-

gungen, wie z.B. ein erhöhtes Platzangebot pro Tier, ein verbesserter Bodenbelag, freies Ab-

ferkeln, die Bereitstellung einer angereicherten Umgebung und die Förderung von Praktiken 

und Standards, wie sie in den Richtlinien für den ökologischen Landbau festgelegt sind. Tier-

schutz ist ein spezifisches Ziel, welches durch die GAP erreicht werden soll. Daher müssen 

umfangreiche Tierschutzmaßnahmen in der 1. Säule festgelegt werden. Zudem fehlt uns im 

vorgelegten Entwurf generell die Definition von Mindeststandards und die Option der Mehr-

jährigkeit von Maßnahmen. 

 

Wir bitten Sie, unsere Anmerkungen zu berücksichtigen.  

 

 

 

 



UFOP-Stellungnahme zu einem Entwurf eines Gesetzes über die 

Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Gesetz) 

 

Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP) vertritt die politischen 

Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und 

Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und Institutionen in nationalen und 

internationalen Gremien. Die UFOP fördert Untersuchungen zur Optimierung der 

landwirtschaftlichen Produktion und Produktqualität zur Entwicklung neuer 

Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non Food und Feed. Die 

Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der Endprodukte 

heimischer Öl und Eiweißpflanzen.  

Vor diesem Hintergrund dankt die UFOP für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum 

Referentenentwurf zu einem Entwurf eines GAP-Direktzahlungen-Gesetzes abgeben zu 

dürfen. Wir beschränken uns dabei auf die Belange der Öl- und Eiweißpflanzen. 

 

Vorbemerkungen 

Der vorliegende Referentenentwurf für ein GAP-Direktzahlungen-Gesetz enthält die 

wesentlichen in Bundeskompetenz zu treffenden Entscheidungen für die Direktzahlungen. 

Das betrifft vorliegend insbesondere die Aufteilung der im EU-Recht vorgesehenen 

finanziellen Zuweisung in Höhe von rund 4,9 Mrd. Euro jährlich auf die vorzusehenden 

Direktzahlungen, die Übertragung von Mitteln für Direktzahlungen in den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, die Festlegung im EU-

Recht künftig vorgesehener geplanter Einheitsbeträge für die jeweiligen Direktzahlungen 

sowie die Auswahl von Regelungen für Klima und Umwelt. 

 

Wir kritisieren, dass zum vorgelegten Gesetzentwurf die Ressortabstimmung innerhalb der 

Bundesregierung noch nicht abgeschlossen ist und damit wesentliche Regelungen noch 

offen sind, zu denen aufgrund der Abläufe keine Stellungnahme abgegeben werden kann. 

Weiterhin kritisieren wir die Kürze der Frist für eine Stellungnahme – zwischen Maileingang 

des entsprechenden Anschreibens an die Verbände und dem Ende der Frist liegen lediglich 

drei Arbeitstage. 

 



Zu den Inhalten 

Abschnitt 4 – Regelungen für Klima und Umwelt 

§ 21 Festlegung der Öko-Regelungen 

Die UFOP begrüßt die unter Absatz 1 Nr. 3 festgelegte Öko-Regelung „Anbau vielfältiger 

Kulturen im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil 

von zehn Prozent“. 

 

Wir fordern, dass die entsprechende Öko-Regelung analog der bisherigen AUKM „Vielfältige 

Fruchtfolgen mit 10 Prozent Leguminosen“ in Rahmen der 2. Säule ausgestaltet wird.  

 

Im Hinblick auf Absatz 2 fordert die UFOP, die Öko-Regelung „Anbau vielfältiger Kulturen im 

Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil von zehn 

Prozent“ finanziell so auszustatten, dass diese Öko-Regelung umsetzende 

Landwirtschaftsbetriebe im Vergleich zur bisherigen AUKM „Vielfältige Fruchtfolgen mit 10 

Prozent Leguminosen“ je Hektar Ackerfläche keine finanzielle Schlechterstellung erleiden. 

Die Höhe der jährlichen Zuwendung soll damit 90 EUR/ha förderfähiger Ackerfläche für 

konventionelle Betriebe und 65 EUR/ha für Betriebe mit gleichzeitiger Förderung des 

ökologischen Landbaus betragen. Bei Nachweis des Anbaus von großkörnigen 

Leguminosen in einem Umfang von 10 Prozent oder mehr der berücksichtigungsfähigen 

Ackerfläche soll sich die Prämie auf 125 EUR/ha förderfähiger Ackerfläche, im Falle der 

gleichzeitigen Förderung des ökologischen Landbaus auf 90 EUR/ha, erhöhen. Beim Anbau 

von großkörnigen Leguminosen / Körnerleguminosen muss der Anbau in Reinkultur erfolgen, 

um den höheren Prämiensatz zu erhalten. 

 

 



 

 

Stellungnahme 

 

Hintergrund 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) schlägt mit dem o.g. Ent-
wurf unter anderem vor,  
 

1. 8 Prozent der von der EU für Deutschland festgesetzten Mittelzuweisung für Direktzah-
lungen als zusätzliche Förderung zur Entwicklung des ländlichen Raums („2. Säule“) 
bereit zu stellen (§ 3),  

2. die Mittel für die Öko-Regelungen als 20 Prozent des Betrags festzulegen, der nach 
Abzug der vorgenannten Umschichtung für Deutschland für Direktzahlungen zur Ver-
fügung steht (§ 20),  

3. Mittel aus Mittelzuweisungen für Öko-Regelungen auch für die sonstigen Direktzah-
lungen zu verwenden, sofern die EU-Regeln dem nicht entgegenstehen (§ 24 Abs. 2). 

 

Kritik 

Die Deutsche Wildtier Stiftung nimmt im Folgenden zu diesen Punkten Stellung.  
 

1. Umschichtung der Mittelzuweisung für Direktzahlungen 

Die Anforderungen der Gesellschaft an die Produktion von Lebens- und Futtermitteln sowie 
von pflanzlicher Biomasse haben sich in den vergangenen Jahren spürbar in Richtung höhe-
ren Standards mit Blick auf Umweltwirkung und Tierwohl bei den Produktionsverfahren entwi-
ckelt. Damit einher geht die Forderung, öffentliche Mittel vor allem für entsprechende freiwilli-
gen Leistungen der Landwirte einzusetzen. Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen 
Raum waren dabei in der Vergangenheit das zentrale Instrument zur Honorierung solcher 
freiwilligen Leistungen. Daran wird auch die Einführung der sogenannten Öko-Regelungen im 
Rahmen der Direktzahlungen nichts ändern, da der weit überwiegende Anteil der bisherigen 
Agrarumwelt- und Klimamaßahmen (AUKM) nicht von den vorgesehenen Öko-Regelungen 
abgedeckt sein wird. Zum Beispiel wird der Ökolandbau, der nach dem Willen aller Akteure in 
Deutschland stark ausgebaut werden soll, wie bisher durch die Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum gefördert. Um ambitionierte Umwelt- und Tierwohlziele durch die Neu-
gestaltung der GAP zu erreichen, ist eine im Vergleich zur auslaufenden Förderperiode deut-
lich verbesserte Mittelausstattung in der 2. Säule dringend erforderlich. 
 

Die Deutsche Wildtier Stiftung fordert, 15 Prozent der von der EU für Deutschland fest-
gesetzten Mittelzuweisung für Direktzahlungen als zusätzliche Förderung zur Entwick-
lung des ländlichen Raums („2. Säule“) bereit zu stellen. 
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2. Mittel für Öko-Regelungen als Anteil der Direktzahlungen 

Der Nationale Vogelschutz-Bericht (BFN 2019) weist für Deutschland eine Abnahme der Feld-
vogelbestände seit 1980 um 56 Prozent aus. Allein seit 2008, dem Zeitpunkt des endgültgen 
Wegfalls der obligatorischen Flächenstilllegung, ist etwa ein Drittel der Brutvogelarten in ihrem 
Bestand zurückgegangen, wobei insbesondere Arten des landwirtschaftlich genutzten Offen-
landes betroffen sind (BFN 2020). Damit wird klar, wie wichtig temporär unproduktive Acker-
flächen sowie extensive Bewirtschaftungsverfahren für den Erhalt und den Wiederaufbau der 
Biodiversität in den Agrarlandschaften sind. CORMONT et al. (2016) fanden in ihrer Metastudie 
einen direkten Zusammenhang zwischen dem Anteil natürlicher Elemente in der Landschaft 
und ihrem Artenreichtum und leiteten einen Wert von mindestens 7 Prozent unproduktive Flä-
che in der Offenlandschaft als Schwellenwert zur Erhöhung der Artenvielfalt ab.  
 
Die Deutsche Wildtier Stiftung begrüßt daher das Bestreben des BMEL, Landwirten durch das 
Instrument der Direktzahlungen ein Angebot zur Einhaltung von Regelungen für Klima- und 
Umweltmaßnahmen (Öko-Regelungen) zu machen. Gleichzeitig ist der dafür vorgesehene 
Mittelansatz von 20 Prozent der Direktzahlungen viel zu gering, um gemeinsam mit den vor-
gesehenen neuen Regelungen zur Konditionalität und den Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men einen Anteil von mindestens 7 Prozent naturschutzfachlich hochwertiger Landschafts-
elemente in den Offenlandschaft neu zu schaffen bzw. zu verankern.  
 
Die Deutsche Wildtier Stiftung fordert, die Mittel für die Öko-Regelungen als 30 Prozent 
des Betrags festzulegen, der nach Abzug der Umschichtung für Deutschland für Direkt-
zahlungen zur Verfügung steht.  
 

3. Nutzung von Mittelzuweisungen für Öko-Regelungen für sonstige Direktzahlungen 

Wie im Vorherigen ausgeführt, ist ein im Vergleich zur auslaufenden Förderperiode deutlich 
erhöhter Mitteleinsatz nötig, um den Verlust der Artenvielfalt in unseren Offenlandschaften zu 
stoppen und umzukehren. Mit dem vorliegenden Vorschlag für ein Direktzahlungen-
Durchführungsgesetz wird der weit überwiegende Teil der zur Verfügung stehenden Mittel al-
lerdings erneut vor allem zur „Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit“ ohne eine Ver-
knüpfung mit ambitionierten Umweltzielen verteilt. Gleichzeitig ignoriert der Gesetzentwurf 
weitestgehend die Forderung der Gesellschaft, öffentliche Mittel zur Honorierung freiwilliger 
Leistungen der Landwirte einzusetzen. Die Nutzung von nicht ausgeschöpften Mittelzuwei-
sungen für Öko-Regelungen für sonstige Direktzahlungen würde dieses Bestreben weiter kon-
terkarieren.  
 
Die Deutsche Wildtier Stiftung fordert, nicht ausgeschöpfte Mittelzuweisungen für Öko-
Regelungen als zusätzliche Förderung zur Entwicklung des ländlichen Raums („2. Säu-
le“) bereit zu stellen. 
 

Fazit 

Die Deutsche Wildtier Stiftung begrüßt das grundsätzliche Bestreben des BMEL, sowohl 
durch die Umschichtung von Direktzahlungen in die Förderprogramme für den ländlichen 
Raum als auch durch das eigentliche Instrument der Direktzahlungen die Angebote an Land-
wirte zur Umsetzung von Umwelt- und Klimamaßnahmen zu erhöhen. Gleichzeitig reichen die 
im vorliegenden Gesetzentwurf avisierten Mitteleinsätze bei weitem nicht aus, um den Verlust 
der Artenvielfalt in unseren Offenlandschaften zu stoppen und umzukehren. Dafür müssten 
die vorgesehenen neuen Regelungen zur Konditionalität, den Öko-Regelungen im Rahmen 
der Direktzahlungen und den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen einen Anteil von mindes-
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tens 7 Prozent naturschutzfachlich hochwertiger Landschaftselemente in der Offenlandschaft 
neu schaffen bzw. sichern.  
 
Durch die Vorschläge der Deutschen Wildtier Stiftung zur Höhe der Umschichtung und des 
Mitteleinsatz für Öko-Regelungen könnte dieses Ziel erreicht werden. Statt wie vorgesehen 
nur knapp ein Viertel der Direktzahlungen würden durch den Vorschlag der Deutschen Wild-
tier Stiftung jährlich 40 Prozent der nationalen Zuweisungen für Direktzahlungen zur Honorie-
rung von konkreten Umwelt- und Klimamaßnahmen eingesetzt werden.  
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Stellungnahme der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker zum  
Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung der im Rahmen  

der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen  
(Referentenentwurf vom 4. März 2021)  

 

Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. (WVZ) ist die zentrale Organisation der deut-
schen Zuckerwirtschaft. Ihr gehören die fünf gebietlichen Zusammenschlüsse der 25.000 
Rübenanbauer in Deutschland, vier zuckererzeugende Unternehmen und vier Firmen des 
Zuckerimport- und -exporthandels an. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen dieser drei 
Wirtschaftsgruppen insbesondere auf den Gebieten Anbau und Verarbeitung von Zucker-
rüben, Zucker und Nebenerzeugnisse, Zuckermarkt- und Agrarpolitik sowie Außenhan-
delsrecht und Handelspolitik.  

Vor diesem Hintergrund verfolgt die WVZ die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik inten-
siv und fordert in diesem Zusammenhang wiederholt die Schaffung fairer Wettbewerbsbe-
dingungen im europäischen Binnenmarkt. In der laufenden Förderperiode der Gemeinsa-
men Agrarpolitik sind vergleichbare Wettbewerbsbedingungen nicht gegeben, da in elf EU-
Mitgliedstaaten gekoppelte Direktzahlungen für den Anbau von Zuckerrüben gewährt wer-
den. Somit wird EU-weit der Zuckerrübenanbau auf über 30 Prozent der Zuckerrübenan-
baufläche mit bis zu 673 Euro pro Hektar subventioniert. In der Folge wurde die Zucker-
produktion in weniger bzw. nicht wettbewerbsfähigen Erzeugungsregionen erhalten, teil-
weise sogar ausgedehnt. Effiziente Erzeugungsregionen, z.B. Deutschland, werden dage-
gen in einem ohnehin schwierigen wettbewerblichen Umfeld (Subventionierung der Zu-
ckerproduktion in Drittstaaten, Importzugeständnisse gegenüber Drittstaaten in Freihan-
delsabkommen, unterschiedliche Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln in miteinander 
im Wettbewerb stehenden Erzeugungsregionen, EU-Weißzuckerpreise unterhalb des Re-
ferenzschwellenwertes) zusätzlich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht und sind von 
Fabrikschließungen betroffen. Das gefährdet tariflich-gebundene Arbeitsplätze sowie 
Wertschöpfung und Einkommen in ländlichen Räumen. Das Ziel der Liberalisierung des 
europäischen Zuckermarktes, die Zuckerproduktion auf die effizientesten Standorte Euro-
pas zu konzentrieren, wird verfehlt.  

Zum vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes für die Durchführung der im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen nimmt die WVZ im Einzelnen 
wie folgt Stellung.  
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Allgemeine Anmerkung   

Wie einleitend bereits erwähnt, setzt sich die WVZ für die Schaffung fairer Wettbewerbs-
bedingungen innerhalb des europäischen Binnenmarktes ein. Diese sind aus Sicht der 
WVZ durch die Gewährung gekoppelter Direktzahlungen für den Anbau von Zuckerrüben 
in anderen EU-Mitgliedstaaten jedoch nicht gegeben. Da die Verhandlungspositionen der 
EU-Kommission, des EU-Agrarministerrates und des Europäischen Parlaments für die lau-
fenden Trilog-Verhandlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik die Beibehaltung des In-
struments der gekoppelten Einkommensstützung auch für Zuckerrüben vorsehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass die mit gekoppelten Direktzahlungen verbundenen Wettbewerbs-
verzerrungen auf europäischer Ebene abgebaut werden. Andererseits steigen durch euro-
päische Politikinitiativen wie dem Green Deal mit der Farm-to-Fork-Strategie und der Bio-
diversitätsstrategie die Anforderungen an den deutschen Zuckerrübenanbau im Bereich 
der Reduktion des Betriebsmitteleinsatzes (Pflanzenschutz, Düngung) und der Verbesse-
rung des Artenschutzes. Die Erfüllung dieser Anforderungen wird mit Kostensteigerungen 
und Ertragsminderungen einhergehen und folglich die Wettbewerbsfähigkeit des Zucker-
rübenanbaus – auch gegenüber Alternativkulturen innerhalb des Betriebes – weiter verrin-
gern. Nach Auffassung der WVZ ist es unerlässlich, politische Instrumente vorzuhalten, 
um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Zuckerrübe als wichtiges Fruchtfolgeglied und 
wegen ihrer zahlreichen Ökosystemdienstleistungen im Anbau zu erhalten. Dies schließt 
die Einführung einer gekoppelten Direktzahlung für Zuckerrüben in Deutschland ein. 

 

Zu § 3 – Übertragung von Mitteln  

Das GAP-Direktzahlungen-Gesetz sieht eine erhöhte Umschichtung von der 1. Säule in 
die 2. Säule von acht Prozent vor. Damit wird die direkte Einkommenswirkung der 1. Säule 
für die landwirtschaftlichen Betriebe geschwächt. Um die Einkommenswirkung der 1. 
Säule weitgehend zu erhalten und die Finanzierung der gekoppelten Zahlungen für Zu-
ckerrüben zu ermöglichen, schlägt die WVZ eine geringere Umschichtung von der 1. 
Säule in die 2. Säule vor.  

 

Zu § 21 – Festlegung der Öko-Regelungen  

Die Einführung der Öko-Regelungen bietet nach Ansicht der WVZ Möglichkeiten, die Öko-
systemdienstleistungen der Zuckerrübe zu honorieren. Zu diesem Zweck sollte die Öko-
Regelung Nummer 3 „Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau einschließlich des Anbaus 
von Leguminosen mit einem Mindestanteil von zehn Prozent“ explizit um die Nennung der 
Zuckerrübe als Bestandteil der vielfältigen Kulturen im Ackerbau ergänzt werden. In der 
Begründung zu § 21 wird ausgeführt, dass bei der Festlegung der Öko-Regelungen u.a. 
der Umweltnutzen bereits bei einjähriger Anwendung sowie die hohe Wirksamkeit für Bio-
diversität, Boden-, Gewässer- und / oder Klimaschutz sowie Anpassung an den Klimawan-
del von Bedeutung sind. Der Anbau von Zuckerrüben unterstützt diese Aspekte in ander-
weitig getreidedominierten Fruchtfolgen. So bieten Rübenflächen – auch durch die späte 
Ernte – Lebensraum und Nahrungsquelle für diverse Arten, insbesondere in Kombination 
mit dem weit verbreiteten Anbau von Zwischenfrüchten und der Anlage von Blühstreifen. 
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Die bis zu zwei Meter tiefe und fein verzweigte Durchwurzelung des Bodens durch die Zu-
ckerrübenbestände trägt zur Bodenfruchtbarkeit bei. Zudem wenden inzwischen fast 60 
Prozent der Rübenanbauer das Mulchsaatverfahren an und schützen somit die Flächen 
vor Erosion und schonen das Bodenleben. Aufgrund der langen Vegetationsperiode nimmt 
die Zuckerrübe bis weit in den Herbst hinein Stickstoff auf. Dadurch liegt der Restnitratge-
halt im Boden um über 50 Prozent niedriger als bei anderen Pflanzen, wodurch das 
Grundwasser geschützt wird und die Zuckerrübe sich besonders für einen Anbau in Was-
serschutzgebieten eignet. Letztlich hat die Zuckerrübe in den vergangenen Jahren ge-
zeigt, dass ihr hohes Regenerationsvermögen in Verbindung mit der langen Vegetations-
periode dazu beiträgt, auch nach extremen Hitze- und Trockenperioden bei einsetzenden 
Niederschlägen im Herbst gute Erträge zu liefern. Insofern stellt die Diversifizierung der 
Fruchtfolge mithilfe der Zuckerrübe einen Beitrag zur Anpassung der Landwirtschaft an 
den Klimawandel dar.  

Auch die weiteren, in der Begründung zu § 21 genannten Aspekte der einfachen Administ-
rierbarkeit, der einfachen Anwendbarkeit für den Landwirt sowie des deutschlandweit flä-
chendeckenden und einheitlich ausgestalteten Angebots einer Öko-Regelung werden 
durch die vielfältige Fruchtfolge einschließlich des Zuckerrübenanbaus gewährleistet.  

Zusammenfassend fordert die WVZ im Hinblick auf das GAP-Direktzahlungen-Gesetz:  

1. Einführung einer gekoppelten Direktzahlung für Zuckerrüben in Deutschland 
2. Finanzierung der gekoppelten Direktzahlung für Zuckerrüben durch eine geringere 

Umschichtung von der 1. Säule in die 2. Säule  
3. Honorierung der Ökosystemdienstleistungen der Zuckerrübe durch eine Qualifizie-

rung des Zuckerrübenanbaus für die Öko-Regelungen  
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Verbändestellungnahmen zum Referentenentwurf 



Ein Klick auf den Namen des Verbands führt Sie direkt zu dessen Stellungnahme.



1. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

2. Deutscher Bauernbund (DBB)

3. Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM)

4. Fachverband Biogas

5. Bioland

6. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft

7. Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

8. Deutscher Bauernverband (DBV)

9. Deutscher Landkreistag

10. Deutscher Naturschutzring (DNR)

11. Deutsche Umwelthilfe

12. Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL)

13. Greenpeace

14. Deutscher Grünlandverband

15. Deutscher Jagdverband

16. Katholische Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB)

17. Land schafft Verbindung (LSV)

18. Naturschutzbund Deutschland (NABU)

19. Deutscher Tierschutzbund

20. Union Zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP)

21. Deutsche Wildtier Stiftung

22. WWF Deutschland

23. [bookmark: _GoBack]Wirtschaftliche Vereinigung Zucker 

		  





[image: ]

[image: ]

image2.png



image1.png



